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Rassismus ist ein strukturell gesellschaftliches Macht-

verhältnis, das den Zugang zu Ressourcen, Chan-

cen und gesellschaftlicher Teilhabe systematisch 

ungleich gestaltet. Angesichts des zunehmenden 

Rassismus und Rechtsextremismus in Deutschland 

besteht dringender Handlungsbedarf, sich nicht nur 

normativ zu Antirassismus zu bekennen, sondern ihn 

auch institutionell und rechtlich wirksam umzusetzen.

Der Bericht untersucht zwei zentrale Themen-
punkte für eine wirksame Antirassismuspraxis:

(1)	 Die Entwicklung einer tragfähigen rechtlichen 
Terminologie von Personen, die von rassisti-
schen Strukturen benachteiligt werden, und

(2)	 die rechtlichen Möglichkeiten und Grenzen 
positiver Maßnahmen.

Dabei sind beide Themen eng miteinander ver-

knüpft, denn ohne präzise und anschlussfähige Be-

griffe können positive Maßnahmen weder zielge-

richtet noch rechtssicher ausgestaltet werden. 

Der Bericht basiert auf einer rechtssoziologi-
schen Analyse, bestehend aus: (1) einer rechtsdog-

matischen Analyse nationaler, europäischer und 

völkerrechtlicher Normen und Rechtsprechungen; 

(2) qualitativer Forschung in der Form von Expert*in-

nenkonsultationen, einer Digitalen Rechtswerkstatt, 

und einer Fokusgruppe mit Communitys-Expert*in-

nen; (3) einer Diskursanalyse zentraler Dokumente 

relevanter staatlicher und wissenschaftlicher Insti-

tutionen sowie zivilgesellschaftlicher und Commu-

nitys-Organisationen. 

Für wen ist dieser Bericht? 
	 Communitys und zivilgesellschaftliche Organisa-

tionen, die politische Empfehlungen formulieren 

und strukturelle Benachteiligung im Bereich Anti-

rassismus sichtbar machen wollen, ohne eigene 

Selbstbezeichnungen aufzugeben oder in admi-

nistrativen Kategorien aufgehen zu lassen

	 Fachlich zuständige Personen in Verwaltung, 

Ministerien und Organisationen, die Policy-Do-

kumente, Förderrichtlinien, Rahmenprogramme 

sowie andere Instrumente entwickeln und dabei 

Personengruppen benennen möchten, die durch 

Rassismus strukturell benachteiligt sind

	 Akteur*innen in der Rechtspraxis, die Begriffe 

verwenden oder neu einführen, welche den 

Anforderungen an Normenklarheit und Be-

stimmtheit genügen und gleichzeitig rassisti-

sche Strukturen präzise erfassen, ohne neue 

Stigmatisierung zu erzeugen

	 Akteur*innen in rassismuskritischen Mainstrea-

mingprozessen, die mit konsistenten und orga-

nisationsübergreifend anschlussfähigen Begrif-

fen arbeiten müssen, etwa für Datenerhebungen, 

Zieldefinitionen und Evaluationen

Der Bericht versteht sich als Beitrag zu einer 
laufenden fachlichen, juristischen und fachpoli-
tischen Diskussion über Terminologie und posi-
tive Maßnahmen. Er analysiert zentrale Begriffe 

im aktuellen Diskurs und untersucht exemplarisch 

rechtliche Möglichkeiten der folgenden positiven 

Maßnahmen, die absichtlich mit stark variierender 

Eingriffsintensität in die Rechte Dritter gewählt wur-

den: Studienförderung sowie Interviewquoten für 

rassifizierte Personen. Der Bericht erhebt jedoch 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da er vielmehr 

die weiteren Diskussionen bezüglich der Entwick-

lung von Begriffen, Maßnahmen und rechtlichen 

Ansätzen in diesem Bereich anstoßen soll.

Executive Summary
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Zentrale Erkenntnisse: 

Der Begriff „Rasse“ ist in Deutschland stark histo-
risch belastet. Während er in der kritischen Theorie 

(insbesondere in der Critical Race Theory) als analy-

tische Kategorie für Machtverhältnisse weiterhin ge-

nutzt wird, besteht in Politik und Verwaltung in Teilen 

das Bestreben, ihn in Rechtstexten zu ersetzen. 

Die bisher dominierende Kategorie „Migrations-
hintergrund“ ist für antirassistische Praxis unge-
eignet. Sie erfasst nur die erste und zweite Gene-

ration und schließt damit rassistisch diskriminierte 

Menschen ohne Migrationshintergrund systematisch 

aus. Gleichzeitig werden Personen eingeschlossen, 

die keinerlei Rassismuserfahrung machen, wie etwa 

weiße Migrant*innen aus Österreich. Zusätzlich wird 

der Begriff in betroffenen Communitys häufig als 

Fremdzuschreibung mit klaren Tendenzen des Oth­
ering kritisiert. 

Begriffe müssen sowohl rechtlich tragfähig als 
auch gesellschaftlich anschlussfähig sein. Grup-

penspezifische Selbstbezeichnungen spielen eine 

wichtige Rolle in der Communitys-Arbeit, in par-

tizipativen Prozessen sowie der Datenerhebung. 

Gleichzeitig lässt sich beobachten, dass auch ins-

besondere Policy- und Rechtskontexte, sowie Ver-

waltung operationalisierbare, rechtssichere und zu-

gleich nicht stigmatisierende Kategorien benötigen.

Der Begriff „rassismusvulnerable Person“ weist 
eine starke normative Anschlussfähigkeit an die 
Rechtsprechung des europäischen Gerichtshofes 
und das Gleichheitsverständnis des Bundesver-
fassungsgerichtes auf, zeigt zugleich jedoch kon-
zeptionelle Unklarheiten und Akzeptanzprobleme 
in der Praxis. Sowohl während der Digitalen Rechts-

werkstatt als auch in der Communitys-Fokusgruppe 

wurde der Begriff häufig als schwer verständlich sowie 

aufgrund seiner Assoziierung mit Schwäche teilweise 

paternalistisch und stigmatisierend wahrgenommen. 

Der Begriff „strukturell rassismusbetroffene Per-
son“ zeigt konzeptionelle Stärken sowie eine 
größere Anschlussfähigkeit auf. Er wird in zivil-

gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und institu-

tionellen Kontexten bereits verwendet und in der 

Communitys-Fokusgruppe als deutlich verständ-

licher und handlungsorientierter eingeschätzt. Die 

Addition von „strukturell“ soll dazu beitragen, den 

strukturellen Charakter von Rassismus als Teil der 

Betroffenheit deutlich zu machen. 

Positive Maßnahmen zugunsten rassifizierter 
Personen sind rechtlich möglich und stellen ein 
zentrales Instrument materieller Gleichheit dar. 
Sie sind völkerrechtlich fest verankert (siehe vor al-

lem ICERD) und werden auch in der europäischen 

Rechtsprechung zunehmend als notwendiges Mittel 

zum Abbau struktureller Diskriminierung anerkannt. 

Diese Entwicklung suggeriert, wie auch aus men-

schenrechtlichen Ausschüssen hervorgeht, dass 

Deutschland seinen völkerrechtlichen Verpflichtun-

gen bezüglich der Gleichheitsrechte rassifizierter 

Personen nicht genügend nachkommt. Auch im 

deutschen Recht können positive Maßnahmen unter 

bestimmten Voraussetzungen verfassungsrechtlich 

(Art. 3 GG) und einfachrechtlich (§ 5 AGG) gerecht-

fertigt werden. Ob eine konkrete Maßnahme zulässig 

ist, bedarf jedoch stets einer Einzelfallprüfung, bei 

der insbesondere die Intensität möglicher Eingriffe in 

Rechte Dritter und die Verhältnismäßigkeit der Maß-

nahme ausschlaggebend sind (siehe Kapitel 3).

Der Nationale Aktionsplan gegen Rassismus 
(NAP-R) bietet eine zentrale politische Gelegen-
heit, um Terminologiefragen und -unsicherheiten 

zu klären, positive Maßnahmen strategisch zu ver-

ankern und konkrete Umsetzungsstrategien für eine 

antirassistische Praxis zu entwickeln. 

Executive Summary
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Handlungsempfehlungen:

1. Begriffliche Klarheit schaffen: „strukturell ras-
sismusbetroffene Person“
Basierend auf der folgenden Analyse empfiehlt der 

Bericht den Begriff „strukturell rassismusbetroffe-

ne Person“ als Kategorie, insbesondere im Kon-

text von Verwaltungs-, Organisations- oder auch 

zivilgesellschaftlichen Prozessen sowie auf unter-

gesetzlicher Ebene.1 Der Begriff zentralisiert den 

strukturellen Charakter von Rassismus, vermeidet 

essentialisierende Zuschreibungen, wird bereits in 

unterschiedlichen Kontexten verwendet und wurde 

in Konsultationen als vergleichsweise verständlich 

und anschlussfähig bewertet. 

Der Begriff kann insbesondere in Policy-Dokumen-

ten, Förderrichtlinien, Programmen, Monitoringins-

trumenten oder Datenerhebungen genutzt werden, 

um strukturelle Benachteiligung sichtbarer zu ma-

chen. Sollte der Begriff künftig auch in Gesetzestex-

ten oder anderen Normen aufgenommen werden, 

wäre eine klare Legaldefinition erforderlich, um auf 

größere Rechtssicherheit und konsistente Anwen-

dung hinzuwirken. Darüber hinaus können staatliche 

Stellen Orientierung schaffen, indem sie Leitlinien für 

eine tragfähige Terminologie in staatlichen und pri-

vaten Antirassismusmaßnahmen bereitstellen.

2. Positive Maßnahmen systematisch als  
ein Instrument für materielle Gleichheit nutzen 
Positive Maßnahmen stellen ein wichtiges Instru-

ment zum Abbau struktureller Ungleichheiten und 

zur Förderung tatsächlicher Gleichberechtigung 

dar. Völkerrechtliche Normen, europäisches Recht 

und Rechtsprechung sowie das Verfassungs- und 

Antidiskriminierungsrecht eröffnen hierfür wichtige 

Handlungsspielräume. Entscheidungsträger*innen 

im öffentlichen Sektor sollten diese Möglichkeiten 

stärker nutzen und Akteur*innen im privaten Sektor 

sollten sich mit den bereits bestehenden Möglich-

keiten positiver Maßnahmen auseinandersetzen. 

Dies gilt besonders für die Bereiche Bildung und 

Hochschulzugang, Arbeitsmarkt, öffentliche Ver-

waltung und Wohnen, da sich strukturelle Benach-

teiligungen in diesen Bereichen besonders deutlich 

manifestieren. 

3. Rechtliche Spielräume für positive  
Maßnahmen klar kommunizieren 
Ein wesentliches Hindernis für die Umsetzung po-

sitiver Maßnahmen liegt häufig in Unsicherheiten 

hinsichtlich ihrer rechtlichen Zulässigkeit. Dabei 

zeigt die Analyse von Normen und Rechtsprechun-

gen im Rahmen dieses Berichts, dass solche Maß-

nahmen unter bestimmten Voraussetzungen bereits 

zulässig sind. 

So können etwa fördernde Maßnahmen wie Stu-

dien- und Stipendienprogramme (z.  B. gezielte 

Stipendien, Mentoringangebote oder Begleitpro-

gramme) für strukturell rassismusbetroffene Per-

sonen rechtlich grundsätzlich zulässig ausgestaltet 

werden, da sie zusätzliche Unterstützungsangebote 

schaffen und nicht in die Rechte Dritter eingrei-

fen. Auch gewisse Verfahrensmaßnahmen im Be-

werbungsprozess können zulässig sein, etwa die 

im Bericht dargestellte quotierte Einladung qualifi-

zierter strukturell rassismusbetroffener Personen zu 

Bewerbungsgesprächen. Voraussetzungen hierfür 

sind, dass die Gruppe empirisch unterrepräsentiert 

ist, die eigentliche Einstellungsentscheidung wei-

terhin auf Grundlage von Leistung sowie Eignung 

erfolgt und die Maßnahme verhältnismäßig (das 

Prinzip der Verhältnismäßigkeit wird ausführlich in 

Abschnitt 3.3.1. erläutert) ausgestaltet ist. 

Executive Summary

1 Gemeint sind Regelungen, die unterhalb der vom Parlament verab-
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Sie sind verbindlich, müssen sich aber stets im Rahmen des jeweiligen 

Gesetzes halten, das sie konkretisieren oder ausführen. Ein Ministerium 
kann auf dieser Ebene beispielsweise festlegen, wie ein Gesetz im Detail 
umzusetzen ist, nicht aber, ob es gilt oder was es grundsätzlich bezweckt.
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Staatliche Institutionen sollten daher bestehende 

rechtliche Spielräume systematisch aufarbeiten 

und praxisnah kommunizieren. Dies kann dazu bei-

tragen, die Anwendung positiver Maßnahmen zu 

erleichtern und die institutionelle Umsetzung anti-

rassistischer Praxis zu stärken. 

4. Perspektiven von Communitys systematisch 
einbeziehen 
Die Entwicklung antirassistischer Praxis, wie die von 

Terminologien und positiven Maßnahmen in diesem 

Fall, sollte unter systematischer Einbeziehung von 

strukturell von Rassismus betroffenen Communi-

tys und Organisationen erfolgen. Ihre Bedarfe und 

Perspektiven sind zentral, um wirksame und legitime 

Normen und Maßnahmen zu entwickeln und sicher-

zustellen, dass politische und rechtliche Instrumente 

tatsächlich die betroffenen Gruppen erreichen. 

5. Den Nationalen Aktionsplan gegen  
Rassismus strategisch weiterentwickeln  
und zentrale Ergebnisse des vorliegenden  
Berichtes gebündelt zugänglich machen
Die geplante Neuauflage des Nationalen Aktions-

planes gegen Rassismus (NAP-R) bietet eine zen-

trale Gelegenheit, antirassistische Praxis strate-

gisch weiterzuentwickeln, institutionell zu verankern 

und terminologische sowie rechtliche Grundlagen 

komprimiert in die Breite zu kommunizieren. Der 

NAP-R sollte daher über eine reine Bestandsauf-

nahme bestehender Initiativen hinausgehen und als 

handlungsleitender Aktionsplan mit klaren Zielen, 

Maßnahmen, Zuständigkeiten und Ressourcen aus-

gestaltet werden. 

Bei dieser Ausgestaltung sollten insbesondere fol-

gende Punkte in der Neuauflage des NAP-R um-

gesetzt werden:

	 Schaffung von Orientierung hinsichtlich tragfä-

higer Terminologie für staatliche Antirassismus-

politik (Handlungsempfehlung 1).

	 Ausdrückliche Verankerung positiver Maßnah-

men als Instrument zur Herstellung materieller 

Gleichheit (Handlungsempfehlungen 2 und 3). 

	 Festlegung konkreter Aktionspunkte mit über-

prüfbaren Umsetzungsstrukturen (u.  a. auch 

konkrete positive Maßnahmen). Dazu gehören 

klar definierte Maßnahmen, verbindliche Zeit-

pläne, zugewiesene institutionelle Zuständigkei-

ten, Verantwortlichkeiten, finanzielle Ressour-

cen und messbare Indikationen zur Evaluation.

	 Stärkung partizipativer Prozesse, indem be-

troffene Personen, Communitys und zivilgesell-

schaftliche Organisationen systematisch in die 

Entwicklung, Umsetzung und Weiterentwick-

lung antirassistischer Maßnahmen eingebunden 

werden (Handlungsempfehlung 4). 

Dadurch kann der NAP-R nicht nur staatliche Anti-

rassismuspolitik besser koordinieren, sondern auch 

Handlungssicherheit für interessierte Organisationen, 

Communitys und zivilgesellschaftliche Akteur*innen 

schaffen, die Maßnahmen zur Gleichstellung struk-

turell rassismusbetroffener Personen entwickeln oder 

umsetzen möchten.

Executive Summary
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Einleitung

Der vorliegende Bericht befasst sich mit zentra-

len rechtlichen und konzeptionellen Fragen einer 

wirksamen Antirassismuspraxis in Deutschland. 

Im Mittelpunkt stehen dabei zwei eng miteinander 

verbundene Themenfelder: die Entwicklung trag-

fähiger Terminologien zur Beschreibung rassifizier-

ter Personen2 sowie die rechtlichen Möglichkeiten 

positiver Maßnahmen zum Abbau struktureller Un-

gleichheit. Die Einleitung skizziert den Rahmen des 

Berichtes, präzisiert das Erkenntnisinteresse und 

stellt Gegenstand und Aufbau des Berichtes, die 

Methodik sowie die Ziele der Untersuchung dar. 

1.1 Projektkontext und  
Erkenntnisinteresse
Dieser Bericht ist ein Bestandteil des von der Beauf-

tragten der Bundesregierung für Migration, Flücht-

linge und Integration zugleich der Beauftragten der 

Bundesregierung für Antirassismus geförderten 

Projektes „Entwicklung von Bausteinen und Grund-

lagen für ein intersektionales Antirassismus-Main-

streaming“ (GIAM) (zedela, o. J.). Ziel des Projektes 

ist es, sektorübergreifende Diskussionen anzuregen 

und Instrumente zu entwickeln, die rassismuskriti-

sche und diversitätsorientierte Transformationspro-

zesse in Organisationen ermöglichen. 

Ein zentrales Element dieses Projektes ist die Frage 

nach den rechtlichen Grundlagen, welche wirksa-

me Maßnahmen und Aktivitäten zur Gleichstellung 

strukturell rassismusbetroffener Menschen ermög-

lichen oder im besten Fall unterstützen. Dieser Be-

richt setzt sich u. a. zum Ziel, einige dieser Grund-

lagen darzustellen und gleichzeitig eine kritische 

Auseinandersetzung mit offenen rechtlichen Frage-

stellungen in diesem Kontext zu bieten. 

1.2 Gegenstand und Aufbau  
des Berichts
Vor diesem Hintergrund verfolgt der Bericht zwei 

zentrale Anliegen: Zum einen sollen tragfähige 

rechtliche Begriffe, die rassifizierte Personen präzi-

se erfassen können und gleichzeitig als anschluss-

fähig von Betroffenen und anderen zentralen Ak-

teur*innen wahrgenommen werden, diskutiert und 

evaluiert werden. Zum anderen soll der rechtliche 

Handlungsspielraum für positive Maßnahmen auf 

unterschiedlichen Ebenen untersucht werden – 

im nationalen Kontext ebenso wie im Hinblick auf 

europarechtliche und völkerrechtliche Vorgaben. 

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der kon-

kreten rechtlichen Umsetzung, insbesondere der 

Frage, wie sich solche Maßnahmen in bestehende 

rechtliche Strukturen integrieren lassen.

Auch wenn diese beiden Anliegen im Bericht in ge-

trennten Kapiteln behandelt werden, sind sie inhalt-

lich eng miteinander verwoben. Die Entwicklung 

und Implementierung positiver Maßnahmen setzen 

voraus, dass die Zielgruppe rechtlich und begriff-

lich präzise bestimmt werden kann. Ohne eine trag-

fähige und differenzierte Terminologie besteht die 

Gefahr, dass Maßnahmen entweder zu unbestimmt 

formuliert werden und damit ihre Wirkkraft verlieren 

1. Einleitung

2 Im vorliegenden Bericht wird der Begriff „rassifizierte Person“ als ana-
lytische Arbeitskategorie verwendet. Diese Verwendung ist nicht Teil der 
im Bericht vorgenommenen Analyse und stellt keine normative Empfe-
hlung dar. Vielmehr dient der Begriff als bewusste Sammelbezeichnung, 
um im Sinne einer strategischen Essentialisierung (Chakravorty Spivak, 

1996, S. 205; Chakravorty Spivak & Gross, 1985, S. 184) eine analytisch 
kohärente Beschreibung derjenigen Personengruppen zu ermöglichen, 
die durch rassistische Zuschreibungen und gesellschaftliche Machtver-
hältnisse positioniert werden.
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oder dass sie Personengruppen nicht erfassen, die 

tatsächlich strukturell von Rassismus betroffen sind. 

Die Frage nach geeigneten Begriffen ist daher kei-

ne rein sprachliche oder konzeptionelle Ergänzung, 

sondern eine zentrale Voraussetzung für die rechts-

sichere, zielgerichtete und effektive Ausgestaltung 

positiver Maßnahmen. Nur wenn klar definiert ist, 

welche Personengruppen adressiert werden sollen 

und auf welcher strukturellen Grundlage dies ge-

schieht, kann gewährleistet werden, dass positive 

Maßnahmen tatsächlich denjenigen zugutekom-

men, für die sie intendiert sind. 

Zur Vorbereitung dieses Berichtes begann das Pro-

jekt mit einem Mapping-Prozess, in dessen Rahmen 

20 Expert*innen aus juristischen Feldern und der 

Antidiskriminierungsarbeit konsultiert wurden. Dazu 

wurde ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, 

das die rechtlichen Grundlagen der zwei Haupt-

themenpunkte erörtert (González Hauck & Samour, 

2025). Aufbauend auf diesen Gesprächen und dem 

Gutachten fand am 23. September 2025 die Ver-

anstaltung „Digitale Rechtswerkstatt“ statt, die ver-

tiefte Diskussionen über antirassistisches Recht, 

Advocacy und Praxis mit Expert*innen aus Recht, 

Verwaltung und Communitys ermöglichte. Um die 

erarbeiteten Zwischenergebnisse rückzukoppeln 

und gezielt um Erfahrungswissen zu ergänzen, 

folgte im Januar 2026 eine Fokusgruppe mit Com-

munitys-Vertreter*innen. Insgesamt wurden in Ex-

pert*inneninterviews, der Rechtswerkstatt und der 

Communitys-Fokusgruppe 44 Expert*innen kon-

sultiert. Dieser Bericht beinhaltet die Ausarbeitung 

der gemeinsamen Arbeit und fasst die gewonnenen 

Erkenntnisse zusammen. 

Der Bericht ist wie folgt aufgebaut: Kapitel 1 
(Einleitung) erläutert den Kontext, den konzep-

tionellen Rahmen, das methodische Vorgehen so-

wie die Zielsetzung der Untersuchung. Kapitel 2 
(Terminologie) analysiert Begriffe zur Beschreibung 

rassifizierter Personen, bewertet ihre rechtliche, poli-

tische und gesellschaftliche Anschlussfähigkeit und 

entwickelt darauf aufbauend eine Empfehlung. Ein 

besonderer Fokus wird dabei auf die Begriffe „ras-

sismusvulnerable Person“ und „(strukturell) rassis-

musbetroffene Person“ gelegt. Kapitel 3 (Positive 
Maßnahmen) stellt die rechtlichen Grundlagen im 

deutschen Recht, europäischen Recht sowie im Völ-

kerrecht dar. Daran anschließend werden konkrete 

Beispiele positiver Maßnahmen aus dem Bildungs- 

und Arbeitskontext rechtlich geprüft und ausgelegt. 

Das Schlusskapitel fasst die zentralen Ergebnisse 

zusammen und das Ausblickkapitel formuliert Emp-

fehlungen für die Weiterentwicklung der vorliegen-

den Debatte sowie antirassistischer Praxis, insbeson-

dere mit Blick auf die anstehende Neuauflage des 

Nationalen Aktionsplanes gegen Rassismus.

1.3 Methodik 
Der Bericht basiert auf einem mehrdimensionalen 

methodischen Ansatz, der eine rechtsdogmatische 

Analyse mit qualitativen und diskursanalytischen 

Elementen verbindet. Dies geschieht, um sowohl 

die rechtliche Tragfähigkeit der untersuchten Kon-

zepte als auch ihre gesellschaftliche Anschlussfä-

higkeit zu prüfen. 

Rechtsdogmatische Analyse
Im Zentrum der rechtsdogmatischen Analyse steht 

eine systematische Auswertung der einschlägigen 

nationalen, europäischen und völkerrechtlichen Nor-

men sowie der dazu ergangenen Rechtsprechung 

und Literatur. Untersucht werden dabei insbesondere

	 die verfassungsrechtlichen Grundlagen und 

einfachgesetzlichen Regelungen des deutschen 

Rechtes (insb. das AGG), 

	 gemeinschaftsrechtliche Vorgaben und die 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshof 

für Menschenrechte (EGMR), 

	 völkerrechtliche Übereinkommen und Berichte 

sowie

	 relevante wissenschaftliche Kommentarliteratur 

und rechtsgutachterliche Stellungnahmen. 
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Die rechtsdogmatische Analyse erfolgt mit Blick auf 

Normstruktur, Auslegung, Systematik und mögliche 

Umsetzungsspielräume der relevanten Normen. 

Dabei wird angestrebt, die rechtlichen Rahmenbe-

dingungen für Terminologiefragen sowie positive 

Maßnahmen zu bestimmen und ihre Grenzen wie 

auch Potenziale herauszuarbeiten. 

Qualitative Forschung 
Ergänzend wurden qualitative Erhebungen durch-

geführt, um Einschätzungen aus Praxis, Wissen-

schaft, Zivilgesellschaft und Communitys einzube-

ziehen. Hierzu gehören:

	 leitfadengestützte Konsultationen mit 20 juristi-

schen Expert*innen aus Rechtswissenschaft und 

-praxis, Verwaltung und Communitys,

	 eine digitale Rechtswerkstatt mit 16 Expert*in-

nen aus Rechtswissenschaft und -praxis, Ver-

waltung und Communitys sowie

	 eine Fokusgruppe mit acht Vertreter*innen aus 

betroffenen Communitys.

Die qualitativen Formate dienten dazu, bestehende 

rechtliche Unsicherheiten zu identifizieren, prak-

tische Umsetzungsfragen zu klären, Bedarfe aus 

Communitys-Perspektive zu erfassen sowie unter-

schiedliche Verständnisse und Perspektiven bezüg-

lich der zentralen Themenfelder sichtbar zu machen. 

Die Durchführung der qualitativen Erhebung er-

folgte unter Beachtung forschungsethischer Stan-

dards und der geltenden datenschutzrechtlichen 

Vorgaben. Alle Teilnehmenden wurden vorab trans-

parent über Ziel, Ablauf und Verwendung der Bei-

träge informiert und gaben eine informierte Ein-

willigung. Sofern keine ausdrückliche Zustimmung 

zur Nennung vorlag, wurden Beiträge grundsätzlich 

vertraulich behandelt und anonymisiert ausgewer-

tet sowie dokumentiert. 

Diskursanalyse 
Im Rahmen des Terminologiekapitels (Kapitel 2) 

wurde zusätzlich eine qualitative Diskursanalyse 

zentraler Dokumente und Websites relevanter Ak-

teur*innen durchgeführt. Analysiert wurden insbe-

sondere:

	 Websites, Positionspapiere, Pressemitteilungen 

und Veröffentlichungen von Communitys und 

zivilgesellschaftlichen Organisationen,

	 Websites und Dokumente staatlicher Institutio-

nen, z. B. Aktionspläne, Berichte und Strategie-

papiere,

	 Berichte und Dokumente von thematisch rele-

vanten wissenschaftlichen Institutionen.

Die Auswahl der analysierten Organisationen und 

Institutionen erfolgte entlang eines gezielten, thema-

tisch orientierten Sampling-Ansatzes und soll keines-

falls eine vollständige Darstellung des Diskurses in 

Deutschland bezüglich rassifizierter Personen dar-

stellen. Im Bereich Communitys und Zivilgesellschaft 

wurden insbesondere Akteur*innen berücksichtigt, 

die zentrale, in Deutschland häufig von Rassismus be-

troffene Gruppen repräsentieren. Dazu gehören bei-

spielsweise Organisationen aus den Schwarzen Com-

munitys, von Rom*nja und Sinti*zze, asiatischen oder 

asiatisch-deutschen, türkeistämmigen, kurdischen 

und muslimischen Communitys. Ergänzend wurden 

zivilgesellschaftliche Organisationen einbezogen, die 

vor allem communitysübergreifend arbeiten und sich 

mit strukturellem Rassismus und Antidiskriminierung 

befassen, etwa die neuen deutschen organisationen 

(ndo), die SWANS Initiative oder der Verband binatio-

naler Familien und Partner*innenschaften.  

Im Bereich staatlicher Institutionen lag der Fokus 

auf zentralen Akteur*innen der deutschen Antiras-

sismus- und Antidiskriminierungspolitik. Analysiert 

wurden insbesondere Materialien der Beauftragten 

der Bundesregierung für Antidiskriminierung, der 

Beauftragten der Bundesregierung für Antirassis-

mus sowie zentrale politische Dokumente des Bun-

Einleitung
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des im Bereich Antirassismus, darunter etwa der 

Nationale Aktionsplan gegen Rassismus (Bundes-

ministerium des Innern & Bundesministerium für Fa-

milie, Senioren, Frauen und Jugend, 2017) und die 

Arbeitsdefinition Rassismus des Expert*innenratess 

Antirassismus (Beauftragte der Bundesregierung für 

Migration, Flüchtlinge und Integration & Beauftrag-

te der Bundesregierung für Antirassismus, 2025). 

Im wissenschaftlichen Bereich wurden Institutionen 

ausgewählt, die in Deutschland eine zentrale Rolle 

in der Forschung zu Rassismus, Migration und Anti-

diskriminierung einnehmen. Dazu zählen insbeson-

dere das Deutsche Zentrum für Integrations- 

und Migrationsforschung (DeZIM) sowie das 

Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR).

Untersucht wurden jeweils öffentlich zugäng-

liche Materialien wie Websites, Berichte, Posi-

tionspapiere, Pressemitteilungen und weitere 

Veröffentlichungen. Ziel der Diskursanalyse war 

es, ein möglichst umfassendes Bild der aktuell 

verwendeten Sprache hinsichtlich der Frage zu 

erlangen, wie rassifizierte Personen und Grup-

pen in unterschiedlichen institutionellen und zivilge-

sellschaftlichen Kontexten bezeichnet werden. Auf 

diese Weise sollte ein differenziertes Bild dazu ge-

wonnen werden, welche Terminologien im gegen-

wärtigen Diskurs bereits verbreitet und anschlussfä-

hig sind und daher ein höheres Potenzial besitzen, 

um von zentralen Akteur*innen aufgegriffen und 

weiterentwickelt zu werden. 

Mit der Kombination aus rechtsdogmatischer Ana-

lyse, qualitativer Expertise-Einbindung sowie Diskur-

sanalyse verfolgt der Bericht einen rechtssoziolo-

gischen Ansatz: Er versteht Recht nicht isoliert als 

Normensystem, sondern als in gesellschaftliche Aus-

handlungsprozesse eingebettete Ordnung. Gerade 

bei Fragen der Terminologie und der Ausgestaltung 

positiver Maßnahmen ist eine solche Verschränkung 

von normativer Analyse und gesellschaftlicher Pers-

pektive zentral, um rechtlich tragfähige und zugleich 

politisch sowie gesellschaftlich anschlussfähige Lö-

sungen zu entwickeln. 

1.4 Ziele

Die Rechtswerkstatt, das Rechtsgutachten sowie 

dieser Bericht verfolgen das übergeordnete Ziel 

eine fundierte Analyse der rechtlichen Rahmen-

bedingungen zweier wichtiger Themenfelder der 

Antirassismuspolitik zu bieten, um den Transfer 

von bestehendem Wissen in die Praxis zu fördern.  

Somit soll insbesondere auch Handlungssicher-

heit für interessierte Organisationen, Communitys 

und zivilgesellschaftlichen Akteur*innen geschaffen 

werden, die Maßnahmen zur Gleichstellung rassis-

tisch Diskriminierter und zur Antidiskriminierung 

entwickeln oder umsetzen möchten.

Konkret sind die Ziele:

	 Diskussion von Begriffen: Analyse 

juristisch tragfähiger und rechtssicherer 

Kategorien, die strukturell rassistische 

Benachteiligung erfassen, anschluss-

Einleitung
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fähig sind und als Grundlage für gleichstellungs-

orientierte Maßnahmen dienen können.

	 Aufbereitung rechtlicher Grundlagen: Darstel-

lung der nationalen, europäischen und völker-

rechtlichen Rahmenbedingungen, die positive 

Maßnahmen und Schutzmechanismen für rassis-

tisch diskriminierte Menschen ermöglichen.

	 Praxisorientierte Empfehlungen: Aufzeigen 

konkreter Möglichkeiten zur Umsetzung positi-

ver Maßnahmen in unterschiedlichen Rechtsbe-

reichen.

	 Einbindung der Perspektiven und Bedarfe 
aus Communitys: Verständnis und Integration 

von Perspektiven aus betroffenen Communi-

tys in Umsetzung und Evaluation der jeweiligen 

Themenfelder. 

Der Bericht dient somit nicht nur der rechtlichen 

Analyse, sondern ist gleichzeitig ein praktisches 

Werkzeug, das dabei unterstützen soll, Antirassis-

musarbeit strukturell und rechtssicher umzusetzen.



19



20

Rassismus3 ist ein tief verwurzeltes gesellschaftliches 

Machtverhältnis, das den Zugang zu Ressourcen, 

Chancen und gesellschaftlicher Teilhabe systema-

tisch ungleich gestaltet (Beauftragte der Bundesre-

gierung für Migration, Flüchtlinge und Integration & 

Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus, 

2025, S. 6). Angesichts des zunehmenden Rassis-

mus und Rechtsextremismus in Deutschland wird im-

mer deutlicher (Antidiskriminierungsstelle des Bun-

des, 2025, S. 12; Mediendienst Integration, 2026), 

dass Antirassismus nicht bei einer bloßen Haltung 

bleiben darf, sondern in konkreten Strukturen und 

Maßnahmen umgesetzt werden muss. Dabei stellt 

sich für zahlreiche Akteur*innen eine grundlegende 

Frage: Wie können Personen benannt werden, die 

von rassistischen Strukturen benachteiligt werden? 

Sprache ist in diesem Zusammenhang nicht bloß be-

schreibend, sondern strukturierend: Sie entscheidet 

darüber, wer sichtbar wird, wer adressiert wird und 

auf welcher Grundlage Maßnahmen entwickelt und 

legitimiert werden können. 

Die Herausforderung betrifft unterschiedliche Kon-

texte: 

	 Communitys und zivilgesellschaftliche Orga-

nisationen stehen vor der Aufgabe, politische 

Empfehlungen zu formulieren und strukturelle 

Benachteiligung sichtbar zu machen, ohne ei-

gene Selbstbezeichnungen aufzugeben oder in 

administrativen Kategorien aufgehen zu lassen. 

	 Fachlich zuständige Personen in Verwaltung, 

Ministerien und Organisationen müssen Poli-

cy-Dokumente, Förderrichtlinien, Rahmenpro-

gramme und andere Instrumente entwickeln 

und dabei Personengruppen benennen, die 

durch Rassismus strukturell benachteiligt wer-

den. Diese Benennung muss zugleich konzep-

tionell tragfähig, politisch legitimierbar und ad-

ministrativ handhabbar sein. 

	 In der Rechtspraxis müssen Gesetzestexte Be-

griffe verwenden oder einführen, die den Anfor-

derungen an Normenklarheit und Bestimmtheit 

genügen. Gleichzeitig stehen sie vor der Her-

ausforderung, rassistische Strukturen präzise zu 

erfassen, ohne Stigmatisierung oder Essentiali-

sierung zu produzieren. 

	 Akteur*innen in rassismuskritischen Mainstrea-

mingprozessen sind darauf angewiesen, mit kla-

ren und konsistenten Begriffen zu arbeiten, die 

organisationsübergreifend anschlussfähig sind 

und die Grundlage für Datenerhebungen, Ziel-

definitionen und Evaluationen bilden. 

Lange Zeit wurde in Politik, Verwaltung, Recht und 

Öffentlichkeit der Begriff „Migrationshintergrund“ 

als Sammelkategorie und Hilfskonstruktion ge-

nutzt. Allerdings zeigt sich zunehmend, dass die-

ser Begriff erhebliche Problematiken in der Erfas-

sung rassistischer Diskriminierung aufweist (Aikins, 

2. Terminologische 
Grundfragen 

3 Diesem Bericht liegt als Rassismusdefinition die Arbeitsdefinition des 
Expert*innenrates Antirassismus zugrunde. Eine eigenständige, vertiefte 
Auseinandersetzung mit konkurrierenden Rassismusbegriffen und -the-
orien würde den Rahmen dieser Untersuchung überschreiten, die sich 

primär auf terminologische Anschlussfähigkeit und die rechtliche Umsetz-
barkeit positiver Maßnahmen konzentriert. Gleichwohl ist darauf verwie-
sen, dass auch die Definition des Expert*innenrats nicht frei von Kritik ist 
(Melter, 2025; Nitschke, 2025).

2. Terminologische Grundfragen
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2. Terminologische Grundfragen

Gyamerah, & Yıldırım, o. J.). Wie in den folgenden 

Abschnitten des Berichtes dargelegt wird, erfasst 

dieser Begriff rassistische Ungleichheiten nur unzu-

reichend: Er individualisiert strukturelle Machtver-

hältnisse, verschiebt den Fokus auf Herkunft oder 

Staatsangehörigkeit und verfehlt damit häufig die 

rassismuskritische Dimension. Wie die Fokusgrup-

pe mit Communitys-Expert*innen zeigt, entwickelte 

sich parallel dazu in Communitys eine Tendenz zur 

Selbstbezeichnung auf der Basis von migrations-

biografischen und gruppenspezifischen Katego-

rien, wie z. B. deutsch-asiatisch oder Rom*nja und 

Sinti*zze. Zusätzlich haben sich in Communitys-

Kontexten Selbstbezeichnungen wie PoC (People of 

Colour) oder BIPoC (Black, Indigenous and People 

of Colour) entwickelt, die politische Selbstermäch-

tigung und geteilte Erfahrung ausdrücken. Diese 

Begriffe wurden jedoch von formalisierten, oftmals 

bürokratischen Policy-Kontexten nicht aufgegriffen, 

sei es aufgrund ihrer englischsprachigen Herkunft 

oder fehlender rechtlicher Anschlussfähigkeit. 

Damit zeigt sich: Unterschiedliche Akteur*innen su-

chen derzeit nach geeigneten Begriffen. Während 

Communitys Selbstbezeichnungen nutzen, die poli-

tische Selbstbestimmtheit und Identität betonen, be-

nötigen staatliche Institutionen und Organisationen 

Kategorien, die rechtssicher, operationalisierbar, 

konzeptionell präzise und gleichzeitig anschlussfä-

hig und nicht stigmatisierend für Betroffene sind. 

Vor diesem Hintergrund verfolgt das Kapitel das 

Ziel, zentrale Begriffe systematisch zu analysie-

ren und hinsichtlich ihrer konzeptionellen Klarheit, 

rechtlichen Tragfähigkeit, praktischen Umsetzbar-

keit und Anschlussfähigkeit zu bewerten. Zunächst 

wird die Problematik bisheriger Kategorien wie 

„Rasse” und „Migrationshintergrund” dargestellt, 

bevor neue Ansätze wie „rassismusvulnerable Per-

son” oder „(strukturell) rassismusbetroffene Person” 

kritisch beleuchtet werden. Ergänzend werden wei-

tere Begriffe erörtert, die in den Konsultationen und 

Diskussionen mit Expert*innen hervorgehoben wur-

den. Abschließend bietet das Kapitel eine zusam-

menfassende Auswertung und einen tabellarischen 

Vergleich der Begriffe, der die Stärken, Grenzen 

und Einsatzmöglichkeiten der unterschiedlichen 

Terminologien systematisch gegenüberstellt. 

2.1 „Rasse“ 

Der Begriff „Rasse“ ist in Deutschland historisch 

stark belastet und eng mit den nationalsozialisti-

schen Rassengesetzen verknüpft, die Menschen 

systematisch nach vermeintlich biologischen Kri-

terien kategorisierten, diskriminierten, verfolgten 

und ermordeten (Cremer, 2010, S. 1–3). Nach 1945 

blieb die Sensibilität gegenüber dem Begriff hoch, 

da er weiterhin an diese menschenrechtswidrige 

Vergangenheit erinnert. In den letzten Jahren wur-

de in Deutschland verstärkt diskutiert, dass die Bei-

behaltung des Begriffs in Rechtstexten und Verwal-

tungspraxis antirassistische Arbeit erschwert, da er 

sowohl rassistische Zuschreibungen reproduzieren 

als auch strukturelle Diskriminierung verschleiern 

kann (Cremer, 2010, S. 4–5).

Auch auf rechtlicher Ebene werden seit Jahren 

intensive Debatten um den Begriff „Rasse“ ge-

führt. Mehrere Reformvorschläge auf Bundes- und 

Landesebene zielten darauf ab, „Rasse“ aus dem 

Grundgesetz sowie verschiedenen Landesverfas-

sungen zu streichen. Der Kern der Kritik ist dabei, 

dass der Begriff wissenschaftlich nicht haltbar ist, 

da es keine biologischen Menschenrassen gibt, und 

er zudem sprachlich die rassistische Ideologie re-

produziert, die er eigentlich bekämpfen sollte. Auf 

Bundesebene scheiterte ein erster Anlauf zur Än-

derung von „Rasse“ zu „aus rassistischen Gründen“ 

in Art. 3 Abs. 3 des Grundgesetzes (GG) in der 19. 

Wahlperiode im Jahr 2021 (Deutscher Bundestag, 

2020). Auch Pläne der letzten Koalition, den Begriff 

zu streichen, wurden nicht realisiert (SPD, Bündnis 

90 / Die Grünen & FDP, 2021, S. 96).
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Auf Länderebene haben einige Länder den Begriff 

aus ihren Landesverfassungen erfolgreich gestri-

chen. So ersetzte zuletzt Saarland 2024 den Begriff 

„Rasse“ im Gleichheitsartikel 12 Abs. 3 ihrer Landes-

verfassung mit „rassistischer Zuschreibung“ (Ver-

fassung des Saarlandes, 1947). Das Land Branden-

burg hatte bereits 2013 den Begriff „Rasse“ aus der 

Landesverfassung gestrichen und im Gleichheitsar-

tikel 12 Abs. 2 wie folgt ersetzt: „Niemand darf [...] 

aus rassistischen Gründen bevorzugt oder benach-

teiligt werden“ (Verfassung des Landes Branden-

burg, 1992). Zusätzlich fügte Brandenburg als Teil 

dieser Reform mit Art. 7a (Schutz des friedlichen 

Zusammenlebens) Abs. 1 eine Anti-Rassismus-Klau-

sel in die Landesverfassung ein, die besagt: „Das 

Land schützt das friedliche Zusammenleben der 

Menschen und tritt Antisemitismus, Antiziganismus 

sowie der Verbreitung rassistischen und fremden-

feindlichen Gedankenguts entgegen“ (Verfassung 

des Landes Brandenburg, 1992).

Während diese Länder den Begriff „Rasse“ mit einer 

anderen Terminologie, die Rassismus abbildet, er-

setzten, verzichtet die Landesverfassung von Thürin-

gen auf jegliche Benennung von „Rasse“ oder ähn-

lichen Begriffen und verwendet in Art. 2 stattdessen 

die Formulierung: „Niemand darf wegen seiner Her-

kunft, seiner Abstammung, seiner ethnischen Zuge-

hörigkeit [...] bevorzugt oder benachteiligt werden“ 

(Verfassung des Freistaats Thüringen, 1993). 

 

Diese Initiativen für Gesetzesreformen stoßen auf 

Unterstützung von institutionellen Akteur*innen 

wie dem Deutschen Institut für Menschenrechte, 

das schon seit geraumer Zeit vor allem in Bezug 

auf das Grundgesetz betont, dass eine Entfernung 

des Begriffes nicht nur historisch geboten sei, son-

dern auch eine Grundlage für ein antirassistisches 

Rechtssystem darstelle (Cremer, 2010; Cremer, 

2020). Auch zivilgesellschaftliche Organisationen 

befürworten die Reformvorschläge. So unterstreicht 

die Initiative für Schwarze Menschen Deutschland 

e.  V. (ISD) in ihrer Stellungnahme zur Änderung 

des Gleichheitsartikels des Grundgesetzes, dass 

der Begriff „Rasse“ in der Praxis hinderlich sei und 

gesellschaftliche Zuschreibungen verstärke anstatt 

marginalisierte Menschen sichtbar zu machen (In-

itiative Schwarze Menschen in Deutschland, 2015).

Wie diese Entwicklungen zeigen, wird im öffentlichen 

und politischen Diskurs der Begriff „Rasse“ aufgrund 

seiner nationalsozialistischen Historie zunehmend 

kritisch hinterfragt. Dementsprechend werden ver-

stärkt Bestrebungen unternommen, ihn durch For-

mulierungen zu ersetzen, die stärker auf Rassismus 

als gesellschaftliche Struktur verweisen. Diese Ten-

denzen stoßen jedoch auch auf Widerspruch, ins-

besondere aus der kritischen Rechts- und Antirassis-

mustheorie, die den Begriff als analytische Kategorie 

nutzt, um rassistische Strukturen und Hierarchien 

sichtbar zu machen. Dies wird vor allem in der Lite-

ratur der Critical Race Theory (CRT) widergespiegelt. 

CRT betont, dass „Rasse“ oder race nicht als bio-

logisches Merkmal gesehen werden sollte, sondern 

als sozial konstruiertes Machtverhältnis, das histo-

risch gewachsen ist und durch rechtliche, politische 

und institutionelle Praktiken fortlaufend reprodu-

ziert wird. Vertreter*innen dieses Ansatzes zeigen, 

dass race als analytische Kategorie notwendig ist, 

um die tief verankerten Strukturen rassistischer Un-

gleichheiten zu erkennen, die sich nicht allein aus 

individuellen Vorurteilen erklären lassen (Delgado 

& Stefancic, 2017, S. 9–10). Auch in der englisch-

sprachigen kritischen Rechtswissenschaft wird der 

Begriff seit langer Zeit als zentrale Kategorie ge-

nutzt, um die strukturellen Dimensionen von Ras-

sismus sichtbar zu machen (z.  B. Achiume & Bâli, 

2021; Crenshaw, 1989; Mutua, 2000). In diesem 

Sinne ermöglicht race eine präzise Untersuchung 

der Art und Weise, wie Rechtssysteme selbst zur 

Produktion und Stabilisierung von Rassifizierungs-

prozessen beitragen. 
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Auch in der deutschen Rechtswissenschaft findet 

CRT zunehmend Anschluss (Barskanmaz, 2020; 

Liebscher, 2023) und somit kommt es auch hier 

zu einer entsprechenden Verwendung von „Rasse“ 

als soziologisches und analytisches Konzept, ins-

besondere in der postkolonial und antirassistisch 

orientierten Rechtsforschung. So argumentieren 

Barskanmaz und Samour (2020), dass „Rasse“ im 

deutschen Recht nicht als biologische Kategorie 

missverstanden werden sollte, sondern im Einklang 

mit internationalen menschenrechtlichen Standards 

als Begriff, der gesellschaftliche Rassifizierungs-

prozesse und die damit verbundenen Macht- und 

Ungleichheitsverhältnisse beschreibt. Diese Pers-

pektive schließt an internationale Entwicklungen 

an und unterstreicht, dass ohne eine solche ana-

lytische Kategorie die Diagnose und Bekämpfung 

struktureller rassistischer Diskriminierung erheblich 

erschwert wird. „Rasse“ kann somit auch im deut-

schen Kontext eine präzisere Auseinandersetzung 

mit Rassismus ermöglichen, indem der Fokus auf 

soziale, historische und institutionelle Bedingungen 

gelegt wird, die Ungleichheiten hervorbringen und 

aufrechterhalten. Auch in dem für die Zwecke die-

ses Projektes erstellten Rechtsgutachten warnen 

die Autorinnen davor, dass eine Abwendung vom 

Begriff „Rasse“ eine Isolierung von internationalen 

Debatten und globalen Fortschritten im antirassis-

tischen Kontext zur Folge haben könnte (González 

Hauck & Samour, 2025, S. 22).

In wissenschaftlichen Zusammenhängen wird auch 

der Begriff „rassifizierte Person“ oder „rassifizierte 

Menschen“ verwendet. Er leitet sich begrifflich un-

mittelbar von „Rasse“ ab, verschiebt den Fokus je-

doch auf den Prozess der Rassifizierung, also auf die 

gesellschaftlichen, historischen und institutionellen 

Zuschreibungsmechanismen, durch die Gesell-

schaften entlang konstruierter „Rasse“-Kategorien 

hierarchisiert werden. Der Begriff macht deutlich, 

dass es sich nicht um eine inhärente Eigenschaft 

von Personen handelt, sondern um eine soziale 

Praxis der Einordnung und Ungleichbehandlung. In 

der deutschsprachigen Debatte findet „rassifiziert“ 

insbesondere in wissenschaftlichen Kontexten Ver-

wendung, vor allem in postkolonialen, rassismuskri-

tischen und an der CRT orientierten Arbeiten. Dies 

ist auch auf die Ableitung vom englischen raciali­
sed/racialized zurückzuführen. Zusätzlich wird die 

englische Übersetzung racialised groups / persons 

vermehrt im völkerrechtlichen Diskurs benutzt, zum 

Beispiel vom CERD-Ausschuss (Committee on the 

Elimination of Racial Discrimination & Committee 

on the Protection of the Rights of All Migrant Wor-

kers and Members of Their Families, 2026) und dem 

UN Human Rights Council (Human Rights Council, 

2023). Zugleich könnte seine enge sprachliche und 

konzeptionelle Anbindung an den Begriff „Rasse“ 

im deutschen Kontext zu Problemen führen. 

Insgesamt zeigt die deutsche Debatte ein deutliches 

Spannungsfeld: Während insbesondere in Politik 

und Verwaltung der Wunsch besteht sich von dem 

Begriff „Rasse“ zu lösen – und dies auch in verschie-

denen Instanzen erfolgreich erreicht wurde –, um 

einen historischen Bruch mit der biologischen Kon-

zeption von „Rasse“ zu markieren, bleiben zugleich 

Herausforderungen bestehen, rassistische Struktu-

ren weiterhin präzise benennen zu können. Wie von 

CRT hervorgehoben, bleibt ein Diskurs unverzicht-

bar, der Prozesse der Rassifizierung sowie rassisti-

sche Strukturen sichtbar macht und adressiert. Die 

immer wiederkehrenden Reformdebatten markieren 

daher keineswegs ein Ende dieser Fragen, sondern 

unterstreichen vielmehr den Bedarf nach präziserer, 

antirassistisch orientierter und historisch reflektier-

ter Terminologie, die sowohl politisch tragfähig als 

auch für die antirassistische Praxis brauchbar ist.
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2.2 Migrationshintergrund
Der Begriff „Migrationshintergrund“ wurde in 

Deutschland offiziell im Jahr 2005 vom Statisti-

schen Bundesamt (Destatis) eingeführt (Statistisches 

Bundesamt, o. J.-a).4 Laut Definition hat eine Per-

son einen Migrationshintergrund, „wenn sie selbst 

oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher 

Staatsangehörigkeit geboren wurde“ (Statistisches 

Bundesamt, o. J.-a). Ziel der Einführung war es, 

eine einheitliche Grundlage für die Erhebung von 

Daten zu Migration, Integration und gesellschaftli-

cher Teilhabe zu schaffen sowie Integrationsverläu-

fe sichtbar zu machen, die durch das Konzept der 

Staatsbürgerschaft unsichtbar blieben (Will, 2020). 

Der Begriff stößt jedoch vermehrt auf Kritik aus 

unterschiedlichen fachlichen und theoretischen An-

sätzen. So stellte bereits die Fachkommission der 

Bundesregierung zu den Rahmenbedingungen der 

Integrationsfähigkeit 2021 in ihrem Abschlussbericht 

fest, dass die Kategorie Migrationshintergrund eine 

sehr heterogene Gruppe unter einem Sammelbegriff 

zusammenfasst und dadurch unterschiedliche Le-

bensrealitäten, soziale Positionen und Integrations-

wege vermischt (Fachkommission Integrationsfähig-

keit, 2021; Mediendienst Integration, 2020, S. 4). 

Der vorliegende Bericht fokussiert sich vor allem 

auf Kritik, die aus einer rechtlichen und antirassis-

tischen Perspektive stammt. So ist der Begriff sehr 

unscharf, denn „Migrationshintergrund“ verbindet 

Staatsbürgerschaft, Abstammung und Migrations-

erfahrung in einer Weise, die für die Bewertung 

von Rassismuserfahrungen und struktureller Be-

nachteiligung wenig aussagekräftig ist. Die oben 

genannte Definition unterscheidet nicht zwischen 

rassifizierten Personen mit Migrationshintergrund 

und weißen Personen mit Migrationshintergrund 

(Aikins et al., o. J., S. 6; Markard, 2023, S. 9). Indem 

der Fokus auf die individuelle Herkunft gelegt wird, 

verdeckt der Begriff außerdem, dass Rassismus ein 

gesellschaftlich verankertes, strukturelles Problem 

ist, welches unabhängig von formaler Migrationser-

fahrung wirkt. Somit ist der Migrationshintergrund 

keine geeignete Kategorie, um die strukturellen 

Wurzeln und Dimensionen von Rassismus sichtbar 

zu machen oder gar zu bekämpfen (Aikins, Bartsch, 

Best, Bremberger, Gräfe-Geusch, Haller, Meksem, 

Römer, Yıldırım-Caliman, & Zajak, 2024, S. 4). 

Zudem hat sich gezeigt, dass der Begriff Mig-

rationshintergrund dazu beiträgt, Prozesse des 

Othering in der deutschen Gesellschaft zu verstär-

ken (Said, 1978). Da die Kategorie nicht nur aus-

ländische Staatsangehörige, sondern auch einge-

bürgerte Personen sowie in Deutschland geborene 

Kinder von Zugewanderten umfasst, verschiebt sich 

die Unterscheidung zwischen „Deutschen“ und 

„Nicht-Deutschen“ von einer rechtlich definierba-

ren Staatsangehörigkeit hin zu einer ethnisch-kul-

turellen Grenzziehung (Aikins et al., o. J., S. 8; Har-

der & Nowicka, 2025, S. 3; Will, 2022, S. 4–5). 

Dies führt dazu, dass Menschen, die sich selbst als 

Teil der deutschen Gesellschaft sehen, in amtlichen 

Statistiken oder Gleichstellungsmaßnahmen weiter-

hin als „anders“ markiert werden und sich stigmati-

siert fühlen (Ataman, 2017, S. 25; Mediendienst In-

tegration, 2020, S. 5; Janda & Herbig, 2022, S. 5). 

Verbunden mit der Tatsache, dass der Begriff die 

strukturellen Dimensionen rassistischer Ungleich-

heit nicht adäquat abbildet, hat dies zur Folge, dass 

der Begriff „Migrationshintergrund“ nicht nur wenig 

zum Abbau rassistischer Strukturen beiträgt, son-

dern zugleich die Vorstellung eines homogenen 

Deutschseins reproduziert und damit gesellschaft-

liche Grenzen und Stigmatisierungen verfestigt. 
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Vor dem Hintergrund dieser Kritik wurde im Rah-

men der Fachkommission der Bundesregierung zu 

den Rahmenbedingungen der Integrationsfähigkeit 

im Jahre 2019 eine alternative statistische Kategorie 

eingeführt: die „Einwanderungsgeschichte“. Nach 

der Definition des Statistischen Bundesamtes gelten 

all jene als Personen mit Einwanderungsgeschich-

te, „die entweder selbst oder deren beide Elternteile 

seit 1950 in das heutige Gebiet Deutschlands ein-

gewandert sind (Eingewanderte und ihre direkten 

Nachkommen)“ (Statistisches Bundesamt, o. J.-b). 

Ziel der neuen Kategorie war es, die bisherige statis-

tische Erfassung von Migration weiterzuentwickeln 

und präziser zu gestalten. Gleichwohl adressiert 

auch dieses Konzept die zentralen Kritikpunkte an 

der Kategorie „Migrationshintergrund“ nur begrenzt. 

Weder der Migrationshintergrund noch die Katego-

rie „Einwanderungsgeschichte“ sind geeignet, um 

zwischen Migrationserfahrung und dem Erleben 

rassistischer Diskriminierung zu unterscheiden. Bei-

de Kategorien erfassen primär Herkunft oder fami-

liäre Migrationserfahrungen, während rassistische 

Zuschreibungen und Diskriminierungserfahrungen 

unabhängig davon auftreten können (Aikins et al., 

2024, S. 4). Zudem werden rassifizierte Personen, 

deren Familienmigration weiter zurückliegt als zwei 

Generationen, in solchen statistischen Kategorien 

häufig gar nicht erfasst. Auch die Kategorie „Ein-

wanderungsgeschichte“ trägt daher nicht genug 

dazu bei, rassismusbezogene Ungleichheiten analy-

tisch sichtbar zu machen oder zwischen Migrations-

erfahrung und rassismusbezogener Betroffenheit zu 

differenzieren (Aikins et al., 2024, S. 4).

Insgesamt wird deutlich, dass der Begriff „Migra-

tionshintergrund“ wie auch der alternative Begriff 

„Einwanderungsgeschichte“ für einen antirassisti-

schen Ansatz nicht geeignet sind: Sie verschleiern 

die strukturellen Ursachen rassistischer Ungleich-

heit, erfassen zentrale Dimensionen rassistischer 

Diskriminierung nicht und tragen letztlich selbst zur 

Reproduktion ausgrenzender Kategorien bei. Daher 

bedarf es einer anderen Terminologie und weiterer 

Konzepte, die rassistische Strukturen klar benen-

nen und Betroffenheit präzise erfassen. Die nächs-

ten Abschnitte zeigen den Versuch auf, Begriffe zu 

identifizieren, welche diesen Anforderungen besser 

gerecht werden und als Grundlage für wirksame 

antirassistische Arbeit dienen können. 

2.3 Alternative Begriffe 
Die zunehmende Kritik an den Begriffen „Rasse“ 

und „Migrationshintergrund“ hat zu der Suche nach 

alternativen Bezeichnungen geführt, um rassifizier-

te Personen im deutschen Kontext zu beschreiben. 

Die Entwicklung eines antirassistischen Rahmens 

setzt voraus, dass die verwendeten rechtlichen 

Kategorien sowohl präzise als auch gesellschaft-

lich anschlussfähig sind. In den Konsultationen mit 

Expert*innen im Rahmen dieses Projektes, des für 

dieses Projekt angefertigten Rechtsgutachtens von 

González Hauck und Samour (2025) sowie in der 

Auswertung aktueller Rechtsentwicklung und -li-

teratur hat sich gezeigt, dass insbesondere zwei 

Begriffe besondere Relevanz für die Weiterent-

wicklung eines antirassistischen Rechts besitzen: 

„rassismusvulnerable Person“ und „(strukturell) ras-

sismusbetroffene Person“. Beide Konzepte greifen 

Entwicklungen im deutschen, europäischen und 

völkerrechtlichen Rechtsdiskurs auf.

Die Auswahl dieser Begriffe erfolgte entlang von 

drei zentralen Bezugspunkten: (1) rechtswissen-

schaftliche Literatur, (2) Rechtsprechung, insbeson-

dere des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG) und 

des Europäischen Gerichtshofes für Menschen-

rechte (EGMR) sowie (3) Expert*innenkonsultatio-

nen im Rahmen des Projektes.

Sowohl im deutschen als auch im europäischen 

Kontext ist zu beobachten, dass sich der antiras-

sistische Rechtsdiskurs zunehmend von essentiali-

sierenden und breiten Kategorien entfernt und sich 

stattdessen auf strukturellere Einordnungen stützt. 
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Der EGMR etwa verweist in ansteigendem Maße 

auf structural discrimination, vulnerability und sys­
temic inequality, um staatliche Schutzpflichten zu 

konkretisieren und Diskriminierung in ihren kollekti-

ven und strukturellen Dimensionen sichtbar zu ma-

chen (z. B. in Chapman v. United Kingdom, 2001; 

D.H. and Others v. The Czech Republic, 2007). 

Auch das BVerfG nutzt seit geraumer Zeit termino-

logische Ansätze, die strukturelle Benachteiligung 

und gruppenspezifische Belastungen betonen, wie 

in der Rechtsprechung zur Dritten Option zu erken-

nen ist (Dritte Option, 2017). Diese Entwicklung legt 

nahe, dass Begriffe, die strukturelle Ungleichheit 

und gruppenspezifische Vulnerabilität sichtbar ma-

chen, juristisch anschlussfähig sind. Außerdem wirft 

sie die Frage auf, ob diese Begriffe im deutschen 

Recht weiter operationalisiert werden können. 

Auch der völkerrechtliche Diskurs stützt eine nähe-

re Untersuchung dieser Begriffe. Insbesondere im 

Rahmen der UN-Konvention zur Beseitigung rassis-

tischer Diskriminierung (ICERD) sowie in den Gene­
ral Recommendations des CERD-Ausschusses wird 

seit Jahren betont, dass Rassismus als strukturelles 

Problem und nicht als individuelles Fehlverhalten zu 

verstehen ist. Der CERD-Ausschuss arbeitet regel-

mäßig mit Kategorien wie „groups vulnerable to 
racial discrimination“ oder „structurally disadvan­
taged groups“ (z. B. Committee on the Elimination 

of Racial Discrimination, 2024; Committee on the 

Elimination of Racial Discrimination, 2025). Zudem 

betonen internationale Menschenrechtsmecha-

nismen und -gremien verstärkt, dass Staaten eine 

positive Pflicht haben, strukturelle Ungleichheiten 

abzubauen und Gruppen, die in besonderem Maße 

von rassistischer Diskriminierung betroffen oder 

vulnerabel sind, durch spezifische Maßnahmen zu 

schützen (Committee on the Elimination of Racial 

Discrimination, 2009). Konzepte struktureller Be-

troffenheit und Vulnerabilität sind somit auch im 

völkerrechtlichen Diskurs vermehrt anzutreffen. 

Parallel dazu haben sich beide Konzepte in der 

kritischen Rechts-, Rassismus- und Gleichheits-

forschung etabliert. Bezüglich Vulnerabilität sind 

besonders die Arbeit von Martha Albertson Fine-

man in der rechtswissenschaftlichen Literatur, die 

intersektionale Gleichheitsforschung von Kimberlé 

Crenshaw sowie die kulturwissenschaftlichen Ana-

lysen von Judith Butler hervorzuheben, die das 

Verständnis von Vulnerabilität auf unterschiedliche 

Weise über die letzten Jahrzehnte geprägt haben. 

Wie im folgenden Abschnitt gezeigt wird, hat das 

Konzept der Vulnerabilität durch diese wissen-

schaftlichen Diskurse auch Eingang in die rechtli-

che Praxis gefunden. Der zweite Begriff der struktu-

rellen Rassismusbetroffenheit knüpft stärker an die 

Perspektiven kritischer Rassismusforschung sowie 

an die Ergebnisse der Diskursanalyse staatlicher 

und wissenschaftlicher Institutionen und zivilgesell-

schaftlicher Organisationen an.

Ebenso relevant für die Auseinandersetzung mit 

diesen Begriffen waren die im Rahmen der Rechts-

werkstatt durchgeführten Expert*innenkonsultatio-

nen und die Diskursanalyse der von staatlichen und 

wissenschaftlichen Institutionen sowie zivilgesell-

schaftlichen und Communitys-Organisationen ver-

wendeten Terminologien. Zu den zwei ausführlich 

diskutierten Begriffen wurden in den Expert*innen-

konsultationen zudem alternative Formulierungen 

hervorgehoben, die auf den jüngsten Entwicklun-

gen im deutschen Rechtskontext beruhen. Diese 

alternativen Empfehlungen umfassen „von rassisti-

schen Zuschreibungen betroffene Personen“, „Per-

sonen, die typischerweise Rassismus ausgesetzt 

sind“ sowie die Nutzung von Selbstbezeichnungen, 

wie sie sowohl in der Datenerhebung als auch im 

Communityskontext oft verbreitet ist. Auch diese 

werden am Ende dieses Kapitels diskutiert. 

Im Folgenden fokussiert sich der vorliegende Be-

richt auf die Begriffe „rassismusvulnerable Person“ 

und „(strukturell) rassismusbetroffene Person“, da 
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diese sowohl rechtlich anschlussfähig (national, 

europarechtlich, völkerrechtlich) wie auch wissen-

schaftlich fundiert sind. In den nächsten Abschnit-

ten werden die einzelnen Begriffe, ihre Herkunft, 

Rechtssicherheit (einschließlich bisheriger nor-

mativer Erscheinungsformen) sowie Stärken und 

Grenzen analysiert. Dabei sollte deutlich benannt 

werden, dass alle Begriffe ihre jeweils eigenen Ein-

schränkungen und Probleme aufweisen und keiner 

von ihnen eine ideale Lösung oder einen universell 

einsetzbaren Begriff darstellt. 

2.3.1 Rassismusvulnerable Person 
Der Begriff der Vulnerabilität hat in den letzten 

Jahrzehnten sowohl in der rechtswissenschaftli-

chen Literatur als auch in der gerichtlichen Praxis 

erheblich an Bedeutung gewonnen. Wie im folgen-

den Abschnitt gezeigt wird, lässt die zunehmende 

Verwendung des Vulnerabilitätsbegriffs sowohl in 

den Rechtswissenschaften als auch in der Recht-

sprechung nicht auf eine kohärente Begriffsver-

wendung, sondern vielmehr auf unterschiedliche 

und teils divergierende Verständnisse schließen. 

Wissenschaft 
Die rechtswissenschaftliche Literatur zeigt eine 

Spannung im Umgang mit dem Konzept der Vulne-

rabilität, das sich zwischen gruppenbezogenen An-

wendungen und universellen Konzeptionen bewegt. 

Hier wird die Konzeptualisierung von Vulnerabilität 

besonders von den Arbeiten der US-amerikanischen 

Rechtswissenschaftlerin Martha Albertson Fineman 

geprägt. Ihr Ansatz kritisiert die liberale Vorstellung 

von einem autonomen, rationalen Individuum und 

fordert eine Abkehr von der Fokussierung auf indi-

viduelle Schwächen sowie identitätsbasierte Grup-

pierungen. Albertson Fineman (2017, S. 142) betont 

vielmehr, dass sich Vulnerabilität gerade nicht da-

durch bestimmen lässt, Menschen anhand tradi-

tioneller Gleichstellungskategorien wie Geschlecht 

oder „Rasse“ miteinander zu vergleichen. Somit 

wird Vulnerabilität nicht als Eigenschaft einzelner 

Gruppen, sondern als universale menschliche Be-

dingung verstanden, welche in sozialen Strukturen 

jedoch ungleich verteilt ist. Diese Theorie rückt eine 

generelle Verpflichtung des Staates in den Mittel-

punkt, um die grundlegende menschliche Anfällig-

keit zu mildern (Albertson Fineman, 2017, S. 142).

In der intersektionalen und rassismuskritischen 

Rechtstheorie, insbesondere der Literatur von Kim-

berlé Crenshaw, wird Vulnerabilität hingegen gerade 

als Resultat ineinandergreifender Diskriminierungs-

formen verstanden (Crenshaw, 1991, S. 1265–1266). 

Demnach entsteht erhöhte Verletzbarkeit dort, wo 

mehrere Achsen sozialer Ungleichheit zusammen-

wirken; beispielsweise Rassismus, Geschlecht, Reli-

gion und Sexualität. Dieser Diskurs macht sichtbar, 

dass rassistische Vulnerabilität weder einheitlich 

noch homogen ist, sondern entlang unterschiedli-

cher Kategorien variiert und verschärft wird. 

Parallel dazu haben sich in den Kultur- und So-

zialwissenschaften, maßgeblich beeinflusst durch 

Judith Butler, Ansätze herausgebildet, die Vulne-

rabilität verstärkt körperlich, performativ und rela-

tional verstehen. Butler betont, dass Vulnerabilität 

nicht nur durch konkrete Lebensumstände (mate-

rielle Strukturen), sondern auch durch soziale Nor-

men, kulturelle Deutungen und Zuschreibungen 

erzeugt wird (Butler, 2016, S. 19–21). Diese Pers-

pektive ist insbesondere für die Analyse von rassis-

tischen Strukturen interessant, da sie aufzeigt, wie 

bestimmte Körper gesellschaftlich als „schutzlos“, 

„bedrohend“ oder „anders“ markiert werden und 

wie dies institutionelle Reaktionen prägt.

Rechtsprechung
Während die wissenschaftliche Literatur die theo-

retische Breite von Vulnerabilität hervorhebt, findet 

sich in der Rechtsprechung eine deutlich selektive-

re Verwendung. Dies zeigt sich insbesondere in der 

Verwendung des Begriffs durch den Europäischen 

Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). Seit den 
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2000er Jahren nutzt der EGMR Vulnerabilität primär, 

um bestimmte Gruppen als besonders schutzbedürf-

tig zu kennzeichnen, wie etwa Geflüchtete (M.S.S. v. 
Belgium and Greece, 2011), Menschen mit Behinde-

rungen (Alajos Kiss v. Hungary, 2010) oder Rom*nja 

und Sinti*zze (Chapman v. United Kingdom, 2001).

In diesen Fällen dient Vulnerabilität als Instrument, 

um die staatlichen Schutzpflichten hervorzuheben 

und die Handlungsspielräume (margin of appre­
ciation) der Mitgliedstaaten mit dem Ziel einzu-

schränken, auf strukturelle Ungleichheiten stärker 

zu reagieren. Im Gegensatz zu Albertson Finemans 

Verständnis ist Vulnerabilität beim EGMR somit kein 

universelles, post-identitäres Merkmal, sondern ein 

vor allem gruppenbezogenes Konzept, das auf die 

spezifische Schutzbedürftigkeit einzelner Perso-

nengruppen abzielt und dementsprechend eine ak-

tivere Rolle des Staates rechtfertigt.

Trotz der zunehmenden Bedeutung des Vulnerabi-

litätsbegriffs steht dessen Verwendung durch den 

EGMR auch in Kritik. Besonders problematisch ist 

dabei, dass der gruppenbezogene Ansatz des Ge-

richtshofes essentialisierend wirken kann, indem 

Gruppen als homogen behandelt und intersek-

tionale Unterschiede unzureichend berücksichtigt 

werden (Peroni & Timmer, 2013, S. 1071–1072). Da-

durch kann die Vulnerabilitätsargumentation stig-

matisierende Zuschreibung verstärken und pater-

nalistisch wirken, indem sie denjenigen, die sie zu 

schützen vorgibt, Handlungsmacht abspricht (D.H. 

and Others v. The Czech Republic, 2007; Pero-

ni & Timmer, 2013, S. 1072–1073). Darüber hinaus 

weist die Literatur auf Inkonsistenzen und Lücken 

in der Auswahl der Gruppen hin, die als vulnerabel 

in der Rechtsprechung des EGMR gelten. Während 

Rom*nja und Sinti*zze wiederholt als vulnerable 

Gruppen gekennzeichnet wurden, hat der EGMR 

bisher von dem Konzept der Vulnerabilität für keine 

andere Gruppe in Fällen der Diskriminierung auf-

grund der „Rasse“ oder ethnischen Herkunft Ge-

brauch gemacht (Arnardóttir, 2017, S. 167). 

Eine weitere Kritik betrifft das Risiko der Hierarchi-

sierung, das mit der Anwendung des Vulnerabilitäts-

konzeptes durch den EGMR verbunden ist. Vor allem 

in der Rechtsprechung bezüglich Migrations- und 

Asylverfahren differenziert der Gerichtshof zuneh-

mend innerhalb der Gruppe Asylsuchender, statt 

sie insgesamt als strukturell vulnerabel gegenüber 

staatlicher Macht sowie restriktiven und ungleichen 

Grenzregimes wahrzunehmen. So erkennt der EGMR 

Vulnerabilität nur für bestimmte Kategorien innerhalb 

dieser Gruppe an, insbesondere Kinder und ältere 

Personen (Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitun­
ga v. Belgium, 2006), während er „gewöhnlichen“ 

erwachsenen Asylsuchenden selbst bei schweren 

psychischen Erkrankungen diese Anerkennung ver-

weigert (Khlaifia and Others v. 
Italy, 2016). Durch diese ver-

gleichende Argumentation fun-

giert Vulnerabilität als stratifizie-

rendes Instrument, das interne 

Hierarchien erzeugt, einem eng 

definierten Kreis erhöhten 

Schutz gewährt und gleich-

zeitig den Ausschluss und das 

Leid der Mehrheit normalisiert 

(Theilen, 2025). Auf diese Weise kann Vulnerabilität 

weniger als emanzipatorisches Konzept erscheinen, 

sondern vielmehr als Instrument zur Differenzierung 

und zum Ausschluss wirken. Würde eine ähnliche 

Konzeptualisierung in Deutschland auf rassifizierte 
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Personen angewendet werden, könnte dies einen ge-

fährlichen Präzedenzfall schaffen, der zu Hierarchien 

innerhalb marginalisierter Gruppen führen und die 

Erfahrung von Diskriminierung oder Schutzbedürf-

tigkeit bestimmter Gruppen im Vergleich zu anderen 

als legitimer darstellen könnte.  

In der deutschen Rechtsprechung findet sich Vul-

nerabilität bisher nur vereinzelt wieder. Besonders 

hervorzuheben ist hier die Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichtes zur Dritten Option 
(Dritte Option, 2017). Der Entscheidung von 2017 

lag die Verfassungsbeschwerde einer inter* Person 

zugrunde, die sich dagegen wandte, dass das Per-

sonenstandrecht neben dem Eintrag „weib-

lich“ oder „männlich“ keine dritte Möglichkeit 

bot, ein anderes Geschlecht positiv eintragen 

zu lassen. Das BVerfG stellte fest, dass diese 

Rechtslage die geschlechtliche Identität von 

Menschen verletzt, die weder weiblich noch 

männlich sind, und erklärte sie daher für 

verfassungswidrig. Die Begründung beruh-

te maßgeblich darauf, dass das allgemeine 

Gleichbehandlungsgebot, insbesondere Art. 3 Abs. 

3 Satz 1 GG, den Staat verpflichtet, strukturelle Dis-

kriminierungen zu erkennen und zu verhindern. Das 

Gericht betonte dabei explizit: 

	 Zweck des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG ist es, Ange-
hörige strukturell diskriminierungsgefährde-
ter Gruppen vor Benachteiligung zu schützen 

(vgl. BVerfGE 88, 87; Osterloh/Nußberger, in: 

Sachs, GG, 7. Aufl. 2014, Art. 3 Rn. 236, 244). 

Die Vulnerabilität von Menschen, deren ge-

schlechtliche Identität weder Frau noch Mann 

ist, ist in einer überwiegend nach binärem Ge-

schlechtsmuster agierenden Gesellschaft be-

sonders hoch. Der Wortlaut des Art. 3 Abs. 3 

Satz 1 GG lässt es ohne Weiteres zu, sie in den 

Schutz einzubeziehen. Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG 

spricht ohne Einschränkung allgemein von „Ge-

schlecht“, was auch ein Geschlecht jenseits von 

männlich oder weiblich sein kann (Dritte Option, 
2017 para 59, Hervorhebung hinzugefügt). 

Damit verweist das BVerfG ausdrücklich auf sowohl 

strukturelle Ursachen für die Benachteiligung diskri-

minierungsgefährdeter Gruppen als auch auf deren 

Vulnerabilität und betont, dass diese nicht aus der 

individuellen Identität selbst resultieren, sondern 

aus der gesellschaftlichen und institutionellen Or-

ganisation geschlechtlicher Kategorien. Das Gericht 

erkennt damit an, dass bestimmte Gruppen aufgrund 

bestehender gesellschaftlicher Normen in besonde-

rem Maße strukturell diskriminierungsgefährdet und 

somit besonders vulnerabel sind. 

Weitere Kritik
Neben den bereits erwähnten kritischen Perspektiven 

auf den Vulnerabilitätsbegriff und seine Verwendung 

besteht in der rechtlichen und politischen Praxis die 

Gefahr, dass Vulnerabilität paternalistisch verstanden 

wird und vor allem Assoziationen von Schwäche, 

Schutzbedürftigkeit oder mangelnder Handlungsfä-

higkeit hervorruft. Diese Problematik wurde auch in 

der Communitys-Fokusgruppe deutlich benannt und 

kritisch reflektiert. Mehrere Teilnehmende äußerten 

erhebliche Vorbehalte gegenüber dem Begriff, auch 

aufgrund seiner potenziell pathologisierenden Kon-

notation. So betonte Teilnehmende 2 ausdrücklich:

Nur noch mal zu dem Vulnerabilitätsbe-
griff, das ist schon ein pathologischer Be-
griff. Und ich kenne ihn auch nur aus der 
Pathologie. Das ist ein bisschen diesel-
be Diskussion wie Rassismus als Trauma. 

Das Bundesverfassungsgericht erkennt 
damit an, dass bestimmte Gruppen 
aufgrund bestehender gesellschaftlicher 
Normen in besonderem Maße strukturell 
diskriminierungsgefährdet und somit 
besonders vulnerabel sind.

2. Terminologische Grundfragen
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Also möchte man das pathologisieren oder 
möchte man das nicht pathologisieren? 
Deswegen war ich von vornherein nicht so 
happy mit dem Begriff (Teilnehmende 2, 
Communitys-Fokusgruppe, 2026). 

Diese Einschätzung verweist auf ein grundlegen-

des Spannungsverhältnis: Während Vulnerabilität 

im menschenrechtlichen Diskurs häufig als analyti-

sche Kategorie zur Beschreibung erhöhter Schutz-

bedürftigkeit dient, kann sie zugleich Assoziationen 

medizinischer oder defizitorientierter Zuschreibun-

gen hervorrufen. Gerade im Kontext rassistischer 

Ungleichheiten besteht die Gefahr, dass rassifizierte 

Personen nicht als Träger*innen von Rechten und 

agency, sondern als verletzliche, passive Schutzob-

jekte wahrgenommen werden. Wie bereits anhand 

der EGMR-Rechtsprechung gezeigt, kann eine sol-

che Interpretation unbeabsichtigt stereotypische 

Vorstellungen reproduzieren. Gruppen, denen Vul-

nerabilität zugeschrieben wird, erscheinen dann 

primär als passive Objekte staatlicher Fürsorge, 

nicht jedoch als politisch handlungsfähige Subjek-

te. Daraus ließe sich weiter ableiten, dass derarti-

ge negative Assoziationen den Begriff weniger an-

schlussfähig für Betroffene machen könnten. 

Neben der Gefahr der Pathologisierung und Pater-

nalisierung wurde in der Fokusgruppe vor allem die 

mangelnde Verständlichkeit des Begriffs problema-

tisiert. Teilnehmende beschrieben Vulnerabilität als 

Konzept als „schwammig“ (Jee-Un Kim, korienta-

tion, Communitys-Fokusgruppe, 2026), „sperrig“ 

und „nicht zugänglich“ (Olenka Bordo Benavides, 

RAA, Communitys-Fokusgruppe, 2026). Auch Teil-

nehmende 3 betonte die fehlende Verständlichkeit 

in Communitys-Kontexten: 

Ich glaube, Communitys kommen mit „vul-
nerabel“ nicht klar. Wir müssen auch auf 
die Zugänglichkeit achten, was Begriffe 
angeht. Also wenn mir jemand von oben 
sagt: „Du bist vulnerabel“ – was heißt 
das überhaupt? Ich glaube, sehr viele Leu-
te würden sagen: „Was ist das? Was soll 
das sein?“ (Teilnehmende 3, Communitys- 

Fokusgruppe, 2026)

Zentral war zudem die wieder-

holt geäußerte Unsicherheit da-

rüber, wann Vulnerabilität ein-

setzt. Die begriffliche Offenheit 

erschwert es, klare Kriterien 

dafür zu bestimmen, unter wel-

chen Bedingungen Schutzansprüche greifen. Diese 

Abstraktheit wurde im Vergleich zur Betroffenheit 

als problematisch bewertet: „Vulnerabilität ist eine 
super abstrakte Gefährdung [...], aber Betroffen-
heit ist eine ganz konkrete Situation“ (Jee-Un Kim, 

korientation, Communitys-Fokusgruppe, 2026).

Besonders deutlich wurde die Kritik in der ausführ-

lichen Stellungnahme von Teilnehmender 1, die ihre 

Einschätzung aus der praktischen Bildungs- und 

Communitys-Arbeit ableitete: 

	

Ich habe die Begriffe [„rassismusvulnera-
ble Person“ und „strukturell rassismusbe-
troffene Person“] gesehen und direkt eine 
Tendenz gehabt, einzig und allein auf der 
Basis meiner Praxis und praxisbezogenen 
Erfahrungen. Und da ist sehr schnell für 
mich klar gewesen, dass ich mit dem Begriff 
„rassismusvulnerabel“ in wenigen Räumen 
was hätte anfangen können. [...] Es sind 
definitiv nicht immer akademische Men-
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schen, die in diesen Räumen sitzen. [...] Ich 
habe genug damit zu tun alleine mit Ras-
sismus etwas anzufangen und dann noch 
Vulnerabilität als Zungenbrecher reinzu-
bringen – [das] braucht es nicht, wenn 
es mein Ziel ist, so simpel wie möglich zur 
Hauptbotschaft zu kommen (Teilnehmende 
1, Communitys-Fokusgruppe, 2026). 

Diese Aussage verweist auf ein zentrales Problem: 

Wenn ein Begriff in der praktischen Antirassismus-

arbeit kaum vermittelbar ist, kann dies seine politi-

sche und rechtliche Wirksamkeit erheblich 

einschränken. Begriffe, die nicht verstanden 

oder angenommen werden, entfalten kei-

ne anschlussfähige Wirkung. Betroffenheit 

wurde als Konzept zumindest in der Com-

munitys-Fokusgruppe als verständlicher 

wahrgenommen als Vulnerabilität.

Die Diskursanalyse der Dokumente und Websites 

unterschiedlicher Communitys und zivilgesellschaft-

licher Organisationen, wie auch relevanter staat-

licher und wissenschaftlicher Institutionen bestätigt 

diese Beobachtung: Die Begriffe „rassismusvulne-

rable Person“ oder „Rassismusvulnerabilität“ finden 

bislang wenig Verwendung. Während Vulnerabili-

tät als Konzept insbesondere in wissenschaftlichen 

Kontexten punktuell verwendet wird, um die beson-

dere Schutzbedürftigkeit bestimmter Gruppen zu 

demonstrieren, wird das Konzept weniger als allge-

meine Kategorie für rassifizierte Gruppen 

verwendet (Nationaler Diskriminierungs- 

und Rassismusmonitor, 2023, S. 25).

Zudem erschwert eine unscharf defi-

nierte oder zu weit gefasste Konzeption 

von Rassismusvulnerabilität die Identi-

fizierbarkeit derjenigen, die tatsächlich 

rassistischen Strukturen und Diskriminie-

rungen ausgesetzt sind. Wird Rassismusvulnerabi-

lität nicht präzise genug konzeptualisiert, droht sie 

entweder zu einer zu breiten Kategorie zu werden, 

die ihre rechtliche und praktische Wirkkraft verliert, 

oder zu einer stigmatisierenden Zuschreibung, die 

Menschen auf vermeintliche Defizite reduziert oder 

gar Hierarchien innerhalb der Gruppe rassifizierter 

Menschen aufstellt. Gerade im Kontext rassistischer 

Ungleichheiten ist es daher entscheidend, Vulnera-

bilität nicht als essentialisierende Eigenschaft be-

stimmter Gruppen, sondern als Ergebnis struktu-

reller Bedingungen zu verstehen und dies rechtlich 

klar zu definieren. 

Zusammenfassend zeigt die Analyse, dass der Be-

griff der Vulnerabilität sowohl in der wissenschaftli-

chen Literatur als auch in der internationalen Recht-

sprechung eine wachsende Bedeutung erlangt hat, 

jedoch kein einheitliches Verständnis aufweist. Ein 

wesentlicher Vorteil des Konzepts liegt darin, dass 

es bereits in der Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofes für Menschenrechte und teilweise 

auch des Bundesverfassungsgerichtes Zugang ge-

funden hat. Insbesondere im EGMR ermöglicht es 

die Bezugnahme auf Vulnerabilität, strukturelle Un-

gleichheiten sichtbar zu machen und erhöhte staat-

liche Schutzpflichten zu begründen. Diese norma-

Diese Aussage verweist auf ein zentrales 
Problem: Wenn ein Begriff in der praktischen 
Antirassismusarbeit kaum vermittelbar ist,  
kann dies seine politische und rechtliche 
Wirksamkeit erheblich einschränken.

Zusammenfassend zeigt die Analyse,  
dass der Begriff der Vulnerabilität sowohl  
in der wissenschaftlichen Literatur als  
auch in der internationalen Rechtsprechung  
eine wachsende Bedeutung erlangt hat,  
jedoch kein einheitliches Verständnis aufweist.
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tive Anschlussfähigkeit könnte auch im deutschen 

Kontext von Bedeutung sein, da sie an bestehende 

menschenrechtliche Argumentationslinien anknüpft 

und positive staatliche Handlungspflichten im Um-

gang mit struktureller Diskriminierung stärken kann.

Gleichzeitig zeigt sich, dass der Begriff mit erheb-

lichen konzeptionellen und praktischen Herausfor-

derungen verbunden ist. Die theoretische Vielfalt 

wie auch der wachsende Gebrauch von Vulnerabi-

lität in der Rechtsprechung machen deutlich, dass 

es keine einheitliche Konzeption von Vulnerabilität 

gibt. Wenn der Begriff im deutschen Recht ge-

nutzt werden soll, wie etwa in Form der Kategorie 

„rassismusvulnerable Person“, ist daher eine klare 

Definition unerlässlich. Ohne eine präzise gesetz-

liche oder untergesetzliche Ausgestaltung besteht 

das Risiko erheblicher Rechtsunsicherheit: Die Ge-

fahr reicht von paternalistischen Zuschreibungen 

(wie z.  B. Vulnerabilität als Schwäche) bis zu Un-

klarheiten darüber, welche Gruppen tatsächlich er-

fasst werden sollen. Jedoch besteht selbst mit einer 

gesetzlichen Definition (Legaldefinition) die Gefahr, 

dass Vulnerabilität aufgrund ihrer Abstraktheit we-

nig Anschlussfähigkeit bei Communitys findet, wie 

in der Fokusgruppe betont wurde. 

2.3.2 (Strukturell) 
rassismusbetroffene Person 

Ein weiterer zentraler Begriff, der im Rahmen dieses 

Berichts betrachtet wird, ist „(strukturell) rassismus-

betroffene Person“. Im Unterschied zu Kategorien 

wie Migrationshintergrund oder auch konzeptionell 

anspruchsvollen Ansätzen wie Rassismusvulnerabi-

lität benennt dieser Begriff deutlich, dass Menschen 

aufgrund rassistischer Strukturen benachteiligt, 

ausgeschlossen oder anders behandelt werden. 

Damit macht er rassistische Machtverhältnisse 

sichtbar und hebt die gesellschaftlich produzierten 

Bedingungen hervor, die zu ungleichen Chancen 

und systematischen Diskriminierungen führen. Wie 

die folgende Analyse zeigt, ist der Begriff auch in 

zivilgesellschaftlichen, wissenschaftlichen und ins-

titutionellen Kontexten bereits weit verbreitet.

Im Verlauf des Projektes, einschließlich den Diskussio-

nen mit Expert*innen, wurde jedoch auch in Betracht 

gezogen, dass der Begriff „Rassismusbetroffenheit“ 

allein nicht ausreichend deutlich macht, dass es sich 

bei Rassismus um ein strukturelles gesellschaftliches 

Machtverhältnis handelt. Vor diesem Hintergrund 

wurde sowohl in der Digitalen Rechtswerkstatt als 

auch in der Fokusgruppe diskutiert, ob die Ergän-

zung um den Zusatz „strukturell“ ein präziseres Ver-

ständnis fördern könnte. Ziel dieser Ergänzung wäre 

es, klarzustellen, dass es nicht nur um individuelle 

oder gar direkte Diskriminierungserfahrungen geht, 

sondern um gesellschaftlich verankerte Ungleich-

heitsverhältnisse. Aus diesem Grund wird der Be-

griff im vorliegenden Bericht zunächst in der Form 

„(strukturell) rassismusbetroffene Person“ verwendet. 

Die Klammern verdeutlichen dabei den fachlichen 

Aushandlungsprozess darüber, ob der strukturelle 

Charakter von Rassismus bereits im Begriff selbst 

hinreichend ausgedrückt wird oder zusätzlich hervor-

gehoben werden sollte. Angesichts der zentralen Be-

deutung, den strukturellen Charakter von Rassismus 

explizit sichtbar zu machen, wurde im Projektkontext 

als vorzugswürdig erachtet, den Zusatz „strukturell“ 

in die Kategorisierung aufzunehmen.

Die Formulierung „strukturell rassismusbetroffene 

Person“ rückt die zentrale Dimension in den Fo-

kus, die für antirassistische Arbeit – und vor allem 

auch für die Entwicklung positiver Maßnahmen – 

entscheidend ist: Rassismus geht über individuel-

les Fehlverhalten hinaus und stellt ein strukturelles 

Machtverhältnis dar. Struktureller Rassismus be-

schreibt die gesellschaftlich verankerten Normen, 

Institutionen und Diskurse, die dazu führen, dass 

rassifizierte Gruppen systematisch benachteiligt 

werden. Die Wirkung von strukturellem Rassis-

mus entfaltet sich gerade dadurch, dass er alltäg-

lich,normalisiert und oft unsichtbar ist.  
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Die Arbeitsdefinition des Expert*innenrats Antiras-

sismus betont ebenfalls: „Individueller, strukturel-

ler und institutioneller Rassismus bezeichnen ver-

schiedene, sich aber gegenseitig bedingende und 

verstärkende Erscheinungsformen von Rassismus“ 

(Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 

Flüchtlinge und Integration & Beauftragte der Bun-

desregierung für Antirassismus, 2025, S. 6). Damit 

wird deutlich, dass individuelle Diskriminierung 

nicht isoliert verstanden werden kann, sondern Teil 

eines größeren Gefüges sozialer und institutionel-

ler Ungleichheit ist. Für die rechtliche Einordnung 

ist dies deshalb relevant, weil positive Maßnahmen 

dort ansetzen müssen, wo strukturelle Barrieren 

wirken, wie etwa im Arbeitsmarkt, Bildungswesen 

oder in Verwaltungsprozessen.

Auch die deutsche Rechtsprechung knüpft an ein 

Verständnis von Betroffenheit an, das ausdrück-

lich auf strukturelle Ungleichheiten abstellt. Dies 

zeigt sich insbesondere in der bereits erwähnten 

Entscheidung des BVerfG zur Dritten Option. Dort 

stellt das Gericht klar: „Zweck des Art. 3 Abs. 3 Satz 

1 GG ist es, Angehörige strukturell diskriminierungs-

gefährdeter Gruppen vor Benachteiligung zu schüt-

zen“ (Dritte Option, 2017, para 59). Da auch das 

BVerfG von Gefährdung und nicht von Betroffenheit 

spricht, ist es wichtig festzuhalten, dass das Gericht 

mit dieser Formulierung die gesellschaftlichen und 

institutionellen Bedingungen struktureller Ungleich-

heit hervorhebt, durch die bestimmte Gruppen sys-

tematisch benachteiligt werden. Es begrenzt den 

Schutzbereich des Gleichheitsgrundrechtes Art. 3 

damit nicht auf individuelle Diskriminierungserfah-

rungen, sondern dehnt ihn vielmehr ausdrücklich 

auf strukturelle Ungleichheiten aus, in denen Diskri-

minierungsrisiken gerade aus etablierten Normen, 

Diskursen und Machtverhältnissen entstehen. 

Ergebnisse der Diskursanalyse
Begriffe wie „rassismusbetroffene Person“, „von 

Rassismus Betroffene“ oder spezifische Varianten 

wie „Betroffene von antikurdischem Rassismus“ (In-

formationsstelle Antikurdischer Rassismus, 2024), 

gehören mittlerweile zu häufig verwendeten For-

mulierungen in zivilgesellschaftlichen, politischen, 

wissenschaftlichen und Communitys-Kontexten. 

Die Diskursanalyse von zentralen Dokumenten und 

Websites von Organisationen, Institutionen und 

staatlichen Stellen aus dem Antirassismus- und 

Antidiskriminierungsfeld hat ebenfalls gezeigt, dass 

die Terminologie bereits relativ etabliert ist. So ver-

wenden die Beauftragte der Bundesregierung für 

Migration, Flüchtlinge und Integration, die Beauf-

tragte der Bundesregierung für Antirassismus so-

wie die Antidiskriminierungsstelle des Bundes die-

se Formulierungen regelmäßig auf ihren Websites 

und in offiziellen Dokumenten (z.  B. Beauftragte 

der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und 

Integration & Beauftragte der Bundesregierung für 

Antirassismus, o. J.). Auch zentrale politische Texte 

wie der Bericht zur Arbeitsdefinition des Expert*in-

nenrates Antirassismus oder der Nationale Aktions-

plan gegen Rassismus 2017 greifen auf die Termi-

nologie „rassismusbetroffen“ bzw. Varianten davon 

zurück (Beauftragte der Bundesregierung für Mi-

gration, Flüchtlinge und Integration & Beauftragte 

der Bundesregierung für Antirassismus, 2025, S. 8; 

Bundesministerium des Innern & Bundesministeri-

um für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2017, 

S. 6, 41, 100). Im wissenschaftlichen Kontext wer-

den Varianten von „rassismusbetroffen“ in Berich-

ten des Deutschen Zentrums für Integrations- und 

Migrationsforschung (DeZIM) (Nationaler Diskrimi-

nierungs- und Rassismusmonitor, 2023, S. 25) und 

des Deutschen Instituts für Menschenrechte (DIMR) 

verwendet (Cobbinah & Danielzik, 2018; Zünbül & 

Ergün-Hamaz, 2025). 

Obwohl in Communitys-Kontexten spezifische Grup-

penbezeichnungen der jeweiligen Community domi-

nieren, wie Schwarze Menschen (Initiative Schwarze 

Menschen in Deutschland, o. J.; Each One Teach One 
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e. V., o. J.), asiatisch-deutsche Menschen (korienta-

tion, o. J.), oder Rom*nja und Sinti*zze (RomaniPhen 

e.V., o. J.), ist der Ausdruck „Rassismusbetroffen-

heit“ auch dort auf Dokumenten und Websites ver-

einzelt anzutreffen. So spricht die Initiative Schwar-

ze Menschen in Deutschland beispielsweise von 

„Betroffenen von Rassismus“ (Initiative Schwarze 

Menschen in Deutschland, 2025), während die In-

formationsstelle Antikurdischer Rassismus Formulie-

rungen wie „Schutzräume für von Rassismus Betrof-

fene“ (Informationsstelle Antikurdischer Rassismus,  

2024) verwendet. 

Evaluation der Fokusgruppe 
Die Ergebnisse der Fokusgruppe mit Communitys-

Vertreter*innen bestätigen diese Beobachtung in 

wesentlichen Punkten. Die Mehrheit der Teilneh-

menden äußerte eine klare Präferenz für den Begriff 

„(strukturell) rassismusbetroffene Person“, insbeson-

dere im Vergleich zu „rassismusvulnerable Person“. 

Als entscheidender Vorteil wurde hervorgehoben, 

dass „rassismusbetroffen“ sprachlich zugänglicher 

und verständlicher sei. Während Vulnerabilität als 

abstrakt, akademisch und erklärungsbedürftig be-

schrieben wurde (Teilnehmende 1; Teilnehmende 

2; Jee-Un Kim, korientation; Olenka Bordo Benavi-

des, RAA, Communitys-Fokusgruppe, 2026), lasse 

sich „Rassismusbetroffenheit“ sowohl theoretisch als 

auch praxisnah vermitteln (Teilnehmende 1; Jee-Un 

Kim, korientation, Communitys-Fokusgruppe, 2026). 

Zusätzlich wurde von Teilnehmenden erklärt, dass 

sie in ihrer Bildungs- und Beratungsarbeit regelmä-

ßig mit sehr unterschiedlichen Zielgruppen arbeiten 

– darunter nicht akademisierte Menschen, betrof-

fene Communitys sowie Personen aus der Domi-

nanzgesellschaft. In diesen Kontexten sei es bereits 

herausfordernd, ein differenziertes Verständ-

nis von Rassismus selbst zu vermitteln, die zu-

sätzliche Einführung eines komplexen Begriffs 

wie „Vulnerabilität“ erschwere dies weiter. 

„Rassismusbetroffenheit“ hingegen ermög-

liche eine direkte Ableitung von der theoretischen 

Analyse hin zu konkreten Handlungsoptionen (Teil-

nehmende 1, Communitys-Fokusgruppe, 2026).

Zugleich wurde deutlich, dass der Begriff nicht pri-

mär als Selbstbezeichnung verstanden wird, son-

dern als Beschreibung eines ungerechten Zustan-

des, gegen den sich rechtlich und politisch gewehrt 

werden muss. „Betroffenheit“ beschreibt aus dieser 

Perspektive eine konkrete gesellschaftliche Lage, 

die rechtlich adressierbar gemacht werden soll 

(etwa im Kontext positiver Maßnahmen) und an die 

Rechtsinstrumente anknüpfen können (Jee-Un Kim, 

korientation, Communitys-Fokusgruppe, 2026).

Ein weiterer Punkt, der in der Fokusgruppe ange-

sprochen wurde, betrifft die Frage, inwiefern „Ras-
sismusbetroffenheit“ als Kategorie ausschließlich 

auf rassifizierte Personen bezogen werden sollte. 

Einzelne Teilnehmende wiesen darauf hin, dass in 

einem Verständnis von Rassismus als gesellschaft-

liches Machtverhältnis auch Menschen aus der Do-

minanzgesellschaft in gewisser Weise von Rassis-

mus betroffen sind, etwa indem sie von rassistischen 

Strukturen profitieren (Teilnehmende 3; Olenka 

Bordo Benavides, RAA, Communitys-Fokusgruppe, 

2026). Vor diesem Hintergrund wurde diskutiert, ob 

eine ausschließliche Verwendung des Begriffs für 

rassifizierte Personen missverständlich sein könnte 

oder weiterer begrifflicher Klärung bedarf.

Kritik
Der Begriff „strukturell rassismusbetroffene Person“ 

bringt auch wichtige Herausforderungen mit sich. 

Ein zentraler Kritikpunkt betrifft den gesellschaftlich 

noch immer begrenzten Kenntnisstand über die Be-

deutung struktureller Ungleichheiten. Vor diesem 

„[V]iele wissen, dass sie benachteiligt sind, 
aber viele können die Systematik dahinter 
noch nicht identifizieren“ (Teilnehmende 1, 
Communitys-Fokusgruppe, 2026)
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Hintergrund besteht die Gefahr, dass der Begriff 

der Betroffenheit im allgemeinen Sprachverständ-

nis primär im Sinne einer individuellen, konkreten 

Betroffenheit gelesen wird; nämlich auf eindeutig 

identifizierbare, vergangene Diskriminierungsvor-

fälle. Dies wurde auch in der Fokusgruppe deutlich 

gemacht. Eine Teilnehmende betonte aus ihren Er-

fahrungen mit Communitys: „[V]iele wissen, dass 
sie benachteiligt sind, aber viele können die 
Systematik dahinter noch nicht identifizieren“ 

(Teilnehmende 1, Communitys-Fokusgruppe, 2026) 

Dies kann dazu führen, dass sich nur Per-

sonen angesprochen fühlen, die eine un-

mittelbare, individuelle Form rassistischer 

Diskriminierung bewusst erlebt und auch 

als solche erkannt haben. 

Gerade im Kontext rassistischer Machtver-

hältnisse ist zu beobachten, dass Diskriminierung 

sich nicht immer als einzelnes Ereignis zeigt, son-

dern sich auch kumulativ, alltäglich und häufig ver-

deckt entfalten kann. Personen, die keine explizite 

rassistische Diskriminierung benennen können oder 

ihre Erfahrung nicht als solche einordnen, könnten 

sich daher nicht als Teil der Gruppe der rassismus-

betroffenen Personen verstehen, obwohl sie struktu-

rell – und eventuell auch individuell und unmittel-

bar – auf vielfältige Weise von Rassismus betroffen 

sind. Diese Interpretation des Begriffes würde das 

Risiko bergen, strukturelle Betroffenheit unsichtbar 

zu machen und würde somit genau jene Individua-

lisierung von Rassismus reproduzieren, die antiras-

sistische Arbeit eigentlich zu überwinden versucht. 

Besonders problematisch ist dies zudem im Zusam-

menhang mit positiven Maßnahmen. Wenn poten-

ziell anspruchsberechtigte Personen sich aufgrund 

eines engen Verständnisses von Betroffenheit nicht 

selbst als adressiert verstehen, besteht die Gefahr, 

dass sie von Maßnahmen, die zu ihrem strukturellen 

Ausgleich beitragen sollen, faktisch ausgeschlossen 

bleiben. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, den 

Begriff „rassismusbetroffen“ nicht nur konzeptionell 

zu schärfen, sondern auch kommunikativ klar als 

strukturelle Kategorie zu verankern, um sicherzu-

stellen, dass positive Maßnahmen ihre intendierte 

Wirkung tatsächlich entfalten können. 

Diese Problematik wurde in der Fokusgruppe eben-

falls ausdrücklich benannt und bildete ein zentrales 

Argument für die Ergänzung des Begriffs um den 

Zusatz „strukturell“. Der Zusatz kann verdeut-

lichen, dass es nicht um einzelne Ereignisse geht, 

sondern um gesellschaftlich verankerte Ungleich-

heitsverhältnisse. Eine Teilnehmende betonte, dass, 

selbst wenn eine Legaldefinition von Rassismus die 

strukturelle Dimension bereits enthalte, die explizi-

te Hervorhebung helfen könne, individualisierende 

Lesarten zu vermeiden und die Kategorie konzep-

tionell zu stabilisieren (Jee-Un Kim, korientation, 

Communitys-Fokusgruppe, 2026). 

Gleichzeitig würde auch der Zusatz dieses Begriffs 

weitere Erläuterung benötigen, sowohl auf gesell-

schaftlicher Ebene unter den betroffenen Personen 

als auch im rechtlichen Diskurs. Wie von Expert*in-

nen während der Digitalen Rechtswerkstatt und der 

Fokusgruppe hervorgehoben, ist der Begriff der 

strukturellen Diskriminierung im deutschen Recht 

bislang nicht eindeutig definiert. Zwar taucht er in der 

Rechtsprechung auf, wie etwa in der bereits erwähn-

ten Entscheidung des BVerfG, doch fehlt eine präzise 

normative Ausgestaltung (Tabbara, 2025). Diese Un-

schärfe könnte die Rechtssicherheit des Begriffs ge-

fährden, insbesondere wenn „strukturell rassismus-

betroffene Person“ als Kategorie in Gesetzgebung 

oder Verwaltungspraxen verwendet wird. Gleichzeitig 

Der Zusatz von „strukturell“ kann  
verdeutlichen, dass es nicht um einzelne  
Ereignisse geht, sondern um gesellschaftlich 
verankerte Ungleichheitsverhältnisse.
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ist zu berücksichtigen, dass eine solche begriffliche 

Unklarheit häufig dann auftritt, wenn neue Katego-

rien zur Beschreibung gesellschaftlicher Verhältnisse 

entwickelt werden und dass solche zunächst wenig 

konturierten Begriffe in der sich anschließenden Pra-

xisanwendung weiterentwickelt werden. Dabei ist es 

jedoch wichtig, zentrale Stimmen wie die von Betrof-

fenen in dieser Entwicklung zu berücksichtigen.

Ein gegensätzlicher Einwand von einigen Expert*in-

nen während der Digitalen Rechtswerkstatt lautete, 

dass der Zusatz von strukturell überflüssig sei, da 

Rassismus per Definition strukturell sei und seine 

Wirkung gerade durch gesellschaftliche Einbettung 

entstehe (wie auch definiert in der Arbeitsdefiniti-

on Rassismus des Expert*innenrats Antirassismus, 

Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 

Flüchtlinge und Integration & Beauftragte der Bun-

desregierung für Antirassismus, 2025). Für diese 

Position ist der strukturelle Charakter von Rassis-

mus so zentral zu dem Begriff, dass er nicht zusätz-

lich hervorgehoben werden müsste. Allerdings liegt 

das immer noch weit verbreitete Verständnis von 

Rassismus als individuelle oder gar direkte Diskrimi-

nierung nahe, dass ohne eine explizite Benennung 

der strukturellen Dimension Rassismus vornehmlich 

individualisiert verstanden werden kann, weshalb 

der Zusatz klärenden Charakter besitzt. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der 

Begriff „strukturell rassismusbetroffene Person“ 

im Vergleich zu anderen Kategorien wie der Ras-

sismusvulnerabilität eine höhere konzeptionelle 

Präzision und Anschlussfähigkeit an aktuelle Anti-

rassismusdiskurse aufweist, da er rassistische Un-

gleichheit explizit als Ergebnis gesellschaftlicher 

Macht- und Strukturverhältnisse darstellt. Seine 

bereits breite Verwendung in politischen, institutio-

nellen, wissenschaftlichen und auch gewissen zivil-

gesellschaftlichen Kontexten spricht dafür, dass er 

als verständliche und praxisnahe Kategorie gese-

hen wird und in bestehenden Diskursen Anschluss 

finden kann. Zusätzlich bestätigte die Fokusgruppe 

seine Verständlichkeit, seine strategische Nutzbar-

keit im rechtlichen Kontext und seine größere Zu-

gänglichkeit im Vergleich zu abstrakten Konzepten 

wie Vulnerabilität. Zugleich zeigt die Analyse, dass 

der Begriff nichtsdestotrotz eine klare rechtliche und 

konzeptionelle Rahmung benötigt. Insbesondere die 

Gefahr einer individualisierten Lesart von Betroffen-

heit macht deutlich, dass, vor allem im Kontext posi-

tiver Maßnahmen, präzise Definitionen erforderlich 

sind, um strukturelle Ungleichheiten sichtbar zu ma-

chen und wirksam adressieren zu können. 

2.3.3 Weitere Begriffe
Im Rahmen der Digitalen Rechtswerkstatt wurden 

neben den bereits ausführlich diskutierten Begrif-

fen „rassismusvulnerable Person“ und „strukturell 

rassismusbetroffene Person“ eine Reihe weiterer 

Begriffe vorgeschlagen und erörtert. Diese Begrif-

fe wurden von teilnehmenden Expert*innen aus 

Rechtspraxis und -wissenschaft eingebracht, um 

alternative oder ergänzende Möglichkeiten zur Be-

nennung rassistischer Ungleichheiten und der da-

von betroffenen Gruppen zu diskutieren. 

Die Diskussionen machten deut-

lich, dass auch diese weite-

ren Begriffe jeweils spezifische 

rechtliche und politische Impli-

kationen sowie praktische Kon-

sequenzen mit sich bringen. Sie 

unterscheiden sich insbesonde-

re darin, wie explizit sie struktu-

Der Begriff „strukturell rassismusbetroffene Person“ 
weist im Vergleich zu anderen Kategorien, wie der 
Rassismusvulnerabilität, eine höhere konzeptionelle 
Präzision und Anschlussfähigkeit an aktuelle 
Antirassismusdiskurse auf, da er rassistische 
Ungleichheit explizit als Ergebnis gesellschaftlicher 
Macht- und Strukturverhältnisse darstellt.
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relle Machtverhältnisse adressieren, wie anschluss-

fähig sie an bestehende rechtliche Kategorien und 

Normen sind und in welchem Maße sie sich für 

antirassistische Fördermaßnahmen eignen. 

Der folgende Abschnitt gibt daher einen komprimier-

ten Überblick über diese zusätzlich diskutierten Be-

griffe und skizziert das Potential ihrer Verwendbarkeit 

im antirassistischen Kontext. Ziel ist es, die Bandbrei-

te der im Diskussionsprozess identifizierten Optionen 

sichtbar zu machen und ihre jeweilige Implikation für 

antirassistische Politik und Praxis herauszuarbeiten. 

Von rassistischen Zuschreibungen 
betroffene Person
Eine weitere vorgeschlagene Formulierung ist „von 

rassistischen Zuschreibungen betroffene Person“, 

in Anlehnung an § 2 des Berliner Landesantidis-

kriminierungsgesetzes (LADG) (Liebscher, 2025). 

Dieser Begriff hebt hervor, dass Rassismus auf so-

zialen Zuschreibungsprozessen beruht, also auf ge-

sellschaftlich produzierten Fremdmarkierungen, die 

bestimmten Personen oder Gruppen zugeschrie-

ben werden. Damit wird betont, dass Rassismus 

nicht etwa auf „objektive“ Merkmale verweist, son-

dern auf soziale Konstruktionen.

Gleichzeitig stößt dieser Begriff auch auf Kritik. Zum 

einen weist er eine stark objektivierende Konnotation 

auf, da Zuschreibungen primär als ein von außen auf 

eine Person gerichteter Vorgang verstanden werden. 

Zudem argumentieren González Hauck und Samour 

in ihrem Gutachten, dass der Fokus auf rassistische 

Zuschreibungen tendenziell bei den individuellen 

Vorurteilen der diskriminierenden Person verbleibt, 

während die strukturellen und institutionellen Di-

mensionen von Rassismus nicht ausreichend sicht-

bar werden (González Hauck & Samour, 2025, S. 23). 

Personen, die typischerweise Rassismus 
ausgesetzt sind
Als weiterer Alternativvorschlag wurde die Formulie-

rung „Personen, die typischerweise Rassismus aus-

gesetzt sind“ diskutiert (Tabbara, 2025). Der Zusatz 

„typischerweise“ knüpft bewusst an eine etablierte 

Terminologie der Rechtsprechung des Bundes-

verfassungsgerichtes an, insbesondere im Kontext 

positiver Maßnahmen nach Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG 

bezüglich der Gleichbehandlung von Frauen und 

Männern. So hat das BVerfG etwa ausgeführt: „Fak-

tische Nachteile, die typischerweise Frauen treffen, 

dürfen wegen des Gleichberechtigungsgebots des 

Art.  3 Abs.  2 GG durch begünstigende Regelun-

gen ausgeglichen werden“ (Altersruhegeld, 1987, S. 

180). Übertragen auf den Rassismuskontext macht 

diese Formulierung deutlich, dass es nicht um in-

dividuelle Einzelfälle geht, sondern um gruppenbe-

zogene, wiederkehrende und strukturell bedingte 

Diskriminierungsrisiken. Zudem orientiert sich der 

Vorschlag begrifflich an dem im Polizeirecht bekann-

ten Konzept der „abstrakten Gefahr“, bei dem nicht 

eine konkrete Schädigung, sondern eine typisierte 

Gefährdungslage maßgeblich ist (Tabbara, 2025). 

Als Stärke dieses Ansatzes wurde gesehen, dass er an 

bestehende rechtliche Konzepte sowie Rechtspre-

chung anknüpft. Kritisch angemerkt wurde jedoch, 

dass der Begriff erklärungsbedürftig bleibt und im 

allgemeinen Sprachgebrauch wenig etabliert ist. Da-

rüber hinaus ist fraglich, inwieweit die Übertragung 

eines aus dem Polizeirecht stammenden Konzeptes 

auf den Antirassismuskontext sachlich und normativ 

überzeugt. Angesichts der historischen und gegen-

wärtigen Spannungsverhältnisse zwischen Polizei, 

Sicherheitsrecht und rassifizierten Personen stellt 

sich die Frage, ob eine Terminologie mit dieser be-

grifflichen Herkunft von betroffenen Personen als le-

gitim und akzeptabel wahrgenommen werden wür-

de oder ob sie vielmehr bestehende Hierarchien und 

Machtverhältnisse reproduzieren könnte.5 

2. Terminologische Grundfragen



38

Selbstbezeichnungen 
Schließlich wurde auch die Möglichkeit diskutiert, 

stärker auf Selbstbezeichnungen und Selbstidenti-

fikationen zurückzugreifen. In zivilgesellschaftlichen 

und Communitys-Kontexten ist dies bereits gängige 

Praxis, etwa durch Begriffe wie People of Colour, 

BPoC (Black and People of Colour), BIPoC (Black, 

Indigenous and People of Colour), Schwarze Men-

schen, Rom*nja und Sinti*zze sowie viele andere 

kontextspezifische Selbstbezeichnungen. Insbe-

sondere die im Laufe dieses Projektes durchgeführ-

te Fokusgruppe mit Communitys-Vertreter*innen 

zeigte die Vielfalt an Selbstbezeichnungen, die von 

Communitys genutzt werden. 

Auch in der antirassistischen und dekolonialen Pra-

xis gelten Selbstbezeichnungen als zentraler Ansatz, 

um Fremdzuschreibungen zu durchbrechen und die 

Handlungsmacht der betroffenen Gruppen zu be-

tonen. Der Begriff „People of Colour“ etwa wird als 

strategische Selbstbezeichnung verstanden, die aus 

den US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegungen 

hervorgegangen ist und auch in Deutschland zu-

nehmend verwendet wird (Ahyoud, Aikins, Bartsch, 

Bechert, Gyamerah, & Wagner, 2018, S. 7). Auch in 

der Communitys-Fokusgruppe wurden die Begrif-

fe People of Colour, BPoC sowie BIPoC von fast 

allen Teilnehmenden als Kategorien benannt, die 

sie nutzen. Zusätzlich betonten Teilnehmende der 

Fokusgruppe die politische Signifikanz von Selbst-

bezeichnungen im Gegensatz zu Fremdzuschrei-

bungen in Communitys (Teilnehmende 1, Commu-

nitys-Fokusgruppe, 2026). 

Gleichzeitig war vielen der Unterschied zwischen 

Selbstbezeichnungen und Begriffen, die rechtlich 

Schutz gewähren sollen, bewusst: 

Warum will man diese Begriffe jetzt ei-
gentlich setzen und in welchen Räumen 
wollen wir diese Begriffe nutzen? Und 
was hat es tatsächlich mit Selbstbezeich-
nungen direkt zu tun oder wie muss das 
abgegrenzt werden? [...] Ich denke, diese 
Begriffe sollen ja nicht unbedingt da sein, 
um uns selbst zu bezeichnen, sondern ei-
nen bestimmten ungerechten Zustand so 
zu beschreiben, dass man sich dagegen 
wehren kann (Jee-Un Kim, korientation, 
Communitys-Fokusgruppe, 2026).

Diese Signifikanz von Kontexten in der Abwägung, 

welche Begriffe genutzt werden sollten, wurde auch 

von anderen Teilnehmenden betont. So machte die 

Fokusgruppe deutlich, dass Selbstbezeichnungen 

keineswegs statisch verwendet werden. Vielmehr 

berichteten mehrere Teilnehmende, dass sie ihre 

Sprache bewusst an den jeweiligen Kontext an-

passen. Die Wahl bestimmter Begriffe hängt dem-

nach unter anderem vom geografischen Rahmen, 

von thematischem Gegenstand, vom institutionel-

len Setting sowie von der jeweiligen Zielgruppe ab, 

etwa ob sie sich an Communitys-Mitglieder, politi-

sche Entscheidungsträger*innen, Verwaltung oder 

Fördermittelgeber*innen richten (Ed Greve, Mig-

rationsrat; Olenka Bordo Benavides, RAA; Victoria 

Yiwumi Faison, Communitys-Fokusgruppe, 2026). 

So wurde beispielsweise im Kontext einer Mig-

rant*innenselbstorganisation erläutert, dass diese 

im institutionellen und förderrechtlichen Kontext 

häufig den Begriff „Migrationshintergrund“ ver-

wendet, da dieser in administrativen Strukturen 

etabliert ist und bestimmte Förderlogiken adres-

siert. Zugleich orientiere man sich in der direkten 
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6 Für eine vertiefte Diskussion dieser Fragestellung siehe Payandeh und 
Ncube (2026).

Arbeit mit Mitgliedsorganisationen stärker an den 

jeweiligen Selbstbezeichnungen, die innerhalb der 

Communitys bevorzugt werden (Ed Greve, Migra-

tionsrat, Communitys-Fokusgruppe, 2026). Auch 

andere Teilnehmende betonten, dass Begriffe nicht 

nur aus inhaltlicher Überzeugung gewählt wurden, 

sondern vom thematischen als auch vom geografi-

schen Umfeld abhängen (Olenka Bordo Benavides, 

RAA, Communitys-Fokusgruppe, 2026). Begriffe 

würden daher nicht nur aus den Communitys ent-

lehnt, sondern auch strategisch als bewusste Posi-

tionierung im jeweiligen Diskursraum. Somit war 

Teilnehmenden der Fokusgruppe, die deutlich den 

politischen Wert von Selbstbezeichnungen in Com-

munitys hervorgehoben haben, gleichzeitig auch 

bewusst, dass der Kontext entscheidend dafür ist, 

welche Terminologie geeignet sein mag. So erklärte 

eine Teilnehmende: „In welchen Kontexten wer-
den diese Begriffe verwendet? Ich glaube, auf 
dieser rechtlichen Ebene oder auch auf dieser 
politischen Ebene haben die eine komplett an-
dere Funktion“ (Jee-Un Kim, korientation, Com-

munitys-Fokusgruppe, 2026).

Dies findet auch Anschluss, wenn die Relevanz von 

Selbstbezeichnungen im rechtswissenschaftlichen 

Raum betrachtet wird. Gruppenspezifische Selbst-

bezeichnungen spielen eine wichtige Rolle in der 

Communitys-Arbeit, in partizipativen Prozessen so-

wie der Datenerhebung in Deutschland und können 

dazu beitragen, Erfahrungen von Diskriminierung 

sichtbarer zu machen und politische Artikulation zu 

ermöglichen (Aikins et al., o.  J.). Gleichzeitig stellt 

sich im rechtlichen Kontext die Frage, unter wel-

chen Voraussetzungen solche Selbstbezeichnun-

gen auch als Bezugspunkt für staatliches Handeln 

oder rechtliche Normen dienen können.6 In der 

rechtswissenschaftlichen Diskussion wird darauf 

hingewiesen, dass selbstgewählte Kategorien wich-

tige Anknüpfungspunkte für staatliche Schutz- und 

Förderpflichten bieten, jedoch können bei der Be-

gründung individueller Rechtsansprüche zugleich 

teilweise Herausforderungen entstehen, etwa wenn 

es an klar bestimmbaren Tatbestandsmerkmalen 

fehlt (Markard, 2023; Payandeh & Ncube, 2026). 

Auch in den Diskussionen der Digitalen Rechts-

werkstatt wurde hervorgehoben, dass Selbstbe-

zeichnungen aus einer Empowerment-Perspektive 

besonders relevant sind, während für bestimmte 

staatliche Kontexte zusätzliche Fragen der Rechts-

sicherheit, Praktikabilität und einheitlichen Anwen-

dung berücksichtigt werden müssen. 

Die Untersuchung der weiteren Begriffe zeigt, dass 

sie keine terminologische Lösung bieten, die zu-

gleich alle Anforderungen an Antirassismusarbeit, 

rechtliche Klarheit, Anschlussfähigkeit für Betroffene 

und praktische Umsetzbarkeit erfüllt. Während eini-

ge Begriffe stärker an bestehende Rechtsdogmatik 

anknüpfen, überzeugen andere vor allem aus poli-

tischer oder emanzipatorischer Perspektive. Für die 

weitere Verwendung im rechtlichen und politischen 

Kontext ist daher entscheidend, transparent zu ma-

chen, welche Annahmen mit einem Begriff verbun-

den sind, insbesondere in Bezug auf strukturelle 

Machtverhältnisse und Zielgruppenbestimmung.

2.4 Auswertung der Begriffe
Die vorangegangene Analyse macht deutlich, 

dass im deutschen Rechts- und Antirassismus-

kontext ein anhaltender Bedarf nach einer geeig-

neten Terminologie rassifizierter Positionierungen 

besteht. Während der Begriff „Rasse“ aus histori-

schen Gründen weitgehend abgelehnt wird, hat 

sich der Migrationshintergrund als Ersatzkategorie 

als konzeptionell problematisch erwiesen. Er erfasst 
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rassistische Ungleichheiten nur unzureichend, in-

dividualisiert strukturelle Machtverhältnisse und ist 

für antirassistische Arbeit, insbesondere im Kontext 

positiver Maßnahmen, nur eingeschränkt geeignet. 

Vor diesem Hintergrund besteht ein klarer Bedarf 

an einem alternativen Begriff, der strukturellen Ras-

sismus sichtbar macht, anschlussfähig und gleich-

zeitig rechtlich tragfähig ist. 

Im Zentrum der vorangegangenen Diskussion stan-

den insbesondere die Begriffe „rassismusvulnerable 

Person“ und „(strukturell) rassismusbetroffene Per-

son“. Beide Ansätze verfolgen das Ziel, rassistische 

Ungleichheiten jenseits migrationsbezogener Kate-

gorien und mit Fokus auf ungleiche Machtverhältnis-

se zu erfassen, unterscheiden sich jedoch deutlich in 

ihrer konzeptionellen Anlage, Anschlussfähigkeit im 

bisherigen Gebrauch und der praktischen Implikation.

Der Begriff der Vulnerabilität gewinnt seit einiger 

Zeit im menschenrechtlichen Diskurs an Bedeutung, 

insbesondere in der Rechtsprechung des Europäi-

schen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR). 

Auch in der deutschen Rechtsprechung lassen sich 

Anknüpfungspunkte finden, etwa in der Entschei-

dung des Bundesverfassungsgerichtes zur Dritten 
Option, in der Vulnerabilität in Zusammenhang mit 

strukturellen Ungleichheiten als Ausgangspunkt 

grundrechtlichen Schutzes betont wird. Gleichwohl 

zeigt die Analyse, dass Vulnerabilität kein einheit-

lich verstandenes Konzept ist. In der Rechtswissen-

schaft, der kritischen Rassismusforschung und in 

den Kulturwissenschaften existieren teils stark di-

vergierende Verständnisse und Konzeptualisierun-

gen von Vulnerabilität, die von universellen bis hin 

zu stark gruppenbezogenen Ansätzen reichen. 

Diese konzeptionelle Offenheit birgt im deutschen 

Kontext einige Risiken. Die Rechtsprechung des 

EGMR, die den Begriff besonders häufig verwen-

det, hat bislang keine präzise Definition von Vul-

nerabilität entwickelt, sondern nutzt ihn selektiv in 

Bezug auf bestimmte Gruppen. Dies hat in der Pra-

xis zu Kritik geführt, etwa wegen stigmatisierender 

Zuschreibungen, Essentialisierungen oder der im-

plizierten Hierarchisierung in bestimmten diskrimi-

nierten Gruppen. Eine solche Unschärfe ist vor dem 

Hintergrund der langjährigen deutschen Debatten 

um rechtssichere und zugleich rassismuskritische 

Kategorien besonders problematisch. 

Hinzu kommt, dass Vulnerabilität sprachlich häufig 

mit Schwäche, Schutzbedürftigkeit oder fehlender 

Handlungsfähigkeit assoziiert und pathologisierend 

empfunden wird. Diese Problematik wurde sowohl 

in der Digitalen Rechtswerkstatt als auch in der 

Fokusgruppe mit Communitys-Expert*innen her-

vorgehoben. Das birgt nicht nur die Gefahr, rassi-

fizierten Personen agency abzusprechen, sondern 

kann auch dazu führen, dass sich betroffene Com-

munitys mit dem Begriff nicht identifizieren. Gerade 

im Kontext positiver Maßnahmen, die auf Teilhabe, 

Empowerment und strukturellen Ausgleich zielen, 

würde dies ein erhebliches Problem darstellen. 

Demgegenüber weist der Begriff „strukturell rassis-

musbetroffene Person“ eine größere begriffliche 

Klarheit und stärkere Anschlussfähigkeit an be-

stehende antirassistische Diskurse in Deutschland 

auf. Er wird bereits von zentralen Akteur*innen in 

Zivilgesellschaft, Wissenschaft und teilweise auch in 

staatlichen Institutionen verwendet und ist sprach-

lich vergleichsweise leicht verständlich, wie auch in 

der Fokusgruppe bestätigt wurde.

Die Ergänzung um den Zusatz „strukturell“ er-

scheint dabei sinnvoll, um deutlich zu machen, dass 

Betroffenheit nicht auf individuelle oder unmittelba-

re Diskriminierungserfahrungen reduziert werden 

darf. Vielmehr meint sie ungleiche gesellschaftliche 

Positionierungen innerhalb historisch gewachsener 

und institutionell verankerter rassistischer Struktu-

ren. Zugleich knüpft dieser Zusatz an die Recht-

sprechung des Bundesverfassungsgerichts an, das 
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im Rahmen des Gleichheitsgebotes des Grund-

gesetzes ausdrücklich den Schutz strukturell dis-

kriminierungsgefährdeter Gruppen betont (Dritte 
Option, 2017). Damit lässt sich der Begriff verfas-

sungsrechtlich begründen und in die bestehende 

Gleichstellungsdogmatik einordnen.

Diskussionen in der Fokusgruppe verdeutlichten 

überdies, dass die Wahl eines Begriffs nicht isoliert 

von seinen Folgen betrachtet werden kann. Mehre-

re Teilnehmende betonten, dass es weniger um die 

Suche nach einem „perfekten“ Begriff gehen sollte, 

sondern vielmehr darum, sich der Konsequenzen 

seiner Institutionalisierung bewusst zu sein (Ed Greve, 

Migrationsrat; Mehmet Arbag, Verein binationaler Fa-

milien und Partner*innenschaften, Communitys-Fo-

kusgruppe, 2026). Ein Begriff, der rechtlich verankert 

wird, entfaltet Wirkung: Er strukturiert Förderlogiken, 

Verwaltungsentscheidungen, statistische Erhebung 

und öffentliche Debatten. Daher müsse von Beginn 

an mitgedacht werden, welche Vorteile, aber auch 

welche Nachteile oder Instrumentalisierungen mit 

einer bestimmten Terminologie einhergehen. 

Darüber hinaus wurde in der Fokusgruppe ein ambi-

valentes Verhältnis zum Rechtssystem selbst sichtbar. 

Einige Teilnehmende beschrieben eine grundlegen-

de Skepsis gegenüber staatlichen Rechtsstrukturen 

in bestimmten Communitys, die insbesondere aus 

Erfahrungen der Kriminalisierung oder sicherheits-

politischer Rahmung einiger rassifizierter Gruppen 

resultiere. Aufgrund dessen würden Rechtstexte 

nicht primär als Schutzinstrumente wahrgenommen 

werden, sondern vielfach als Instrumente der Re-

gulierung oder Kontrolle (Teilnehmende 2; Mehmet 

Arbag, Verein binationaler Familien und Partner*in-

nenschaften, Communitys-Fokusgruppe, 2026). Vor 

diesem Hintergrund ist die Erwartung, dass ein neu-

er Begriff automatisch zu mehr Schutz von Betrof-

fenen führt oder Fördermöglichkeiten auch wahr-

genommen werden, nicht selbstverständlich. Die 

Frage der Terminologie muss daher nicht nur unter 

dem Gesichtspunkt rechtlicher Dogmatik, sondern 

auch im Hinblick auf Vertrauen, Zugänglichkeit und 

tatsächliche Nutzbarkeit diskutiert werden. 

Diese Rückmeldungen verdeutlichen, dass die prä-

zise Bestimmung des adressierten Personenkrei-

ses zwar entscheidend für rechtliche Klarheit und 

die Wirksamkeit positiver Maßnahmen ist, zugleich 

aber im Spannungsfeld zwischen Normsetzung, 

Machtverhältnissen und gesellschaftlicher Praxis 

steht. Unabhängig davon, welcher Begriff letztlich 

verwendet wird, zeigt sich deutlich, dass eine bloße 

begriffliche Einführung nicht ausreicht. Vor allem 

für die Anwendung in Gesetzgebung und Recht-

sprechung sind weitere Definitionen und Erläute-

rungen notwendig. Solche Definitionen müssten 

insbesondere öffentlichen Stellen sowie anderen 

Schlüsselakteur*innen im Antidiskriminierungskon-

text zur Verfügung gestellt werden. 

Auch in der Fokusgruppe wurde die Signifikanz von 

begleitender Bildungs- und Sensibilisierungsarbeit 

hervorgehoben, um Verwaltung, Justiz und politi-

sche Akteur*innen für die Bedeutung des gewähl-

ten Begriffes und dessen normativen Implikationen 

zu sensibilisieren (Teilnehmende 3, Communitys-

Fokusgruppe, 2026). Ohne eine solche kontextua-

lisierende Einbettung besteht die Gefahr, dass ein 

Begriff formal übernommen, inhaltlich jedoch miss-

verstanden oder entleert wird. Denn wie der Be-

reich der Geschlechtergleichstellung in den letzten 

Jahrzehnten gezeigt hat, bestehen noch erhebliche 

Wissenslücken bezüglich der Bedeutung und dem 

Verständnis von struktureller Diskriminierung und 

ungleichen gesellschaftlichen Machtverhältnissen 

(z.B. Baer, 2012, S. 34–35; Baer et al., 2009).

        

2.5 Tabellarischer Vergleich 
der diskutierten Begriffe
(siehe Tabelle, S. 42–46)
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3.1 Einführung
Positive Maßnahmen gelten als zentrales Instrument 

der Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsarbeit, 

um strukturelle Benachteiligungen wirksam abzu-

bauen. Sie stellen gezielte Fördermaßnahmen dar, 

die bestehende Nachteile benachteiligter Gruppen 

aktiv ausgleichen sollen, und können in einer Viel-

zahl von Bereichen zum Einsatz kommen. Im Rahmen 

der durchgeführten Fokusgruppe mit Vertreter*in-

nen aus Communitys wurde hervorgehoben, dass 

vor allem in den Bereichen Bildung, Arbeitsmarkt 

und Wohnen Handlungsbedarf besteht (Commu-

nitys-Fokusgruppe, 2026). Zugleich wurde betont, 

dass eine nachhaltige antirassistische Politik auch 

die strukturelle Stärkung von Communitys durch ge-

zielte finanzielle Förderinstrumente umfassen sollte, 

die diesen selbst ermöglicht eigene Unterstützungs- 

und Empowerment-Strukturen zu entwickeln und 

bedarfsgerecht umzusetzen (Teilnehmende 1; Teil-

nehmende 2; Jee-Un Kim, korientation, Commu-

nitys-Fokusgruppe, 2026). Auf diese Weise können 

Communitys-basierte Fördermaßnahmen ermög-

licht und langfristig verankert werden. 

Anstatt lediglich Diskriminierung zu verbieten, 

zielen positive Maßnahmen darauf ab, tatsächli-

che Chancengerechtigkeit herzustellen (materielle 

Gleichheit). Somit setzen positive Maßnahmen dort 

an, wo formale Gleichbehandlung nicht ausreicht, 

um historisch gewachsene, institutionell verankerte 

oder gesellschaftlich normalisierte Ungleichheiten 

zu überwinden. Gerade im Kontext rassistischer 

Diskriminierung stellt sich daher die Frage, welche 

rechtlichen Spielräume bestehen, um mit gezielten 

Fördermaßnahmen auf tatsächliche Gleichstellung 

hinzuarbeiten.

3.1.1 Definition
Im deutschen Recht ist der Begriff der positiven 

Maßnahmen bislang weder klar definiert noch sys-

tematisch ausgestaltet (Janda & Herbig, 2022, S. 4). 

Während sie im Allgemeinen Gleichbehandlungs-

gesetz (AGG) ausdrücklich aufgegriffen werden (als 

Überschrift von § 5), bleiben die genauen Ausmaße 

ihrer rechtlichen Zulässigkeit in der Praxis noch um-

stritten. Die Debatte differenziert dabei stark nach 

der Art der jeweiligen Maßnahme: Während eini-

ge Instrumente als rechtssicher gelten (z. B. Men-

toring), stoßen eingriffsintensivere Fördermaßnah-

men (z. B. Quoten) auf einige rechtliche Bedenken.

Erschwert wird diese Unklarheit durch das Verfas-

sungsrecht: Anders als bei der Gleichstellung von 

Frauen und Männern (Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG) fehlt 

im Grundgesetz eine explizite Ermächtigungsgrund-

lage für positive Maßnahmen zur Überwindung ras-

sistischer Diskriminierung. Zugleich zeigen Entwick-

lungen im europäischen und internationalen Recht, 

dass positive Maßnahmen zunehmend als legitimes 

und teilweise sogar notwendiges Mittel zur Durchset-

zung materieller Gleichheit anerkannt werden. Wie 

in den folgenden Abschnitten weiter erklärt wird, be-

steht vor diesem Hintergrund ein Spannungsverhält-

nis zwischen einem traditionellen formalen Gleich-

heitsverständnis und einem materiellen Ansatz, der 

strukturelle Ungleichheit in den Blick nimmt. 

3.1.2 Materielle Gleichheit 
als Grundlage 
Die rechtliche und normative Begründung positiver 

Maßnahmen hängt eng mit der Unterscheidung zwi-

schen formaler und materieller Gleichheit zusam-

men. Ein formales Gleichheitsverständnis beschränkt 

sich darauf, gleiche Regeln auf alle anzuwenden, 
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unabhängig von ungleichen Ausgangsbedingungen. 

Dementsprechend lässt die Existenz sowohl des 

Gleichheitsartikel in der Verfassung als auch des 

AGG in Deutschland den Schluss zu, dass auf recht-

licher Ebene eine formale Gleichheit hergestellt wur-

de. Unter dieser Perspektive erscheinen Maßnah-

men wie bevorzugte Berücksichtigung oder gezielte 

Förderung als unzulässige Ungleichbehandlungen.

Wie die kritischen Rechtswissenschaften, insbeson-

dere mit Bezug auf feministische, antirassistische 

und postkoloniale Forschung, seit langem jedoch 

darlegen, muss Gleichberechtigung an tatsächli-

chen Verhältnissen gemessen werden und nicht an 

einer bloßen formalen Symmetrie (Harris, 1990; Ma-

cKinnon, 1989; Mohanty, 1984). In der Tat kann eine 

identische Behandlung bei bestehenden 

Machtasymmetrien Ungleichheiten sogar 

verstetigen. Um den Realitäten fortbeste-

hender patriarchaler, rassifizierter, kolonia-

ler und kapitalistischer Strukturen gerecht 

zu werden, bedarf es eines materiellen 

Gleichheitsbegriffs, der die tatsächlichen 

Lebensrealitäten benachteiligter Gruppen 

ins Zentrum rückt. Materielle Gleichheit 

zielt daher auf den Ausgleich faktischer 

Nachteile ab, die bestimmte Personen-

gruppen typischerweise treffen und die 

durch bloße Diskriminierungsverbote 

nicht beseitigt werden können (Markard, 2023, S. 7). 

Positive Maßnahmen werden in diesem Verständnis 

nicht als Ausnahme vom Gleichheitsgebot, sondern 

als dessen konsequente Umsetzung verstanden. 

Diese Sichtweise findet zunehmend auch in der Recht-

sprechung des Bundesverfassungsgerichts Anklang. 

Das Urteil des Gerichts zum Altersruhegeld markierte 

den Übergang von einem formalen zu einem mate-

riellen Gleichheitsverständnis. In diesem Urteil be-

stätigte das BVerfG, dass die sozialen Realitäten von 

Frauen bei der Berechnung des Rentenalters berück-

sichtigt werden müssten (Altersruhegeld, 1987).

Es wird deutlich, dass der individuelle Rechts-

schutz und das bloße Verbot von Diskriminie-

rung bei struktureller Benachteiligung wie 

Rassismus an ihre Grenzen gelangen. Vor 

diesem Hintergrund werden positive Maßnahmen 

als zentrales Instrument verstanden, um tatsäch-

liche Gleichstellung zu erreichen (Klose & Merx, 

2010). Dabei ist zwischen unterschiedlichen Ein-

griffsintensitäten positiver Maßnahmen in die Re-

chte Dritter zu unterscheiden. Das Spektrum reicht 

von niedrigschwelligen Maßnahmen wie gezielten 

Informations- und Sensibilisierungsangeboten über 

Förder-, Mentoring- und Qualifizierungsprogram-

men bis hin zu stärker eingreifenden Instrumenten 

wie Bevorzugungsregelungen (z. B. Quoten).7 

7 Für einen Überblick über verschiedene positive Maßnahmen siehe Klose 
und Merx (2010).

Gleichberechtigung muss an tatsächlichen 
Verhältnissen gemessen werden und nicht 
an einer bloßen formalen Symmetrie.

Dabei ist zwischen unterschiedlichen 
Eingriffsintensitäten positiver Maßnahmen  
in die Rechte Dritter zu unterscheiden.  
Das Spektrum reicht von niedrigschwelligen 
Maßnahmen wie gezielten Informations-  
und Sensibilisierungsangeboten über Förder-, 
Mentoring- und Qualifizierungsprogrammen  
bis hin zu stärker eingreifenden Instrumenten 
wie Bevorzugungsregelungen (z. B. Quoten).

3. Positive Maßnahmen



50

3.1.3 Kritik 
Trotz ihrer gleichstellungspolitischen Bedeutung 

sind positive Maßnahmen auch umstritten. Ein zen-

traler Kritikpunkt betrifft die sogenannte „Grup-

pismus“-Problematik: Diese legt dar, dass die An-

knüpfung an benachteiligte Gruppen die Gefahr 

birgt, Menschen auf bestimmte Zuschreibungen 

zu reduzieren und soziale Kategorien zu homoge-

nisieren (Baer, 2010). Kritisch hervorgehoben wird 

insbesondere, dass Gruppenterminolo-

gien bestehende Identitätszuschreibun-

gen verfestigen und stereotype Wahr-

nehmungen reproduzieren können. 

Wie Klose und Merx (2010, S. 10) in 

ihrem ausführlichen Bericht über posi-

tive Maßnahmen erklären, ist damit das 

sogenannte „Dilemma der Differenz“8 

(Minow, 1990) eng verbunden: Positive Maßnah-

men sollen Ungleichheiten abbauen, müssen dabei 

aber Differenzen benennen und sichtbar machen. 

Dies kann paradoxerweise dazu führen, dass gera-

de die geförderte Person stigmatisiert wird, etwa 

durch den Vorwurf mangelnder Leistungen oder 

das „Stigma der Quote“ (Klose & Merx, 2010, S. 10).

Tief verwurzelte ungleiche Hierarchien aufzubre-

chen bedarf des strategischen Benennens von Dif-

ferenzen (Chakravorty Spivak, 1996, S. 205; Cha-

kravorty Spivak & Gross, 1985, S. 184). Auf diese 

Weise können spezifische Barrieren marginalisierter 

Gruppen sichtbar gemacht und gezielt abgebaut 

werden. Ziel ist dabei nicht die Verfestigung von 

Identitäten, sondern die Transformation von Insti-

tutionen, um langfristig die Voraussetzung für eine 

Gesellschaft zu schaffen, in der Gruppenzuschrei-

bungen tatsächlich keine Rolle mehr spielen. 

Trotz der Kritik an Gruppenzuschreibungen und po-

tenziellen weiteren Stigmatisierungen bleiben positi-

ve Maßnahmen somit ein unverzichtbares Instrument 

zur Herstellung materieller Gleichheit. Die Befürwor-

tung dieser Maßnahmen beruht auf der Erkenntnis, 

dass eine formale Gleichbehandlung bestehende 

strukturelle Privilegien unberührt lässt und soziale 

Ungleichheiten somit faktisch zementiert. Die fol-

genden Abschnitte erläutern die rechtlichen Grund-

lagen positiver Maßnahmen im deutschen, europäi-

schen und internationalen Recht und zeigen anhand 

konkreter Beispiele auf, wie spezifische antirassisti-

sche Maßnahmen im deutschen Kontext begründet 

und implementiert werden können.

3.2 Rechtliche Grundlagen 
Positive Maßnahmen stützen sich in Deutschland auf 

verschiedene rechtliche Grundlagen, darunter natio-

nales Recht, europäisches Recht (Gemeinschaftsrecht 

und EMRK) und völkerrechtliche Verpflichtungen. 

3.2.1 Deutsches Recht 
Nach deutschem Recht sind positive Maßnahmen 

8 Das Konzept „Dilemma der Differenz“ geht auf Martha Minows dilemma 
of difference zurück. Minow beschreibt damit das grundlegende Span-
nungsverhältnis, dass rechtliche und politische Maßnahmen Ungleichhei-
ten nur dann gezielt adressieren können, wenn sie Unterschiede zwischen 
Gruppen benennen und sichtbar machen. Gleichzeitig besteht jedoch die 
Gefahr, dass gerade durch diese Benennung Differenzen verfestigt, sozia-
le Kategorien reproduziert oder betroffene Personen erneut stigmatisiert 
werden (Minow, 1990). Für eine Anwendung dieser Theorie im deutschen 
Kontext siehe Baer, Bittner und Göttsche (2010).

9 Artikel 3 des Grundgesetzes:
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tat-
sächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Män-
nern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner 
Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, sei-
ner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt 
werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

Die Befürwortung positiver Maßnahmen 
beruht auf der Erkenntnis, dass eine formale 
Gleichbehandlung bestehende strukturelle 
Privilegien unberührt lässt und soziale 
Ungleichheiten somit faktisch zementiert.

3. Positive Maßnahmen 3. Positive Maßnahmen



51

grundsätzlich zulässig, aber werden überwiegend 

als rechtfertigungsbedürftig gesehen (González 

Hauck & Samour, 2025, S. 5). Die rechtlichen Grund-

lagen bilden dabei vor allem das Verfassungsrecht 

und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. 

Verfassungsrecht 
Zentraler verfassungsrechtlicher Bezugspunkt für 

positive Maßnahmen ist Art. 3 GG.9 Während Art 

3. Abs. 1 GG den allgemeinen Gleichheitssatz nor-

miert, enthalten Art. 3 Abs. 2 und Abs. 3 GG be-

sondere Gleichheits- und Diskriminierungsverbote. 

Nach der herrschenden Meinung in der rechts-

wissenschaftlichen Literatur werden positive Maß-

nahmen grundsätzlich als rechtfertigungsbedürftig 

gesehen. Begründet wird dies damit, 

dass Fördermaßnahmen regelmäßig 

an einem der in Art. 3 Abs. 3 GG ge-

nannten Merkmale anknüpfen und da-

durch eine Differenzierung zwischen 

Personen bewirken. Eine solche Diffe-

renzierung erscheint zunächst als eine 

Abweichung vom Grundsatz formaler 

Gleichbehandlung. Auch wenn diese Ungleichbe-

handlung einem Gleichstellungsziel dient, wird sie 

dogmatisch häufig als Ausnahme behandelt, die 

einer besonderen Rechtfertigung bedarf. 

Dieser Meinung zufolge unterliegen positive Maß-

nahmen aufgrund ihrer Rechtfertigungsbedürftig-

keit einer Verhältnismäßigkeitsprüfung, welche bei 

jeglichen Eingriffen in die Grundrechte vorgenom-

men wird. Bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung 

müssen folgende Konditionen erfüllt werden: 

	 Legitimes Ziel: Die Maßnahme muss auf den 

Ausgleich bestehender oder die Verhinderung 

zukünftiger struktureller Nachteile gerichtet sein.

	 Geeignetheit: Die Maßnahme muss objektiv 

dafür geeignet sein, zur Erreichung des Gleich-

stellungsziels beizutragen.

	 Erforderlichkeit: Es darf kein gleich wirksames, 

milderes Mittel zur Verfügung stehen, das die be-

troffenen Dritten weniger beeinträchtigen würde.

	 Angemessenheit: Es ist eine Abwägung vorzu-

nehmen zwischen der Schwere des auszuglei-

chenden strukturellen Nachteils und der Intensität 

des Eingriffs in die Rechte Dritter. Dabei dürfen 

die Dritten nicht unverhältnismäßig belastet wer-

den. Das disqualifiziert vor allem starre oder au-

tomatische Bevorzugungen wie starre Quoten. 

Zudem müssen positive Maßnahmen zeitlich be-

grenzt sein. Erfüllen positive Maßnahmen diese Kri-

terien, sind sie verfassungsrechtlich zulässig. 

Demgegenüber vertreten progressivere Stimmen in 

der rechtswissenschaftlichen Literatur die Auffas-

sung, dass diese Einordnung positiver Maßnahmen 

als rechtfertigungsbedürftige Ausnahme zuneh-

mend hinterfragt werden muss (González Hauck & 

Samour, 2025, S. 9–10; Markard, 2023, S. 7–8; 

Payandeh, 2023, S. 4–5). Ausgehend von einem 

materiellen Gleichheitsverständnis seien Maßnah-

men, die ausschließlich auf Abbau struktureller Be-

nachteiligungen zielen, nicht als Abweichung vom 

Gleichheitssatz, sondern als dessen konsequente 

Umsetzung zu verstehen. Entscheidend ist, dass 

Normen in Art. 3 GG nicht nur subjektive Abwehr-

rechte (d. h. Schutz des Einzelnen vor unrechtmä-

ßigen staatlichen Eingriffen) begründen, sondern 

zugleich eine objektive Wertentscheidung der Ver-

fassung für die Bekämpfung von Ungleichheiten 

enthalten (Payandeh, 2023, S. 4). 

Ausgehend von einem materiellen 
Gleichheitsverständnis sind Maßnahmen, 
die ausschließlich auf Abbau struktureller 
Benachteiligungen zielen, nicht als Abweichung  
vom Gleichheitssatz, sondern als dessen  
konsequente Umsetzung zu verstehen.
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Besonders deutlich tritt dies in Art. 3 Abs. 2 Satz 2 

GG hervor, der den Staat ausdrücklich verpflichtet, 

auf die tatsächliche Durchsetzung der Gleichbe-

rechtigung von Frauen und Männern hinzuwirken. 

Auch wenn ein solches explizites Förderangebot für 

rassifizierte Gruppen fehlt, folgt daraus nach pro-

gressiven Auffassungen in der rechtswissenschaft-

lichen Literatur kein Verbot entsprechender Gleich-

stellungsmaßnahmen. Vielmehr lässt sich Art. 3 

Abs. 3 Satz 1 GG als Anknüpfungspunkt für Maß-

nahmen verstehen, die auf den Ausgleich struktu-

reller Benachteiligungen abzielen (González Hauck 

& Samour, 2025, S. 9–10; Markard, 2023, S. 7–8; 

Payandeh, 2023, S. 4–5). Der Ausgleich faktischer 

Nachteile stellt danach keine zu rechtfertigende 

Bevorzugung dar, sondern verwirklicht den verfas-

sungsrechtlichen Auftrag zur Herstellung tatsäch-

licher, materieller Gleichheit. 

Auch wenn die Frage der grundsätzlichen Zulässig-

keit von positiven Maßnahmen im Anwendungsbe-

reich von Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG bisher noch nicht 

höchstrichterlich geklärt ist (Payandeh, 2023, S. 

3), weist auch die Rechtsprechung des BVerfG zu-

nehmend zumindest in Richtung eines materiellen 

Gleichheitsverständnisses. In seiner Entscheidung 

zum Altersruhegeld machte das Gericht deutlich, 

dass der typisierende Ausgleich faktischer Nachtei-

le nicht als Diskriminierung, sondern als Ausdruck 

sozialstaatlich motivierter Gleichstellungspolitik 

zu behandeln ist (Altersruhegeld, 1987; Markard, 

2023, S. 7–8). Gemeint ist damit, dass der Gesetz-

geber bestehende strukturelle Nachteile bestimm-

ter Gruppen berücksichtigen und durch geziel-

te Regelungen ausgleichen darf. So können etwa 

Regelungen zulässig sein, die Personengruppen 

mit typischerweise schlechteren Ausgangsbedin-

gungen besondere Unterstützung gewähren, um 

reale Benachteiligung zu kompensieren. Damit wird 

deutlich, dass Ungleichbehandlungen durch posi-

tive Maßnahme nur problematisch sind,, wenn sie 

gesellschaftlich strukturelle Hierarchien und Domi-

nanzverhältnisse verfestigen.

Die Entscheidung zur Dritten Option verdeutlicht 

ebenfalls, dass das BVerfG strukturelle Ungleich-

heit als verfassungsrechtlich relevantes Konzept an-

erkennt und den Gleichheitssatz in Art. 3 GG nicht 

auf formale Vergleichbarkeit reduziert (Dritte Option, 
2017, para 59). Vor allem progressive Stimmen in 

den Rechtswissenschaften sehen diese Entwicklung 

als Anzeichen dafür, dass positive Maßnahmen auch 

jenseits des Geschlechtes und in Abwesenheit eines 

expliziten Satzes wie in Art. 3 Abs. 2 Satz 

2 GG verfassungsrechtlich als potenziel-

le Konkretisierung des Gleichheitssatzes 

anstatt als Ausnahme zu verstehen sind 

(Markard, 2023, S. 7–8).

Im Bereich des öffentlichen Dienstes ist 

zudem das Leistungsprinzip des Art. 33 Abs. 22 GG 

(Bestenauslese) zu beachten: „Jeder Deutsche hat 

nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen 

Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen 

Amte.“ Fördermaßnahmen für den Zugang zu öf-

fentlichen Ämtern kommen also grundsätzlich nur 

dann in Betracht, wenn sie an gleiche Qualifikatio-

nen anknüpfen und somit das Prinzip der Besten-

auslese einhalten oder sich verfassungsrechtlich 

rechtfertigen lassen. Bevorzugungen offensichtlich 

weniger geeigneter Personen wären mit dem Leis-

tungsprinzip nicht vereinbar (Janda & Herbig, 2022, 

S. 12). Zulässig sind hingegen Regelungen, die bei 

im Wesentlichen gleicher Qualifikation ein ergän-

zendes Kriterium vorsehen, sofern diese Regelun-

gen verhältnismäßig ausgestaltet sind und Raum für 

Einzelfallabwägung lassen. In diesem Fall liegt kei-

Ungleichbehandlungen durch positive 
Maßnahme sind nur problematisch, wenn sie 
gesellschaftlich strukturelle Hierarchien und 
Dominanzverhältnisse verfestigen.
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ne Abweichung vom Leistungsprinzip vor, sondern 

dessen verfassungskonforme Konkretisierung im 

Lichte materieller Gleichheit (Payandeh, 2023, S. 8).

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
§ 5 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes10 

bildet die zentrale einfachgesetzliche Grundlage für 

positive Maßnahmen im deutschen Antidiskriminie-

rungsrecht. Die Norm erlaubt eine unterschiedliche 

Behandlung, „wenn durch geeignete und ange-

messene Maßnahmen bestehende Nachteile we-

gen eines in § 1 genannten Grundes verhindert oder 

ausgeglichen werden sollen“ (§ 5 AGG).

Wesentlich ist, dass § 5 AGG zwar keine Pflicht zur 

Ergreifung positiver Maßnahmen begründet, diese 

aber ausdrücklich zulässt. Zulässig sind Maßnah-

men, die das Vorliegen tatsächlicher struktureller 

Nachteile beseitigen oder verhindern und das oben 

erläuterte Verhältnismäßigkeitskriterium erfüllen.11 

Als ausgleichsfähiger Nachteil gilt insbesondere die 

statistisch belegte Unterrepräsentanz bestimmter 

Gruppen. Diese kann anhand quantitativer Daten 

nachgewiesen werden, wobei auch gesamtgesell-

schaftliche oder sektorale Vergleichsmaßstäbe he-

rangezogen werden können (§ 22 AGG) (Liebscher, 

2019, S. 11). Ergänzend können qualitative Studien 

zur Untermauerung struktureller Benachteiligung 

herangezogen werden. Unzulässig sind hingegen 

Maßnahmen, die auf automatische und bedin-

gungslose Bevorzugung hinauslaufen, etwa starre 

Quoten oder Einstellungen von offensichtlich weni-

ger qualifizierten Personen allein zur Erhöhung des 

Anteils von strukturell rassismusbetroffenen Perso-

nen in Diversitätsstatistiken (Merx, 2008). 

§ 5 AGG im Verhältnis zum verfassungsrecht-
lichen Gleichstellungsgebot
Während sich das verfassungsrechtliche Gleichstel-

lungsgebot des Grundgesetzes grundsätzlich nur an 

staatliche Akteur*innen richtet, ist § 5 AGG (wie auch 

das gesamte AGG) im Zivilrechtsverkehr zwischen 

privaten Akteur*innen anwendbar, beispielsweise 

im Arbeits- oder Mietverhältnis. §5 AGG begrün-

det damit keine unmittelbaren staatlichen Förder-

pflichten, sondern eröffnet privaten Akteur*innen 

die Möglichkeit, positive Maßnahmen zur Verhinde-

rung oder zum Ausgleich bestehender Nachteile zu 

ergreifen. In der rechtswissenschaftlichen Literatur 

wird dieser Ansatz kritisch diskutiert, insbesondere 

im Hinblick auf unionsrechtliche Vorgaben, da die 

zugrunde liegenden Antidiskriminierungsrichtlinien 

der EU primär die Mitgliedstaaten adressieren und 

nicht private Rechtssubjekte (González Hauck & Sa-

mour, 2025, S. 15; Klose & Merx, 2010, S. 20). 

3.2.2 Europäisches Recht

Europäische Union: Gemeinschaftsrecht 
Auf europäischer Ebene ist die Zulässigkeit positiver 

Maßnahmen fest verankert. Art. 157 Abs. 4 des Ver-

trages über die Arbeitsweise der Europäischen Uni-

on12 (AEUV) erlaubt ausdrücklich Fördermaßnahmen 

zugunsten des unterrepräsentierten Geschlechtes. 

Mit der Einführung von Art. 19 AEUV13 wurde dies 

auf weitere Diskriminierungsmerkmale ausgeweitet. 

10 § 5 Positive Maßnahmen, AGG: 
Ungeachtet der in den §§ 8 bis 10 sowie in § 20 benannten Gründe ist 
eine unterschiedliche Behandlung auch zulässig, wenn durch geeignete 
und angemessene Maßnahmen bestehende Nachteile wegen eines in § 1 
genannten Grundes verhindert oder ausgeglichen werden sollen.

11 Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass im öffentlichen Bereich die Verhält-
nismäßigkeitsprüfung an einem strengeren Maßstab gemessen wird als 
im zivilrechtlichen Bereich des AGG. Unternehmen, Vereine, etc. haben 
somit einen größeren Ermessensspielraum (Liebscher, 2019, S. 21).

12 Art. 157 Abs. 4 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union:
(4) Im Hinblick auf die effektive Gewährleistung der vollen Gleichstellung 
von Männern und Frauen im Arbeitsleben hindert der Grundsatz der 
Gleichbehandlung die Mitgliedstaaten nicht daran, zur Erleichterung der 
Berufstätigkeit des unterrepräsentierten Geschlechts oder zur Verhinde-
rung bzw. zum Ausgleich von Benachteiligungen in der beruflichen Lauf-
bahn spezifische Vergünstigungen beizubehalten oder zu beschließen.

13 Art. 19 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union: 
(1) Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen der Verträge kann der Rat im 

3. Positive Maßnahmen



54

Die Antirassismusrichtlinie (RL 2000/43/EG) sowie 

die Rahmenrichtlinie (RL 2000/78/EG) stellen klar, 

dass das Diskriminierungsverbot Maßnahmen nicht 

entgegensteht, die bestehende Benachteiligungen 

ausgleichen oder zukünftige verhindern sollen. Der 

deutsche Gesetzgeber hat diese Vorgaben mit § 5 

AGG umgesetzt. 

Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-

hofs (EuGH) hat zentrale Leitlinien zur Ausgestal-

tung positiver Maßnahmen entwickelt. Während 

der Gerichtshof in der Entscheidung Kalanke (Eck­
hard Kalanke v. Freie Hansestadt Bremen, 1995) 

starre und automatische Bevorzugungsregelungen 

wie starre Quoten für unzulässig erklärte, stellte er 

in Marshall (M. H. Marshall v. Southampton and 
South-West Hampshire Area Health Authority 
[Teaching], 1986) klar, dass flexible Bevorzugungen 

bei gleicher Qualifikation zulässig sind, sofern eine 

individuelle Prüfung möglich ist. 

In späteren Entscheidungen betonte der EuGH, 

dass positive Maßnahmen die bereits genannte Ver-

hältnismäßigkeitsprüfung bestehen sowie zeitlich 

begrenzt und anhand objektiver Kriterien überprüf-

bar sein müssen. Gleichzeitig erkannte er ausdrück-

lich das Ziel an, materielle Gleichheit herzustellen 

und faktische Ungleichheiten abzubauen (Georg 
Badeck and Others, 2000; Katarina Abrahamsson 
und Leif Anderson v. Elisabet Fogelqvist, 2000).

Europäische Menschenrechtskonvention 
Auch die Europäische Menschenrechtskonvention 

(EMRK) erkennt positive Maßnahmen an: Art. 14 

EMRK wird vom Europäischen Gerichtshof für Men-

schenrechte (EGMR) nicht nur als Diskriminierungs-

verbot, sondern als Grundlage positiver staatlicher 

Verpflichtungen verstanden. Der EGMR hat betont, 

dass Gleichheit unter Umständen eine unterschiedli-

che Behandlung verlangt, um faktische Ungleichhei-

ten auszugleichen (Thlimmenos v. Greece, 2000).

In mehreren Entscheidungen hat der EGMR aner-

kannt, dass Staaten sogar verpflichtet sein können, 

bestimmte Gruppen zu schützen, wenn dies zur ef-

fektiven Verwirklichung von Gleichheit erforderlich 

ist (Alajos Kiss v. Hungary, 2010; D.H. and Others 
v. The Czech Republic, 2007; Horváth and Kiss 
v. Hungary, 2013). Positive Maßnahmen werden 

damit als legitimes, teils notwendiges Instrument 

menschenrechtlicher Gestaltungspolitik verstanden 

(Janda & Herbig, 2022; Payandeh, 2023).

3.2.3 Völkerrecht
Besonders weitgehend ist die Regelung positiver 

Maßnahmen im Völkerrecht, insbesondere im Inter-

nationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder 

Form von Rassendiskriminierung (ICERD). Art. 1 

Abs. 4 ICERD nimmt Fördermaßnahmen ausdrück-

lich vom Diskriminierungsverbot aus14, während 

Art. 2 Abs. 2 ICERD die Vertragsstaaten unter be-

stimmten Umständen sogar verpflichtet besondere 

Maßnahmen zu ergreifen:

Rahmen der durch die Verträge auf die Union übertragenen Zuständigkei-
ten gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren und nach Zustim-
mung des Europäischen Parlaments einstimmig geeignete Vorkehrungen 
treffen, um Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, 
der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Be-
hinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen.
(2) Abweichend von Absatz 1 können das Europäische Parlament und der 
Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die Grundprinzipi-
en für Fördermaßnahmen der Union unter Ausschluss jeglicher Harmoni-
sierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten zur 
Unterstützung der Maßnahmen festlegen, die die Mitgliedstaaten treffen, 
um zur Verwirklichung der in Absatz 1 genannten Ziele beizutragen.

14 Art. 1 Abs. 4 ICERD:
(4) Sondermaßnahmen, die einzig zu dem Zweck getroffen werden, eine 
angemessene Entwicklung bestimmter Rassengruppen, Volksgruppen 
oder Personen zu gewährleisten, die Schutz benötigen, soweit ein sol-
cher erforderlich ist, damit sie die Menschenrechte und Grundfreiheiten 
gleichberechtigt genießen und ausüben können, gelten nicht als Rassen-
diskriminierung, sofern diese Maßnahmen nicht die Beibehaltung ge-
trennter Rechte für verschiedene Rassengruppen zur Folge haben und 
sofern sie nicht fortgeführt werden, nachdem die Ziele, um derentwillen 
sie getroffen wurden, erreicht sind (Hervorhebungen gesetzt).
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Die Vertragsstaaten treffen, wenn die Um-
stände es rechtfertigen, auf sozialem, wirt-
schaftlichem, kulturellem und sonstigem 
Gebiet besondere und konkrete Maßnah-
men, um die angemessene Entwicklung und 
einen hinreichenden Schutz bestimmter 
Rassengruppen15 oder ihnen angehörender 
Einzelpersonen sicherzustellen, damit ge-
währleistet wird, dass sie in vollem Umfang 
und gleichberechtigt in den Genuss der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten ge-
langen (Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz, 2017, S. 29).

Der zuständige UN-Ausschuss betont zudem, dass 

dabei ein kontextsensibles Verständnis von Diskri-

minierung erforderlich ist und dass Unterschiede in 

der Behandlung nicht nur gerechtfertigt, sondern 

geboten sein können, um tatsächliche Gleichheit 

herzustellen (Committee on the Elimination of All 

Forms Racial Discrimination, 2009). 

Auch weitere völkerrechtliche Übereinkommen enthal-

ten Regelungen oder werden in der Auslegungspraxis 

als Grundlage positiver Maßnahmen herangezogen16: 

	 UN-Frauenrechtskonvention (CEDAW): Art. 4 

Abs. 1 CEDAW erlaubt ausdrücklich zeitweilige 

spezielle Maßnahmen zur beschleunigten tat-

sächlichen Gleichstellung von Frauen.

	 UN-Behindertenrechtskonvention (CRPD): 
Art. 4 Abs. 1 und Art 27. Abs. 1 CRPD verpflich-

ten die Vertragsstaaten, positive Maßnahmen 

zur Förderung der Beschäftigung von Men-

schen mit Behinderungen zu ergreifen.

	 Internationaler Pakt über bürgerliche und poli-
tische Rechte (ICCPR): Art. 26 ICCPR enthält ein 

allgemeines Gleichheits- und Diskriminierungs-

verbot. Nach der Auslegung des UN-Menschen-

rechtsausschusses kann dies positive Maßnahmen 

nahelegen oder erfordern, sofern sie objektiv, an-

gemessen und verhältnismäßig sind. 

	 Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte (ICESCR): Enthält keine 

ausdrückliche Regelung zu positiven Maßnahmen, 

jedoch kennt der zuständige Ausschuss Förder-

maßnahmen als zulässig an, wenn sie notwendig 

sind, um tatsächliche Gleichheit zu erlangen. 

	 ILO-Übereinkommen N. 111 (Diskriminierung 
in Beschäftigung und Beruf): Art. 5 Abs. 2 er-

laubt ausdrücklich Maßnahmen zur Berücksich-

tigung besonderer Bedürfnisse strukturell be-

nachteiligter Gruppen. 

Trotz der zahlreichen internationalen Normen, die 

die Legitimität und Rechtmäßigkeit von positiven 

Maßnahmen bestätigen, und ihrer starken völker-

rechtlichen Verankerung, besteht die Frage, ob das 

Völkerrecht in der Praxis ein wirksames Instrument 

zur Stärkung positiver Maßnahmen im deutschen 

Kontext darstellt. Während der Digitalen Rechts-

werkstatt wurde von den Expert*innen vor allem 

darauf hingewiesen, dass völkerrechtliche Ver-

pflichtungen in der deutschen Politik und Verwal-

tung häufig nur begrenzt handlungsleitend wirken. 

Zudem hat frühere völkerrechtliche Kritik, etwa 

durch den CERD-Ausschuss, bislang kaum nach-

haltige strukturelle Veränderungen im Bereich der 

Antirassismuspolitik bewirkt. Letztlich wurde auch 

die Sorge geäußert, dass die Berufung auf völ-

kerrechtliche Vorgaben nicht nur politisch wenig 

durchsetzungsfähig, sondern gegebenenfalls auch 

strategisch riskant sein könnte.

15 Hervorhebung gesetzt. Im englischen Original wird von racial groups 
gesprochen. Die deutsche Übersetzung stammt vom Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz (Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz, 2017, S. 29). Eine bessere Übersetzung wäre „ras-
sifizierte Gruppen“.

16 Für eine detaillierte Übersicht dieser Abkommen siehe Klose & Merx 
(2010).
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Vor diesem Hintergrund steht das Völkerrecht zwar 

als normativ starkes Argumentationsfundament da, 

es bringt jedoch erfahrungsgemäß Zweifel mit sich, 

was seine alleinige Tragfähigkeit als Hebel zur Eta-

blierung positiver Maßnahmen im deutschen Recht 

angeht. Vielmehr bedarf es ergänzend klarer ad-

ministrativer Umsetzungsstrategien und politischer 

Rahmensetzungen, um die völkerrechtlich anerkann-

ten Gleichstellungsziele tatsächlich wirksam werden 

zu lassen und den bereits existierenden Handlungs-

spielraum im deutschen Recht systematisch aufzu-

arbeiten und praxisnah zu kommunizieren.

3.3 Beispiele positiver Maßnahmen
Ob und in welchem Umfang positive Maßnahmen im 

deutschen Recht zulässig sind, hängt, wie bereits er-

wähnt, vor allem von der spezifischen Maßnahme ab. 

Ihre rechtliche Bewertung bestimmt sich maßgeblich 

nach Art, Eingriffsintensität in die Rechte Dritter und 

Wirkungsweise der jeweiligen Maßnahme. Hierbei 

wird oft zwischen „weichen“ und „harten“ positiven 

Maßnahmen unterschieden: Während weiche positi-

ve Maßnahmen lediglich einen unterstützenden oder 

kompensatorischen Charakter und keine unmittelba-

ren Auswirkungen auf Rechte Dritter haben, besitzen 

andere, sogenannte harte positive Maßnahmen eine 

höhere Eingriffsintensität und schränken die Rechte 

Dritter ein (Klose & Merx, 2010, S. 26).

Vor diesem Hintergrund ist es entscheidend, wie 

stark eine Maßnahme in bestehende Gleichheits- 

und Leistungsprinzipien eingreift und ob sie beste-

hende Rechtspositionen Dritter berührt: Je eingriffs-

intensiver eine Maßnahme ausgestaltet ist, desto 

höher sind die Anforderungen an ihre rechtliche 

Rechtfertigung, insbesondere im Lichte von Art. 3 

GG und im öffentlichen Dienst Art. 33 Abs. 2 GG. 

Die nachfolgenden Beispiele wurden bewusst aus-

gewählt, weil sie unterschiedliche Eingriffsinten-

sitäten aufweisen. Anhand dieser Beispiele wird 

aufgezeigt, wie positive Maßnahmen rechtssicher 

ausgestaltet werden können. Ziel ist es, relevanten 

Akteur*innen konkrete Orientierung für die Entwick-

lung und Umsetzung positiver Maßnahmen im Kon-

text antirassistischer Gestaltungspolitik zu geben. 

3.3.1 Beispiel 1: Stipendien-  
und Studienförderprogramme  
für rassifizierte Personen 

a. Einordnung als positive Maßnahme 
Stipendien- und Studienförderprogramme, die 

sich gezielt an rassifizierte Personen richten, stel-

len kompensatorische Fördermaßnahmen dar. Sie 

knüpfen an die empirisch belegte Erkenntnis an, 

dass rassismusbetroffene Personen im deutschen 

Bildungssystem in besonderem Maße von struktu-

rellen Benachteiligungen betroffen sind, etwa durch 

geringere Bildungschancen, institutionelle Diskri-

minierung oder sozioökonomischen Faktoren, die 

eng mit rassistischen Zuschreibungen zusammen-

hängen (Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 

2024, S. 210; Nationaler Diskriminierungs- und 

Rassismusmonitor, 2026, S. 38–41). Stipendien-

programme für rassifizierte Personen setzen an die-

sen strukturellen Ausgangsbedingungen an, indem 

sie Zugänge zur Bildung erleichtern und individuel-

le Handlungsspielräume erweitern. 

Diese Art von positiven Maßnahmen zielt darauf ab, 

strukturelle Nachteile im Zugang zu Bildung und 

akademischer Förderung auszugleichen, die durch 

rassistische Diskriminierung, soziale Ungleichheit 

oder institutionelle Barrieren entstehen. Beispiele 

positiver Maßnahmen sind finanzielle Förderung, 

Mentoring oder Begleitprogramme vor und wäh-

rend des Studiums, die den Zugang zum Studium 

und/oder eine erfolgreiche akademische Laufbahn 

unterstützen. Sie werden als „weiche“ positive Maß-

nahmen kategorisiert, da sie im Vergleich zu „har-

ten“ positiven Maßnahmen weniger eingriffsintensiv 

sind und kaum Auswirkung auf die Vorrechte Dritter 

haben (Klose & Merx, 2010, S. 25). 
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b. Verfassungsrechtliche Bewertung 
Aus verfassungsrechtlicher Perspektive ist ent-

scheidend, dass Stipendienprogramme keine be-

stehenden Ausbildungs- oder Studienmöglichkeiten 

entziehen, sondern ergänzend wirken. Das Bundes-

verfassungsgericht hat in seiner Rechtsprechung 

klargestellt, dass der Ausgleich tatsächlicher Nach-

teile nicht zwingend als rechtfertigungsbedürftige 

Ungleichbehandlung verstanden werden muss, 

sondern die Maßnahme erkennbar auf strukturelle 

Benachteiligung reagiert und diese kompensieren 

soll (Altersruhegeld, 1987). 

Auch wenn Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG nur für die 

Gleichstellung von Frauen und Männern ein expli-

zites Fördergebot enthält, spricht nichts dagegen, 

vergleichbare Förderinstrumente auch für ande-

re strukturell diskriminierungsgefährdete Gruppen 

einzusetzen. Art 3 Abs. 3 Satz 1 GG kann hierbei als 

verfassungsrechtlicher Anknüpfungspunkt dienen, 

insbesondere wenn ein materielles Gleichheitsver-

ständnis zugrunde gelegt wird. 

Verhältnismäßigkeitsprüfung
Verhältnismäßigkeitsprüfungen sind verfassungs-

rechtlich notwendig, wenn in die Grundrechte an-

derer eingegriffen wird. Stipendien- und Studienför-

derprogramme weisen jedoch eine vergleichsweise 

geringe Eingriffsintensität auf. Sie greifen nicht un-

mittelbar in bestehende Rechte anderer Personen 

ein, sondern wirken über zusätzliche Unterstützungs-

angebote, die auf eine Verbesserung der strukturel-

len Ausgangsbedingungen benachteiligter Gruppen, 

in diesem Fall rassifizierte Personen, abzielen. Die 

Fördermaßnahmen erweitern damit die Teilhabe-

chancen von rassifizierten Personen, ohne privile-

gierten Gruppen konkrete Chancen, Positionen 

oder Rechtsansprüche zu entziehen. Aufgrund 

dessen könnte das Argument gemacht wer-

den, dass eine Verhältnismäßigkeitsprüfung für 

Stipendien- und Studienförderprogramme für 

rassifizierte Personen nicht notwendig ist. 

Wenn dennoch der vorsorglichen Auffassung gefolgt 

und von der Erforderlichkeit einer Verhältnismäßig-

keitsprüfung ausgegangen wird, erfüllen Stipendien- 

und Studienförderprogramme für rassifizierte Perso-

nen die verfassungsrechtlichen Anforderungen: 

	 Legitimes Ziel: Ausgleich struktureller Benach-

teiligungen im Bildungsbereich sowie Förde-

rung gleichberechtigter Teilhabe rassifizierter 

Personen stellt ein legitimes Ziel dar.

	 Geeignetheit: Finanzielle Förderung, Mento-

ring oder Begleitprogramme sind objektiv ge-

eignet, Zugangsbarrieren zu Studium und aka-

demischer Laufbahn zu reduzieren.

	 Erforderlichkeit: Mildere, gleich effektive Mittel 

sind nicht ersichtlich, da allgemeine Förderpro-

gramme meist gesellschaftliche strukturelle Un-

gleichheiten reproduzieren (Deutscher Bundes-

tag, 2026, S. 5).

	 Angemessenheit: Die Maßnahme belastet Drit-

te nicht in relevanter Weise, da keine Studien-

plätze entzogen werden und weiterhin eine Viel-

zahl anderer Fördermöglichkeiten besteht, die 

Studierenden unabhängig von solchen Förder-

linien offenstehen. Zudem ist es im deutschen 

Fördersystem üblich, dass Stipendienprogram-

me bestimmte Gruppen oder Profile adressie-

ren – etwa in Bezug auf religiöse Zugehörigkeit, 

gesellschaftliches Engagement oder politische 

Orientierung im Rahmen der bestehenden Stu-

dienwerke. Förderprogramme für rassifizierte 

Personen würden sich daher in bestehenden 

Strukturen der Studienförderung einfügen und 

diese ergänzen, ohne andere Fördermöglichkei-

ten zu verdrängen. Angesichts der bestehenden 

"Verfassungsrechtlich wirken 
Stipendienprogramme für strukturell 
rassismusbetroffene Personen ergänzend. 
Sie entziehen niemandem bestehende 
Studienmöglichkeiten."
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strukturellen Nachteile im Bildungsbereich steht 

eine solche Förderung in einem angemessenen 

Verhältnis zum verfolgten Gleichstellungsziel. 

Somit sind Stipendien- und Studienförderprogramme 

für rassifizierte Personen nach deutschem Recht in 

der Regel verhältnismäßig und rechtlich zulässig, ins-

besondere wenn sie transparent ausgestaltet und auf 

empirisch belegbare Benachteiligungen gestützt sind.

3.3.2 Beispiel 2: Quotenregelungen 
für rassifizierte Personen bei  
Einladungen zu Bewerbungsgesprä-
chen (Interviewquote)

a. Einordnung als positive Maßnahme 
Die quotierte Einladung rassifizierter Personen zu 

Vorstellungsgesprächen stellt eine positive Maßnah-

me im Arbeitskontext dar. Anders als Maßnahmen, 

die unmittelbar in Auswahlentscheidungen eingreifen 

– und oft umstritten sind –, setzt dieses Instrument 

frühzeitiger im Bewerbungsverfahren an und zielt 

darauf ab, bestehende Zugangshürden abzubauen, 

ohne das Leistungsprinzip zu beeinträchtigen. 

Der Bedarf für eine solche Maßnahme ergibt sich 

aus zahlreichen empirischen Befunden, die eine 

systematische Unterrepräsentation rassifizierter 

Personen belegen, insbesondere im öffentlichen 

Dienst und in der Verwaltung (Aikins et al., 2024; 

Ette, Straub & Weinmann, 2025).17 Studien zeigen, 

dass formale Qualifikationen allein nicht ausreichen, 

um gleiche Zugangschancen zu gewährleisten, da 

Auswahlverfahren häufig von impliziten Biases, in-

stitutionellen Routinen und informellen Ausschluss-

mechanismen geprägt sind (Antidiskriminierungs-

stelle des Bundes, 2024, S. 82–86).

Dogmatisch handelt es sich um eine Maßnahme, 

die Unterrepräsentation sichtbar adressiert, indem 

sie sicherstellt, dass qualifizierte Bewerber*innen 

aus strukturell benachteiligten Gruppen überhaupt 

in das Auswahlverfahren einbezogen werden. Die 

eigentliche Einstellungsentscheidung bleibt hiervon 

unberührt und erfolgt weiterhin anhand der festge-

legten Leistungs- und Eignungskriterien. Insofern 

hat die Maßnahme eine eher mittlere Intensität und 

ist deutlich von starren Quoten oder automatischen 

Bevorzugungsregeln abzugrenzen (Janda & Herbig, 

2022, S. 29).

b. Inhalt und Ausgestaltung der positiven 
Maßnahme 
Konkret bedeutet solch eine positive Maßnahme, 

dass bei Vorliegen ausreichender Bewerbungen 

rassifizierte Personen mindestens entsprechend ih-

rem Anteil an der relevanten Bevölkerung zu einem 

Vorstellungsgespräch einzuladen sind, sofern sie 

die im Anforderungsprofil festgelegten Qualifikatio-

nen erfüllen. Maßgeblich ist hierbei nicht eine Ab-

senkung von Anforderungen, sondern die Sicher-

stellung gleichberechtigter Verfahrenszugänge.

Im Kontext öffentlicher Stellen und der Förderung 

von Menschen mit Migrationshintergrund, ist ein 

solches Modell bereits im Landesrecht verankert, 

etwa in § 11 des Berliner Partizipationsgesetzes 

(PartMigG): 

§ 11 Auswahlverfahren

(1) Es sind mindestens so viele Personen mit Mi-

grationshintergrund zu Auswahlgesprächen ein-

zuladen wie es ihrem Anteil an der Berliner Be-

völkerung entspricht, sofern sie die geforderte 

17 Im Jahr 2024 hatten von den Beschäftigten der Bundesverwaltung 
16,2  % einen Migrationshintergrund, aber der Anteil der Menschen mit 
Migrationshintergrund an der erwerbsfähigen Bevölkerung lag bei 31,9 % 
(Ette et al., 2025, S. 14). Im BMFSFJ lag im Jahr 2023 der Anteil von Bes-

chäftigten mit Migrationshintergrund mit 17,2 % deutlich niedriger als der 
Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in der erwerbsfähigen Ge-
samtbevölkerung in Deutschland mit 30,6 % (Aikins et al., 2024, S. 37).

3. Positive Maßnahmen 3. Positive Maßnahmen



59

Qualifikation besitzen und Bewerbungen von 

Personen mit Migrationshintergrund in ausrei-

chender Zahl vorliegen. 

Auch bezüglich der Gleichstellung von Frauen und 

Männern zeigen sich auf Landesebene ähnliche 

Normen, beispielsweise im Hessischen Gleich-

berechtigungsgesetz (Hessisches Gesetz über die 

Gleichberechtigung von Frauen und Männern und 

zum Abbau von Diskriminierungen von Frauen in der 

öffentlichen Verwaltung [Hessisches Gleichberech-

tigungsgesetz – HGlG], 2015).18 Solche Normen 

dienen ausdrücklich dazu, strukturelle Unterreprä-

sentationen im öffentlichen Dienst abzubauen, und 

sind damit ein praktisches Beispiel für die rechtliche 

Operationalisierung positiver Maßnahmen im Be-

werbungsverfahren (Janda & Herbig, 2022, S. 29). 

c. Rechtliche Prüfung
Rechtlich ist zunächst zwischen der Anwendung 

der Maßnahme im öffentlichen Dienst und im pri-

vaten Sektor zu unterscheiden. Im privaten Bereich 

richtet sich die Zulässigkeit primär nach § 5 AGG. 

Danach sind unterschiedliche Behandlungen zuläs-

sig, wenn sie dafür geeignet und angemessen sind, 

um bestehende Nachteile wegen eines in § 1 AGG19 

genannten Grundes zu verhindern oder auszuglei-

chen. Eine quotierte Einladung zum Bewerbungs-

gespräch kann hier insbesondere bei nachweisbarer 

Unterrepräsentation als verhältnismäßige positive 

Maßnahme ausgestaltet werden (für eine detaillierte 

Verhältnismäßigkeitsprüfung siehe unten).

Im öffentlichen Dienst tritt neben der Verhältnismä-

ßigkeitsprüfung noch Art. 33 Abs. 2 GG hinzu, das 

Prinzip der Bestenauslese. Positive Maßnahmen sind 

hier nur zulässig, wenn sie dieses Prinzip einhalten 

oder sich verfassungsrechtlich rechtfertigen lassen. 

Deshalb ist die zeitliche Verortung der Interviewquo-

te von Bedeutung: Die Eigenschaft der Rassismus-

betroffenheit fungiert hier nicht als Auswahlkriterium 

(wie etwa bei umstrittenen starren Einstellungsquo-

ten), sondern ausschließlich als Auslöser einer Ein-

ladungspflicht bei Erfüllung der geforderten Quali-

fikationen.20 Die eigentliche Auswahlentscheidung 

bleibt somit leistungsbezogen und wird durch ein 

vorab festgelegtes und sachlich begründetes Anfor-

derungsprofil abgesichert. Somit verletzt eine sol-

che Regelung Art. 33 Abs. 2 GG nicht, da sie weder 

ungeeignete Bewerber*innen bevorzugt noch ge-

eignete Bewerber*innen ausschließt, sie erweitert 

lediglich den Kreis der zu prüfenden Kandidat*innen 

(Janda & Herbig, 2022, S. 29). 

Diese Bewertung stimmt auch mit der Rechtspre-

chung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) 

überein. Besonders relevant für die hier diskutierte 

Interviewquote ist die Entscheidung des EuGHs in 

Badeck (Georg Badeck and Others, 2000): Ge-

genstand des Verfahrens war das bereits erwähn-

te Hessische Gleichberechtigungsgesetz (HGlG), 

das in § 10 (1) eine quotierte Einladung zum Vor-

stellungsgespräch für Frauen im öffentlichen Dienst 

vorsieht. Der EuGH hielt an seiner Linie fest, dass 

automatische Vorrangregelungen bei Einstellung 

oder Beförderung unionsrechtswidrig sind. Gleich-

zeitig nahm er jedoch eine deutlich differenzierte 

18 § 10 (1) HGlG: 
In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, werden mindestens 
ebenso viele Frauen wie Männer oder alle Bewerberinnen zum Bewer-
bungsgespräch eingeladen, soweit ein solches durchgeführt wird, wenn sie 
die gesetzlich oder sonst vorgesehenen Voraussetzungen für die Besetzung 
der Personalstelle oder des zu vergebenden Amtes erfüllen.

19 § 1 AGG: 
Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder we-
gen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltan-
schauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu 
verhindern oder zu beseitigen.

20 Dies ist wichtig, da Art 33. Abs. 2 GG durch das gesamte Bewer-
bungsverfahren eingehalten werden muss. Siehe BAG-Urteil v. 21.01.2003  
- 9 AZR 72/02 - BAGE 104/295.

3. Positive Maßnahmen



60

Bewertung anderer Maßnahmen vor. Insbesonde-

re erklärte der Gerichtshof Regelungen für zuläs-

sig, die vorsehen, dass „bei gleicher Qualifikation 

von Bewerberinnen und Bewerbern [...] qualifizierte 

Frauen, die alle gesetzlich oder sonst vorgesehe-

nen Voraussetzungen erfüllen, zu Vorstellungsge-

sprächen eingeladen werden” (Georg Badeck and 
Others, 2000 para 63). 

Der Gerichtshof begründete dies damit, dass solche 

Maßnahmen nicht in die eigentliche Auswahlent-

scheidung eingreifen, sondern lediglich sicherstel-

len, dass qualifizierte Bewerber*innen überhaupt 

am Verfahren teilnehmen: 

Mit der fraglichen Bestimmung [wird] kein be-

stimmtes Resultat – Einstellung oder Beförde-

rung – angestrebt, sondern qualifizierten Frauen 

werden zusätzliche Chancen geboten, die ihnen 

den Eintritt in die Arbeitswelt und den Aufstieg 

erleichtern sollen (Georg Badeck and Others, 
2000 para 60). 

Somit verstoßen solche positiven Maßnahmen nicht 

gegen das Leistungsprinzip, sondern wirken auf 

der vorangehenden Verfahrensebene eines Bewer-

bungsprozesses. Entsprechend legte der EuGH hier 

weniger strenge Maßstäbe an als bei Maßnahmen, 

die unmittelbar über Einstellung oder Beförderung 

entscheiden, und betonte, dass Interviewquoten 

der tatsächlichen Verwirklichung von Chancen-

gleichheit dienen (Georg Badeck and Others, 
2000 para 62). 

Die Rechtsprechung in Badeck bildet eine zentrale 

europarechtliche Referenz für Quotenregelungen 

für rassifizierte Personen bei Einladungen zu Be-

werbungsgesprächen, wie beispielsweise die in § 11 

PartMigG Berlin enthaltene Norm für Menschen mit 

Migrationshintergrund. Auch wenn es sich um eine 

andere Eigenschaft handelt, können klare Parallelen 

gezogen werden: (1) In beiden Fällen geht es um die 

Unterrepräsentation eines beträchtlichen Teils der 

Bevölkerung, (2) es geht nicht um eine Vorzugsent-

scheidung bei der Stellenvergabe, sondern (3) um die 

Absicherung chancengleicher Verfahrenszugänge.

Verhältnismäßigkeitsprüfung
Selbst wenn eine restriktivere Auslegung der Ver-

fassungsmäßigkeit der Interviewquote in Bezug auf 

Art. 33 Abs. 2 GG zugrunde gelegt wird, erfüllt die 

Interviewquote die Verhältnismäßigkeitsprüfung: 

	 Legitimes Ziel: Ziel der Maßnahme ist der Abbau 

struktureller Benachteiligungen im Bewerbungs-

verfahren und die Förderung gleichberechtigter 

Teilhabe an Arbeit und Erwerbstätigkeit. Dieses 

Ziel ist bei empirischer Vorlage der Unterreprä-

sentation rassifizierter Menschen in dem Sektor 

verfassungsrechtlich legitim und knüpft an ein 

materielles Gleichheitsverständnis an (Altersru­
hegeld, 1987).

	 Geeignetheit: Die Einladungspflicht ist geeig-

net, weil sie empirisch belegte Zugangshürden 

adressiert und dazu beiträgt, dass qualifizierte 

rassifizierte Personen im Auswahlprozess be-

rücksichtigt werden.21 

	 Erforderlichkeit: Mildere Mittel, die vergleich-

bar wirksam wären, sind nicht ersichtlich. Reine 

Sensibilisierungsmaßnahmen oder klassische 

Diskriminierungsverbote haben sich als unzurei-

chend erwiesen, um strukturelle Unterrepräsen-

tation abzubauen (Klose & Merx, 2010, S. 56; 

Merx, 2008).

21 Es ist darauf hinzuweisen, dass die Interviewquote lediglich den Zugang 
zum Auswahlverfahren adressiert und somit nur eine von mehreren Stufen 
erfasst, auf denen rassistische Diskriminierung im Beschäftigungskontext 
wirksam werden kann. Unberührt bleiben insbesondere Bias in der Voraus-
wahl (etwa durch mittelbar diskriminierende Anforderungsprofile), im Aus-

wahlverfahren selbst (z. B. durch rassistisch geprägte Bewertungsmuster im 
Auswahlverfahren) sowie nach der Einstellung (etwa bei Beförderungsent-
scheidungen). Die Maßnahme ist daher als ein notwendiger, aber alleinste-
hend nicht hinreichender Baustein einer umfassenden Antirassismusstrate-
gie bezüglich des Zugangs zu Arbeitsplätzen zu verstehen.

3. Positive Maßnahmen 3. Positive Maßnahmen
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	 Angemessenheit: Die Belastung anderer Be-

werber*innen ist gering, da weder Ausschlüsse 

noch automatische Bevorzugungen erfolgen. 

Demgegenüber wiegt das Interesse am Abbau 

struktureller Ungleichheiten erheblich. Die Maß-

nahme wahrt somit ein angemessenes Verhältnis 

zwischen Förderzweck und Eingriffsintensität.

Die quotierte Einladung zum Vorstellungsgespräch 

im Arbeitskontext stellt damit eine rechtlich zu-

lässige und verhältnismäßige positive Maßnahme 

dar – sowohl in privaten als auch in öffentlichen 

Sektoren. Sie verbindet den Abbau struktureller Be-

nachteiligungen mit der Wahrung des Leistungs-

prinzips. Insbesondere im öffentlichen Dienst, wo 

Gleichstellung und demokratische Repräsentation 

eine besondere Bedeutung haben, könnte dies 

als wichtiges Instrument in der antirassistischen 

Gleichstellungsarbeit dienen.

3.4 Fazit: Positive Maßnahmen als 
integraler Bestandteil antirassisti-
scher Gleichstellungspolitik

Dieses Kapitel hat gezeigt, dass positive 

Maßnahmen als ein zentrales Instrument 

zur Bekämpfung struktureller Diskrimi-

nierung und zur Förderung materieller 

Gleichheit dienen können. Ausgangs-

punkt war die begriffliche Einordnung: 

Positive Maßnahmen sind im deutschen 

Recht zwar nicht einheitlich definiert, finden aber 

insbesondere in § 5 AGG sowie implizit im verfas-

sungsrechtlichen Gleichheitsverständnis Anerken-

nung. Sie zielen darauf ab, faktische Nachteile aus-

zugleichen, die durch formale Gleichbehandlung 

allein nicht beseitigt werden können. 

Die Analyse der rechtlichen Grundlagen hat verdeut-

licht, dass sich im deutschen Recht ein Spannungs-

verhältnis zwischen formaler und materieller Gleich-

heit zeigt. Während Art. 3 Abs. 1 GG traditionell als 

Ausdruck formaler Gleichheit verstanden wird, ha-

ben insbesondere Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG und die 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes 

den Blick für strukturelle Ungleichheit geschärft. 

Positive Maßnahmen werden daher überwiegend 

als zulässig angesehen, gelten jedoch nach herr-

schender Meinung weiterhin als rechtfertigungsbe-

dürftig, insbesondere wenn sie in Grundrechte Drit-

ter oder in den Leistungsgrundsatz in Art. 33 Abs. 

2 GG eingreifen. Demgegenüber haben Stimmen 

in der rechtswissenschaftlichen Literatur überzeu-

gend herausgearbeitet, dass bei einem materiellen 

Gleichheitsverständnis solche Maßnahmen, die le-

diglich tatsächliche Nachteile ausgleichen, nicht als 

Ausnahme vom Gleichheitssatz, sondern als dessen 

konsequente Verwirklichung zu sehen sind.

Auf europäischer Ebene ist die rechtliche Verankerung 

positiver Maßnahmen deutlich gefestigter. Die Recht-

sprechung des EuGH, wie in den Entscheidungen 

Marschall und Badeck, erkennt positive Maßnahmen 

ausdrücklich als zulässiges Mittel zur Herstellung von 

Chancengleichheit an, sofern sie verhältnismäßig 

sind und individuelle Leistungsbewertungen nicht 

verdrängen. Auch das Völkerrecht, insbesondere die 

UN-Antirassismuskonvention (ICERD), verpflichtet 

Vertragsstaaten ausdrücklich zur Ergreifung beson-

derer Maßnahmen (special measures) zum Abbau 

struktureller Benachteiligungen. Gleichzeitig wurde 

deutlich, dass diese völkerrechtlichen Vorgaben in 

der innerstaatlichen Praxis in Deutschland bislang 

nur begrenzt durchschlagen und ihre Wirksamkeit 

maßgeblich vom politischen Willen abhängt. 

Positive Maßnahmen können als ein zentrales 
Instrument zur Bekämpfung struktureller 
Diskriminierung und zur Förderung materieller 
Gleichheit in Deutschland dienen.

3. Positive Maßnahmen
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Die beiden vertieft analysierten Beispiele – Stipen-

dien- und Studienförderprogramme sowie Quoten-

regelungen für Einladungen zu Auswahlgesprächen 

für rassifizierte Personen – haben gezeigt, wie posi-

tive Maßnahmen konkret und rechtssicher ausgestal-

tet werden können. Stipendienprogramme sind als 

„weiche“ positive Maßnahme mit geringer Eingriffs-

intensität einzuordnen und begegnen daher keinen 

verfassungsrechtlichen Bedenken. Interviewquoten, 

insbesondere im öffentlichen Dienst, stellen dem-

gegenüber intensivere Eingriffe dar, können jedoch 

bei sorgfältiger Ausgestaltung mit Art. 33 Abs. 2 GG 

und dem Gleichheitssatz vereinbar sein, wie auch 

landesrechtliche Regelungen wie § 11 PartMigG 

Berlin belegen. Entscheidend ist eine transparente 

Ausgestaltung, die an Qualifikationen anknüpft und 

strukturelle Benachteiligung rassifizierter Personen 

in dem jeweiligen Sektor adressiert. 

Mit Blick auf die nächsten Schritte lässt sich fest-

halten: Aus gleichstellungspolitischer Sicht wäre es 

zu empfehlen, positive Maßnahmen für rassifizierte 

Personen ausdrücklich zu stärken, etwa durch eine 

Ergänzung von Art. 3 Abs. 3 GG um einen Förder-

auftrag, wie nach dem Vorbild von Art. 3 Abs. 2 

Satz 2 GG. Da eine entsprechende Verfassungs-

änderung auf absehbare Zeit jedoch unrealistisch 

erscheint, kommt der konsequenten Nutzung und 

Weiterentwicklung der bereits bestehenden recht-

lichen Spielräume besondere Bedeutung zu. 

Eine zentrale Gelegenheit hierfür bietet die geplan-

te Neuauflage des Nationalen Aktionsplanes gegen 

Rassismus. Diese sollte genutzt werden, um die 

rechtliche Zulässigkeit positiver Maßnahmen klar he-

rauszustellen, bestehende Unsicherheiten zu adres-

sieren und konkrete, sektorspezifische Beispiele (ins-

besondere in Bildung, Beschäftigung, Verwaltung 

und Wohnen) systematisch darzustellen. Ein solcher 

Ansatz könnte nicht nur zur Rechtssicherheit beitra-

gen, sondern auch die praktische Implementierung 

antirassistischer positiver Maßnahmen erleichtern.

Schließlich wird die Diskussion über positive Maß-

nahmen auch vor dem Hintergrund aktueller ge-

sellschaftlicher und wirtschaftlicher Entwicklungen 

geführt. Deutschland steht vor einem tiefgreifenden 

demografischen Wandel und einem vielfach disku-

tierten Fachkräftemangel. Diese Entwicklungen ver-

stärken den politischen und wirtschaftlichen Druck, 

bestehende Ausschlussmechanismen auf dem Ar-

beitsmarkt zu reduzieren und bislang unzureichend 

berücksichtigte gesellschaftliche Potentiale stärker 

einzubeziehen (Merx, 2008). Aufgrund dessen ge-

winnen Maßnahmen zur Förderung gleichberech-

tigter Teilhabe zusätzliche Bedeutung. Positive 

Maßnahmen sind daher nicht nur ein Instrument zur 

Bekämpfung struktureller Diskriminierung, sondern 

auch Teil einer breiteren gesellschaftlichen Debatte 

darüber, wie Teilhabe, Chancengleichheit und insti-

tutionelle Öffnung in einer sich wandelnden Gesell-

schaft gestaltet werden können.  

Abschließend ist festzuhalten, dass positive Maß-

nahmen lediglich ein Instrument innerhalb eines 

weitaus breiteren politischen und rechtlichen Ins-

trumentariums darstellen, das zur Überwindung 

struktureller Ungleichheiten erforderlich ist. Ent-

scheidend ist dabei, dass eine reine Erhöhung der 

Repräsentation für sich genommen noch nicht zu 

tatsächlicher Gleichheit führt. Vielmehr müssen 

Maßnahmen in eine umfassende Strategie einge-

bettet sein, die über die bloße Präsenz benachtei-

ligter Gruppen hinausgeht. Um einen echten ge-

sellschaftlichen Wandel herbeizuführen, müssen 

positive Maßnahmen von einer Vielzahl antirassis-

tischer und auf materielle Gleichheit ausgerichteter 

Strategien sowie von einer intersektionalen Pers-

pektive begleitet werden. Nur wenn Repräsentati-

on mit einer kritischen Hinterfragung bestehender 

Machtstrukturen und dem gezielten Abbau institu-

tioneller Barrieren kombiniert wird, können positi-

ve Maßnahmen für rassifizierte Personen ihr volles 

Potential entfalten.

3. Positive Maßnahmen



63



64

Dieser Bericht wurde mit dem Ziel entwickelt, zwei 

eng miteinander verknüpfte Leerstellen der deut-

schen Antirassismuspolitik systematisch aufzuarbei-

ten: (1) die Frage einer geeigneten, rechtssicheren 

und zugleich Communitys-anschlussfähigen Termi-

nologie zur Beschreibung rassifizierter Personen-

gruppen und (2) die rechtlichen Möglichkeiten und 

Grenzen positiver Maßnahmen als Instrumente zur 

Förderung materieller Gleichheit. 

Methodisch stützt sich der Bericht auf eine rechts-

wissenschaftliche Analyse (deutsches Verfassungs- 

und Antidiskriminierungsrecht, europäisches Recht 

und Völkerrecht), eine Auswertung der relevanten 

Fachliteratur, eine Diskursanalyse politischer, wis-

senschaftlicher sowie zivilgesellschaftlicher Spra-

che und Begrifflichkeiten in diesem Kontext sowie 

auf qualitative Erkenntnisse aus Expert*innenkon-

sultationen, etwa im Rahmen der Digitalen Rechts-

werkstatt, und aus einer Communitys-Fokusgruppe.

Es muss dabei kritisch angemerkt werden, dass das 

Recht im Kontext antirassistischer Gleichstellungs-

politik ein zweischneidiges Schwert darstellt. Wie 

insbesondere in der feministischen und postkolo-

nialen Rechtstheorie seit Langem hervorgehoben 

wird, trägt das Recht nicht nur zur Regulierung ge-

sellschaftlicher Verhältnisse bei, sondern spielt auch 

eine zentrale Rolle bei der Stabilisierung bestehen-

der Machtordnungen (Frug, 1992, S. 1048; Kapur, 

2021, S. 1008). Rechtliche Kategorien und institu-

tionelle Strukturen können somit rassistische, kolo-

niale, patriarchale und kapitalistische Hierarchien 

reproduzieren und verfestigen. Zugleich ist das 

Recht, insbesondere durch Gesetzesreformen und 

höchstrichterliche Entscheidungen, zu einem wichti-

gen Instrument der Gleichstellungsarbeit geworden. 

Diese Spannung macht deutlich, dass rechtliche Re-

formen zwar ein bedeutendes Mittel zur Förderung 

materieller Gleichheit darstellen, ihre Möglichkeiten 

jedoch begrenzt bleiben. Antirassistische Praxis darf 

sich daher nicht ausschließlich auf rechtliche Instru-

mente stützen, sondern muss diese stets mit breite-

ren gesellschaftlichen, politischen und institutionel-

len Transformationsprozessen verbinden. 

Ein zentrales Ergebnis dieses Berichtes ist die Fest-

stellung einer fortbestehenden Lücke zwischen 

rechtlicher Terminologie und den Begriffen, die von 

Communitys selbst verwendet und als anschlussfähig 

wahrgenommen werden. Während politische Praxis 

und Recht seit Längerem die Kategorie „Migrations-

hintergrund“ verwenden, zeigt die Analyse, dass 

dieser Begriff weder die Erfahrungen rassifizierter 

Personen noch die Wirkungsweisen und Machtstruk-

turen von strukturellem Rassismus adäquat erfasst. 

Vor diesem Hintergrund war es Ziel des 

Terminologiekapitels (Kapitel 2), Begriffe 

zu identifizieren, die eine Brückenfunk-

tion einnehmen können: Sie müssen für 

betroffene Communitys anschlussfähig 

sein, ohne diese zu stigmatisieren. Zu-

gleich müssen sie aber konzeptionell so 

klar gefasst sein, dass sie als Grundla-

4. Schlussfolgerungen

Antirassistische Praxis darf sich nicht 
ausschließlich auf rechtliche Instrumente 
stützen, sondern muss diese stets mit 
breiteren gesellschaftlichen, politischen und 
institutionellen Transformationsprozessen 
verbinden.
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ge für rechtliche Normen, Verwaltungspraxis und 

politische Maßnahmen dienen können. Die ver-

gleichende Diskursanalyse hat gezeigt, dass der 

Begriff „rassismusbetroffene Person“ in antirassis-

tischen Kontexten in Deutschland derzeit am wei-

testen verbreitet ist, sowohl in der Wissenschaft als 

auch bei staatlichen Institutionen und zivilgesell-

schaftlichen Akteur*innen. Die Analyse des Begrif-

fes der Betroffenheit hat zudem verdeutlicht, dass 

der Zusatz „strukturell“ dazu beiträgt, den struk-

turellen Charakter von rassistischer Ungleichheit 

zu berücksichtigen. Ausschlaggebend hierfür ist 

insbesondere die konzeptionelle Klarheit der Ka-

tegorie „strukturell rassismusbetroffene Person“:  

Er verweist ausdrücklich auf Rassismus als struktu-

relles Macht- und Ungleichheitsverhältnis und löst 

Betroffenheit von der Notwendigkeit individueller 

Diskriminierungserfahrungen. 

Demgegenüber hat sich die Bezeichnung „rassis-

musvulnerable Person“ als deutlich unschärfer er-

wiesen. Die Analyse zeigte, dass Vulnerabilität in 

der wissenschaftlichen Literatur und insbesondere 

in der Rechtsprechung des EGMR uneinheitlich 

verwendet wird und bislang keiner konsistenten 

Definition unterliegt. Hinzu kommt die mehrfach 

geäußerte Sorge von Expert*innen aus der Fokus-

gruppe und der Digitalen Rechtswerkstatt, dass 

Vulnerabilität mit Schwäche, Schutzbedürftigkeit 

und Passivität assoziiert wird. Dadurch besteht die 

Gefahr einer Stigmatisierung rassifizierter Gruppen 

sowie einer Aberkennung ihrer agency. Diese Ri-

siken sprechen im deutschen Kontext gegen eine 

zentrale Verwendung des Vulnerabilitätsbegriffs als 

Kategorie antirassistischer Politik.

Das zweite große Themenfeld des Berichts – posi-

tive Maßnahmen – hat gezeigt, dass zwischen dem 

erklärten Ziel der Gleichberechtigung und den tat-

sächlich verfügbaren rechtlichen Instrumenten wei-

terhin erhebliche Spannungen bestehen. Zwar sind 

positive Maßnahmen im europäischen und völker-

rechtlichen Rahmen verankert, gelten im deutschen 

Recht jedoch nach herrschender Meinung weiterhin 

als rechtfertigungsbedürftig, insbesondere wenn 

sie Auswirkungen auf die Rechte Dritter haben. Zu-

gleich hat die Analyse auch offengelegt, dass sich 

im deutschen Verfassungsrecht zunehmend ein 

materielles Gleichheitsverständnis durchsetzt, das 

den Ausgleich struktureller Nachteile nicht als Aus-

nahme, sondern als konsequente Umsetzung des 

Gleichheitsprinzips versteht. 

Die detaillierte Darstellung der konkreten Beispiele 

positiver Maßnahmen in Form von Stipendien- und 

Studienförderprogrammen sowie Quotenregelun-

gen für Einladungen zu Auswahlgesprächen für ras-

sifizierte Personen diente der Verdeutlichung, dass 

positive Maßnahmen rechtssicher ausgestaltet und 

umgesetzt werden können. Dabei wurde zugleich 

ersichtlich, dass die rechtliche Bewertung von der 

Eingriffsintensität der Maßnahme in die Rechte 

Dritter, vom betroffenen Sektor (öffentlich/privat) 

und der konkreten Ausgestaltung abhängt. Diese 

Differenzierungen sind für die politische Praxis von 

zentraler Bedeutung und sollten in Zukunft syste-

matisch vermittelt und strategisch genutzt werden.

4. Schlussfolgerungen
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5.1 Der Nationale Aktionsplan  
gegen Rassismus
Vor diesem Hintergrund kommt dem Nationalen 

Aktionsplan gegen Rassismus (NAP-R) und seiner 

geplanten Neuauflage eine Schlüsselrolle zu. Der 

NAP-R bietet die Möglichkeit, substanzielle Verän-

derungen anzustoßen, ohne auf kurzfristig unrea-

listische Rechtsformen angewiesen zu sein. Somit 

stellt er eine der wichtigsten strategischen Instru-

mente zur Koordinierung antirassistischer Politik 

dar und bietet eine besondere Gelegenheit, antiras-

sistische Maßnahmen kohärenter zu bündeln, insti-

tutionell zu verankern und in der Praxis umzusetzen. 

Der aktuelle NAP-R von 2017 enthält weder einen 

konkreten Zeitplan noch eine klare finanzielle Unter-

legung der formulierten Ziele. Ebenso fehlen präzi-

se definierte Maßnahmen sowie Mechanismen zur 

Durchsetzung und Evaluierung. Statt eines operatio-

nalisierbaren Aktionsplans präsentiert der derzeitige 

NAP-R dementsprechend überwiegend eine Be-

standsaufnahme bereits bestehender Initiativen und 

beschreibt den Aktionsplan selbst als Ausgangspunkt 

für zukünftige Maßnahmen. Damit bleibt er in sei-

ner jetzigen Ausgestaltung weitgehend ein – wenn 

auch wichtiges – rhetorisches Instrument ohne klar 

definierte Umsetzungsziele oder institutionelle Ver-

antwortlichkeiten. Dies entspricht jedoch nicht dem 

Kern eines Nationalen Aktionsplanes, der üblicher-

weise konkrete Maßnahmen, Zeitrahmen und Res-

sourcen zur Umsetzung politischer Ziele festlegt. 

Darüber hinaus zeigt der aktuelle NAP-R konzeptio-

nelle Schwächen. So bleibt die Auseinandersetzung 

mit den historischen und strukturellen Wurzeln von 

Rassismus in Deutschland begrenzt. Insbesondere 

die deutsche Kolonialgeschichte sowie fortbeste-

hende koloniale Machtstrukturen und Hierarchien 

werden nur am Rande behandelt. Auch die Diskus-

sion um geeignete Terminologie zur Beschreibung 

rassifizierter Personengruppen bleibt oberflächlich. 

Die geplante Neuauflage des NAP-R bietet daher 

eine wichtige Gelegenheit, diese Defizite zu adres-

sieren und antirassistische Praxis stärker strategisch 

und strukturell auszurichten. 

Anforderungen an den neuen NAP-R
Um als tatsächlich handlungsleitender Aktionsplan 

zu fungieren, sollte der neue NAP-R insbesondere 

folgende strukturelle Elemente enthalten: 

	 Klare Ziele und konkrete Maßnahmen, die unter 

anderem auf die identifizierten Problemfelder 

reagieren

	 Verbindliche Zeitpläne für die Umsetzung der 

einzelnen Maßnahmen

	 Konkrete Zuweisung finanzieller Mittel für jedes 

Ziel und jede Maßnahme, um deren Umsetzung 

zu gewährleisten

	 Messbare und überprüfbare Indikatoren, anhand 

derer Fortschritte bewertet werden können

	 Klare institutionelle Zuständigkeiten für die Um-

setzung einzelner Maßnahmen

	 Mechanismen zur regelmäßigen Evaluierung und 

Weiterentwicklung, einschließlich unabhängiger 

Monitoringstrukturen

	 Systematische Datenerhebung zu Rassismus, 

Diskriminierung und struktureller Benachteili-

gung in zentralen gesellschaftlichen Bereichen 

wie Bildung, Arbeitsmarkt, Polizei, Gesundheits-

wesen und Justiz

Nur durch eine solche institutionelle und struktu-

relle Verankerung kann der NAP-R ein tatsächlich 

wirksames Steuerungsinstrument werden. 

5. Ausblick
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Terminologie als Handlungsfeld des NAP-R
Die Neuauflage des NAP-R bietet eine wichtige Ge-

legenheit, Fragen der Terminologie für antirassis-

tische Praxis anzugehen. Der vorliegende Bericht 

zeigt, dass der in Deutschland lange dominierende 

Begriff „Migrationshintergrund“ strukturelle ras-

sistische Ungleichheit nicht genügend erfasst und 

die Erfahrungen rassifizierter Personen oftmals un-

sichtbar macht. 

Der neue NAP-R sollte daher Orientierung für 

eine präzisere und rassismuskritische Terminologie 

schaffen. Auf Grundlage der Analyse dieses Be-

richtes bietet sich insbesondere 

der Begriff „strukturell rassismus-

betroffene Person“ als geeigne-

te Referenzkategorie an. Dieser 

Begriff hat sich in wissenschaft-

lichen und zivilgesellschaftlichen 

Diskursen zunehmend etabliert, 

wurde von Fokusgruppen-Teil-

nehmenden als verständlicher und anschlussfähi-

ger als andere Optionen dargestellt und zeichnet 

sich dadurch aus, dass er Rassismus explizit als 

strukturelles Machtverhältnis adressiert. 

Somit könnte der NAP-R in diesem Zusammenhang:

 

	 Empfehlungen für eine kohärente Terminologie 

in staatlicher Antirassismuspraxis formulieren, 

etwa wie hier vorgeschlagen mit dem Begriff 

„strukturell rassismusbetroffene Person“,

	 Beispiele für die Verwendung solcher Begriffe 

in Verwaltung, Forschung und Datenerhebung 

entwickeln,

	 zugleich betonen, dass eine präzise rechtliche 

Definition notwendig ist, wenn entsprechende 

Begriffe in rechtliche Normen oder politische 

Programme aufgenommen werden,

	 partizipative Gestaltung sicherstellen und Pro-

zesse entwickeln, die betroffene Personen und 

Communitys sowie deren Perspektiven und Be-

darfe aktiv einbinden.

Positive Maßnahmen als Instrument 
materieller Gleichheit 
Ein zweites zentrales Handlungsfeld betrifft die Rol-

le positiver Maßnahmen. Wie die rechtliche Ana-

lyse des Berichtes zeigt, bestehen weiterhin Unsi-

cherheiten über ihre rechtlichen Grundlagen und 

Anwendungsmöglichkeiten im deutschen Recht. 

Gleichzeitig verdeutlicht insbesondere die Analyse 

des europäischen und völkerrechtlichen Rahmens, 

dass positive Maßnahmen ein anerkanntes Mittel 

der Förderung materieller Gleichheit darstellen. 

Vor diesem Hintergrund sollte der NAP-R als strategi-

scher Rahmen entwickelt werden, der konkrete Hand-

lungsoptionen bezüglich positiver Maßnahmen auf-

zeigt und ihre Umsetzung strukturell unterstützt und 

sicherstellt. Insbesondere könnte der neue NAP-R:

	 die Bedeutung positiver Maßnahmen zur Her-

stellung materieller Gleichheit ausdrücklich an-

erkennen, 

	 die rechtlichen Rahmenbedingungen von posi-

tiven Maßnahmen erläutern,

	 die Bereiche hervorheben, in denen positive Maß-

nahmen besonders wirksam sein könnten, etwa 

Bildung und Hochschulzugang, Arbeitsmarkt und 

öffentliche Verwaltung, Wohnungsmarkt sowie 

politische Repräsentation und Teilhabe,

Die Neuauflage des NAP-R bietet  
eine wichtige Gelegenheit, Fragen  
der Terminologie für antirassistische 
Praxis anzugehen.

Die Neuauflage des NAP-R sollte als strategischer 
Rahmen entwickelt werden, der konkrete 
Handlungsoptionen bezüglich positiver Maßnahmen 
aufzeigt und ihre Umsetzung strukturell unterstützt 
und sicherstellt.
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	 konkrete positive Maßnahmen als Aktionspunk-

te benennen (dazu gehört die Aufstellung ver-

bindlicher Zeitpläne, die Zuweisung finanzieller 

Mittel, klare institutionelle Zuständigkeiten sowie 

messbare Evaluationen für jede Maßnahme),

	 staatlichen Stellen sowie anderen Akteur*innen 

praktische Orientierung für die Umsetzung von 

positiven Maßnahmen geben.

Damit könnte der NAP-R nicht nur zur politischen 

Koordinierung beitragen, sondern auch Handlungs-

sicherheit für private und zivilgesellschaftliche Or-

ganisationen und Akteur*innen schaffen, die Maß-

nahmen zur Förderung der Gleichstellung strukturell 

rassismusbetroffener Personen entwickeln möch-

ten. Die im Bericht erläuterten Beispiele von positi-

ven Maßnahmen – Stipendien- und Studienförde-

rungen sowie eine Interviewquote – verdeutlichen, 

dass positive Maßnahmen bereits innerhalb des be-

stehenden rechtlichen Rahmens umgesetzt werden 

können und dies auch als Teil der Neuauflage des 

NAP-R entwickelt werden sollte.

5.2 Weiterführung der Debatten
Insgesamt bietet dieser Bericht eine fundierte Ana-

lyse der rechtlichen Rahmenbedingungen von zwei 

wichtigen Themenfeldern der Antirassismuspolitik, 

um mit den hier dargelegten Analysen und entwi-

ckelten Empfehlungen einen gezielten Transfer des 

bestehenden Wissens in die Praxis zu fördern. Ziel 

des Berichtes ist es, die Debatte um präzise Begriff-

lichkeiten und rechtlich belastbare Spielräume in 

der antirassistischen Praxis in Deutschland nach-

haltig zu stärken und weiterzuführen.

Gerade wenn terminologische Kategorien in recht-

liche Normen oder Gesetzestexte aufgenommen 

werden, kommt der begrifflichen Klarheit eine be-

sondere Bedeutung zu. Nach den verfassungs-

rechtlichen Anforderungen an Normenklarheit und 

Bestimmtheit müssen Rechtsbegriffe so formuliert 

sein, dass ihre Bedeutung und ihr Anwendungsbe-

reich hinreichend erkennbar sind. Dies erfordert in 

vielen Fällen eine präzise gesetzliche oder unter-

gesetzliche Definition (Legaldefinition), die unter 

anderem festlegt, welche Personengruppen erfasst 

werden, auf welche strukturellen Mechanismen Be-

zug genommen wird und welche rechtlichen Kon-

sequenzen sich aus der jeweiligen Kategorisierung 

ergeben. Ohne eine solche Klarstellung besteht die 

Gefahr uneinheitlicher Anwendung, rechtlicher Un-

sicherheit sowie politischer Fehlinterpretationen. 

Eine sorgfältig ausgearbeitete Definition kann hin-

gegen dazu beitragen, Rechtssicherheit zu schaf-

fen, die Vergleichbarkeit staatlicher Maßnahmen zu 

erhöhen und zugleich sicherzustellen, dass die ver-

wendete Terminologie strukturelle Formen rassisti-

scher Ungleichheit angemessen erfasst. 

Der vorliegende Bericht versteht sich als Beitrag 

zu einer weiterführenden Diskussion über Termino-

logie und positive Maßnahmen im Kontext antiras-

sistischer Praxis. Im Rahmen der Analyse wurden 

verschiedene Begriffe betrachtet, die derzeit in po-

litischen, wissenschaftlichen und zivilgesellschaftli-

chen Debatten verwendet werden. Hinzu kam eine 

exemplarische Untersuchung von zwei positiven 

Maßnahmen im Hinblick auf ihre rechtliche Umset-

zung im deutschen Kontext. 

Angesichts der Dynamik dieses komplexen The-

menfeldes erhebt der Bericht keinen Anspruch auf 

eine vollständige Analyse aller Entwicklungen oder 

möglichen Begriffe und Maßnahmen. Vielmehr soll 

er einen Anstoß geben, um die Diskussion weiterzu-

führen, zusätzliche Terminologien zu prüfen, Defini-

tionen herauszuarbeiten und weitere positive Maß-

nahmen zu entwickeln, die in zukünftigen Analysen 

vertieft betrachtet werden können. 
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